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Zusammenfassung 
Der Bericht schildert die generellen technischen Richtlinien für «Plug and Abandonment» oder P&A 

von Tiefbohrungen, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden angewendet 

werden. Der Verfasser hält die sinngemäße Anwendung der deutschen Richtlinien für die Tiefbohrun-

gen in der Schweiz für möglich und sinnvoll. Neben den technischen Vorgaben liefert der vorliegende 

Bericht Informationen über die Einbindung dieser Vorgaben in die Genehmigungspraxis der deutschen 

Berggesetzgebung, dem sogenannten Betriebsplanverfahren. In diesem Zusammenhang werden 

auch die Aufgaben von Betriebsdokumentationen (Betriebschroniken) und die Forderung von Sicher-

heitsleistungen im Rahmen der Genehmigungspraktiken erörtert. 

Résumé 
Ce rapport présente les directives techniques générales relatives à la procédure de « Plug and Aban-

donment » (P&A) des forages profonds appliquées en République Fédérale d’Allemagne et aux Pays-

Bas. L’auteur considère que l’application analogue des directives allemandes pour les forages pro-

fonds en Suisse est possible et judicieuse. Le présent rapport fournit également des informations sur 

l’intégration de ces prescriptions dans la procédure d’approbation dans la législation sur les mines al-

lemande, la procédure de plan d’exploitation (Betriebsplanverfahren). Dans ce contexte, les tâches de 

documentation (historiques d’exploitation) et l’exigence de garanties financières dans le cadre des 

procédures d’approbation sont également abordées. 

Summary 
The report describes the general technical guidelines for P&A of deep wells, as they are used in the 

Federal Republic of Germany and the Netherlands. The author considers the analogous application of 

the German guidelines for deep drilling in Switzerland to be possible and sensible. In addition to the 

technical specifications, this report provides information on the integration of these specifications into 

the approval practice of German mining legislation, the so-called operating plan procedure (Betrieb-

splanverfahren). In this context, the tasks of operational documentation (operational chronicles) and 

the requirement for security deposits within the scope of approval practices are also discussed.  

Enseignements à retenir 

- Le P&A des forages profonds doit être réalisé selon des normes techniques élevées, afin d’assu-

rer durablement les objectifs de protection de la population et de l’environnement. 

- Le P&A des forages profonds a généralement lieu à la fin de leur durée d’utilisation, intervenant 

parfois après des décennies. En plus de l’approbation officielle de réalisation technique du P&A, 

un processus d’approbation dynamique régissant le suivi continue du projet devrait être mis en 

place pour toute la durée de vie du forage.  

- Une législation sur les mines existe depuis plusieurs décennies en République Fédérale d’Alle-

magne. Il s’agit de la loi sur les mines proprement dite ainsi qu'un corpus d'ordonnances édictées 

par les différents Länder, auxquels s’ajoutent de nombreuses notes pratiques complémentaires 

sous forme de directives et de circulaires. Ce cadre légal éprouvé offre une procédure réglemen-

taire solide pour les forages profonds. 

- En raison notamment des structures fédérales comparables de la Suisse et de l’Allemagne, il se-

rait possible d’appliquer par analogie la législation sur les mines allemande en Suisse, en particu-

lier les pratiques en matière d’approbation et de documentation. À la connaissance de l’auteur, 

cela serait déjà en partie le cas concernant le P&A (p. ex. Nagra 2002; rapport technique 02-24). 
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Liste des abréviations 

 

BBergG  - Bundesberggesetz (loi sur les mines) 

BVOT  - Tiefbohrverordnung (ordonnance sur les forages profonds) 

CLZ - Clausthal Zellerfeld (accueille maintenant une antenne du LBEG ;  

Auparavant : siège de l’office supérieur des mines) 

LBEG - Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (office de l’industrie minière,  

de l’énergie et de la géologie) 

BVEG  -  Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V.  

(Fédération de l’industrie du gaz naturel, du pétrole et de la géothermie) 

P&A  - Plug and Abandonment (comblement et abandon d’un forage) 

API  - American Petroleum Institute 
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1 Introduction 

1.1 Situation de départ et contexte  

En Suisse, parmi les forages géothermiques profonds réalisés ces dernières années, certains n’ont 

pas donné les résultats économiques escomptés et doivent maintenant être définitivement abandon-

nés. À ce jour, il n’existe en Suisse ni prescriptions techniques, ni bases légales réglementant les as-

pects techniques et juridiques (approbation) de cet abandon. Il n’y a donc pas de procédure établie 

pour la réalisation des opérations d'abandon (P&A) des forages profonds aux niveaux technique et 

administratif. 

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a brièvement abordé la question du P&A en 2015 dans le cadre 

d’un récapitulatif et d’une comparaison des directives pour les forages profonds et les travaux asso-

ciés1. Dans un passé récent, certains cantons ont demandé le soutien de l’Office fédéral de l’énergie 

pour les tâches d’approbation et de suivis liés à des demandes de P&A de forages. Quelques cantons 

(par exemple Vaud) requièrent dans le cadre de la procédure d’octroi de concession2 des informations 

sur les dispositions prévues pour les différents cycles d’un forage, c’est-à-dire la réalisation, l’exploita-

tion et le P&A final. 

1.2 Motivation du projet 

L’abandon définitif de forages profonds doit reposer sur des normes internationales établies, afin de 

respecter durablement les exigences généralement reconnues de sécurité et de protection de l’envi-

ronnement.  

1.3 Objectifs du projet 

L’étude et l’analyse notamment des réglementations allemandes concernant le P&A de forages pro-

fonds doivent montrer les possibilités d’action et ouvrir la voie à des recommandations destinées aux 

autorités cantonales chargées de leur approbation, afin de permettre une réalisation sûre des travaux 

de P&A des forages géothermiques profonds.  

1.4 Procédure et méthode 

Les réglementations en vigueur en Allemagne et aux Pays-Bas en matière de P&A des forages pro-

fonds ont fait l’objet d’une enquête et d’une analyse. Une partie considérable de la réglementation 

néerlandaise porte sur les forages en mer (offshore) et n’est donc pas pertinente pour la Suisse. Par 

ailleurs, la législation allemande concernant les mines est déjà appliquée pour certains projets en 

Suisse. Pour ces raisons et par analogie, l’auteur propose de s'inspirer de la réglementation alle-

mande pour une application en Suisse. Outre les prescriptions légales, les normes industrielles recon-

nues et les aspects financiers du P&A sont abordés. Le rapport se termine par une discussion des ré-

sultats et un résumé, ainsi que par un aperçu des perspectives de mise en œuvre.  

  

                                                      
1 https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/geothermie.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZ-

mUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODAxNQ==.html (en anglais) 
2 RÈGLEMENT 730.02.1 d'application de la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (RLRNSS), 

art. 11, al. 5 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/geothermie.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODAxNQ==.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/geothermie.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODAxNQ==.html
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/730.02.1?key=1582884396500&id=618215fb-9b20-41e5-81d1-e662283b2db9
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2 Exigences techniques pour le P&A dans les légi-
slations sur les mines en Allemagne et aux Pays-
Bas 

2.1 Prescriptions techniques pour le P&A des forages profonds dans la lé-
gislation sur les mines en République Fédérale d’Allemagne  

L’office supérieur des mines de Clausthal-Zellerfeld (maintenant : office de l’industrie minière et de la 

géologie LBEG à Hanovre et Clausthal-Zellerfeld) a publié le 29 juillet 1998 une directive - encore en 

vigueur - sur le comblement des forages abandonnés («Richtlinie über das Verfüllen auflässiger 

Bohrungen»), sous le numéro de référence 20.1 - 3/98 - B III d 1.2 - IV. Cette version a remplacé les 

directives précédentes datant de 1987, 1992 et 1996. 

L’association professionnelle des exploitants de pétrole et de gaz W.E.G. (maintenant : Bundesver-

band Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. BVEG pour fédération de l’industrie du gaz naturel, du pé-

trole et de la géothermie) a été informée de cette nouvelle directive et priée de la diffuser auprès de 

ses membres. 

La lettre correspondante de l’office supérieur des mines CLZ en vue de la diffusion de la nouvelle di-

rective stipule que : 

 

 Les gisements doivent être classés comme exploitables s’il persiste une perspective raison-

nable d’exploitation économique ultérieure. 

 La directive définit les exigences minimales pour le comblement des forages simples. Dans 

des cas particuliers, par exemple si les tubages sont endommagés, s’il y a de la pression 

dans l’espace annulaire ou si les couches de sel sont épaisses (plus de 1000 m), des tron-

çons spéciaux de remplissage supplémentaires peuvent être nécessaires. 

 Dans le cas de dispositifs mécaniques d’étanchéité, il est supposé que ces éléments ont été 

correctement installés. 

 

Bien que cette directive ne concerne – au sens strict - que le comblement des puits de forage dans le 

Land de Basse-Saxe, elle est considérée, d’une manière générale, par toutes les autorités minières 

allemandes comme base à l’évaluation et à l’approbation des activités de comblement.  

2.1.1 Bases juridiques 

En République fédérale d’Allemagne, le principe de la souveraineté de l’État dans le domaine des 

mines s’applique. Il est défini dans la Loi fondamentale. La loi sur les mines (BBergG) est la loi la plus 

importante en la matière. Elle autorise les gouvernements des Länder (art. 68) à édicter leurs propres 

réglementation. La plupart des Länder disposent donc de leurs propres ordonnances sur les forages 

profonds (intitulées généralement «Bergverordnung für Tiefbohrungen, Tiefspeicher und für die Ge-

winnung von Bodenschätzen durch Bohrungen, BVOT»). Bien que ces ordonnances soient harmoni-

sées à l’échelon fédéral, elles ne sont pas rigoureusement identiques. 

Elles réglementent essentiellement l’exploration et l’exploitation des ressources minérales telles que le 

pétrole brut, le gaz naturel et la saumure, ainsi que la construction et l’exploitation des dispositifs de 

stockage.  

Les ordonnances des Länder sur les forages profonds réglementent également la protection des fo-

rages abandonnés. L’art. 11 de l’ordonnance du Land de Basse-Saxe précise ainsi :  
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Art. 11 Forages abandonnés 

(1) Les forages qui ne sont plus nécessaires doivent être comblés de manière à éviter l’effondrement 

de la surface du sol et à ne pas compromettre l’utilisation ultérieure du sous-sol pour l’exploitation des 

ressources minérales et de l’eau ou pour le stockage souterrain. Cela ne s’applique pas aux forages 

abandonnés des sites à ciel ouvert dans la mesure où ils sont appelés à disparaître dans le cadre 

d'une exploitation ultérieure.  

(2) Les couches géologiques contenant du pétrole et du gaz naturel, les horizons de stockage et les 

nappes d’eaux souterraines exploitables doivent être rendus étanches. Concernant les gisements de 

sel exploitables, on doit veiller à ce que l’eau ne puisse pas y pénétrer. 

 

La directive susmentionnée - dont les points principaux sont expliqués et discutés ci-après - doit donc 

permettre de préciser ces règles très générales. 

2.1.2 Directive sur le comblement (voir annexe 1 du présent rapport) 

L’al. 1 (généralités) définit le principe directeur de la directive :  

Le comblement doit être effectué de manière à obtenir, et ä démontrer, une fermeture étanche aux li-

quides et aux gaz et à éviter toute dégradation des eaux souterraines.  

Toutes les dispositions techniques suivantes doivent être considérées avec ces mêmes exigences. 

Il est aussi rappelé l’obligation d’établir et de présenter un plan détaillé des travaux de comblement 

(conformément à l’art. 51 BbergG). 

L’al. 2 décrit les exigences relatives au comblement. Le principe est établi à la première phrase : 

Le trou de forage doit être entièrement comblé. 

La nécessité de tronçons spéciaux de remplissage pour certains tronçons de forage est expliquée, les 

tronçons sont définis et les matériaux de remplissage sont stipulés. 

L’al. 3 porte sur le dimensionnement des tronçons spéciaux de remplissage et renvoie aux illustrations 

techniques en annexe du document. La notion de « tronçons spéciaux de remplissage » est utilisée ici 

pour désigner les zones de remplissage qui sont cimentées et – à titre supplémentaire dans certains 

cas - obturées par des dispositifs mécaniques d’étanchéité tels que des packers ou des bouchons mé-

caniques (bridge-plugs ou cement retainers). Les ciments sont généralement des ciments API de 

classe G auxquels on a rajouté de la silice, de la bentonite ou d'autres additifs en fonction des proprié-

tés désirées pour certaines applications.  

Les tronçons de forage qui n’entrent pas dans la catégorie des « tronçons de remplissage spéciaux » 

doivent généralement être remplis avec un fluide approprié (« fluide épais »).  

La directive fait la distinction entre les tronçons de remplissage au droit des gisements, dans les puits 

non tubés, au droit des systèmes de suspension de liners, dans les intervalles laissés à découvert et 

dans les espaces annulaires ainsi que dans le secteur situé à proximité de la surface. 

D’une manière générale et sans entrer dans les détails, la directive exige des tronçons spéciaux de 

remplissage de 50 m en dessous et resp. au-dessus du gisement. Pour les secteurs de cuvelage per-

foré, des mesures supplémentaires (squeeze de cimentation sous pression, dispositif mécanique 

d’étanchéité) sont nécessaires. Les gisements de sel requièrent également des tronçons de remplis-

sage spéciaux. Au-dessus des tronçons de forage non tubés, des tronçons de remplissage plus longs 

ou des dispositifs d’étanchéité supplémentaires sont également obligatoires. Les éventuels secteurs à 

risque au niveau des liner hangers (suspensions de colonne perdue) ou des zones laissées à décou-

vert nécessitent également des tronçons de remplissage spéciaux de 50 ou 100 m. Les détails sont 

précisés dans les illustrations techniques. Le secteur situé sous la surface du sol est également décrit. 

Un tronçon spécial de remplissage de 100 m sous la surface de la terre doit être respecté. Les possi-

bilités de fermeture du puit en surface avec ou sans dalle de béton sont présentées. 
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L’al. 4 de la directive traite des éléments de contrôle de qualité ainsi que des essais assurant la 

preuve de l'étanchéité et la conformité des éléments constitutifs des travaux de comblement ainsi que 

du rapport sur le comblement qui doit être présenté dans les trois mois.  

 

Remarque : 

Dans le respect de la directive susmentionnée, quelques-uns des principaux producteurs de pétrole et 

de gaz en Allemagne ont publié des règlements et des instructions internes complémentaires pour le 

comblement de leurs forages. Ils vont parfois sensiblement au-delà des exigences techniques de la 

directive et sont soit basés sur les expériences au niveau local, soit s’inscrivent dans le contexte inter-

national dans lequel ces entreprises évoluent.  

Aucune information accessible au public n’est disponible sur les détails de ces instructions internes. 

2.1.3 Développements futurs 

En 2020, la BVEG a lancé une initiative en vue de moderniser et de simplifier la directive de comble-

ment en vigueur depuis 1998 et de l’adapter aux dernières avancées techniques. Le groupe de travail 

mis en place à cet effet devrait présenter des propositions correspondantes au LBEG en 2021. Il est 

donc tout à fait possible que la directive sur le comblement actuellement en vigueur soit révisée au 

cours des deux années à venir.  

2.1.4 Résumé 

Pour plus de clarté, ce résumé donne sous forme de tableau un aperçu des exigences techniques de 

la directive sur le comblement. 

Pour plus de détails, le lecteur se reportera aux illustrations correspondantes dans l’annexe de la di-

rective sur le comblement (voir annexe 1 du présent rapport).  

 

Domaine Tronçons spéciaux de remplissage Options alternatives 

Complétion en trou ou-
vert - Gisements non 
tubé 

Bouchon de ciment couvrant de 50 m 
au-dessous à 50 m au-dessus de la sec-
tion gisement  

 

Section tubées cimen-
tées et perforées en 
vue de la production ou 
de l'injection.  

Squeeze de ciment des perforations au 
travers un cement retainer suivi d'un 
bouchon de 20 m de ciment au-dessus 
du cement retainer 

Si le squeeze de ciment n’est 
pas possible, dispositif méca-
nique d’étanchéité plus rem-
plissage d'au moins 50 m au-
dessus 

Puit de forage profond 
de gaz  

Squeeze de ciment de la partie gise-
ment et remplissage d'au moins 20 m 
au-dessus du cement retainer  

Bouchon mécanique plus rem-
plissage 50 m au-dessus 

Gisements de sel  Premier bouchon allant de 50 m sous la 
base du sel à 100 m au-dessus de la 
base du sel (bouchon de 150 m mini-
mum) et deuxième bouchon allant de 
100 m sous le toit du sel à 50 m au-des-
sus du toit du sel (bouchon de 150 m mi-
nimum). 

 

Completion en trou ou-
vert  

Remplissage sur 100 m du casing le 
plus profond à partir du sabot . 

Bouchon mécanique au ni-
veau du sabot du tubage plus 
remplissage sur 50 m  

Liner / colonne perdue Bouchon de ciment allant de 50 m sous 
le liner hanger jusqu'à 50 m au-dessus  
(bouchon d'une longeur totale de 100 m 
minimum)   

Bouchon mécanique au ni-
veau du liner hanger plus rem-
plissage sur 50 m au-dessus. 

Zones de découvert  Remplissage sur 50 m au-dessus resp. 
au-dessous d'une coupe de cuvelage.  
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Coupe d'un cuvelage 
interne 

Le remplissage n’est pas obligatoire si 
au moins 100 m sont correctement ci-
mentés dans l'entrefer au-dessus du sa-
bot du cuvelage extérieur. 

 

Gisements situés der-
rière des tubes cimen-
tés  

Lorsqu'il est mal cimenté couper le ca-
sing et aléser. 

Si la découpe du casing et 
l’alésage ne sont pas pos-
sibles, la casing doit être per-
foré afin de squeezer l’espace 
annulaire et de le rendre 
étanche.  

Dispositif d’étanchéité 
de surface  

Avec dalle de béton : remplissage 
jusqu’à 100 m sous la surface du sol ; 
en cas d’horizons d’eau douce exploi-
tables rallonger le bouchon de ciment en 
conséquence. 

Sans dalle de béton : idem 
mais tous les tubes doivent 
être sectionnés à 2 m sous la 
surface du terrain 

 

2.2 Prescriptions techniques pour le P&A des forages profonds dans les ré-
glementations légales des Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, la réglementation et les directives relatives aux activités minières remontent à l’époque 

napoléonienne en 1810 (« Loi des Mines »). Ces prescriptions visaient principalement les ressources 

naturelles qui étaient extraites dans les carrières et les mines de charbon. Il faudra attendre le XXe 

siècle pour que les premiers forages à la recherche d’hydrocarbures soient effectués. Le premier gise-

ment de pétrole a été découvert en 1943 (Schoonebeek) et le premier gisement de gaz en 1948 

(Coevorden). En 1959, l’énorme gisement de gaz de Groningue fut découvert (environ 2800 milliards 

de mètres cubes), ce qui a entraîné une forte augmentation des activités de forage, tant sur terre 

qu’en mer près des côtes. En 1964, une nouvelle réglementation a été adoptée pour faire face à la 

nouvelle situation. Il s’agissait du règlement sur l’exploitation minière (« Mijnregelement 1964 ») et du 

règlement sur l’exploitation minière sur le plateau continental (« Mijnregelement Continentaal Plat »), 

entrés en vigueur en 1967 (aucun forage en mer n’a été réalisé avant cette date). En 2003, cette ré-

glementation a été mise à jour et regroupée au sein d'une nouvelle législation sur l’exploitation mi-

nière.  

2.2.1 Dispositions réglementaires concernant l’abandon de forages 

Les dispositions réglementaires utilisées pour évaluer les programmes de comblement proviennent de 

la loi néerlandaise sur l’exploitation minière, du décret sur l’exploitation minière ainsi que du règlement 

sur l’exploitation minière et de certaines parties de la loi sur la protection au travail.  

Le règlement sur l’exploitation minière contient des considérations générales et particulières relatives 

à la construction, aux opérations de forage et à la désaffectation des puits de forage. Il s’agit en pre-

mier lieu de prévenir les dommages pour la santé, la sécurité et l’environnement. En règle générale, la 

preuve du respect de ces éléments du règlement sur l’exploitation minière est apportée par l’utilisation 

des meilleures pratiques et techniques – conformément à l’état des connaissances-, afin d’atteindre 

un niveau de risque acceptable.  

Le règlement sur l’exploitation minière est par ailleurs lié à la loi sur la protection au travail qui contient 

des articles sur la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Ce document stipule les 

obligations en ce qui concerne la sécurité, la protection de la santé et de l’environnement visant à mi-

nimiser les risques pour les travailleurs à n’importe quel stade de l'exploitation d'un site minier. Les 

activités telles que le forage, le reconditionnement et le comblement de puits y sont traitées.  

La surveillance juridique de l’exploitation minière relève du ministère néerlandais de l’économie 

(Staatstoezicht op de Mijnen, SodM) en sa qualité d’autorité de contrôle gouvernemental des exploita-

tions minières. 
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2.2.2 Loi néerlandaise sur l’exploitation minière 

La législation néerlandaise sur l’exploitation minière comporte trois niveaux : la « Mijnbouwwet »3 (loi 

sur l’exploitation minière proprement dite), le « Mijnbouwbesluit »4 (décret sur l’exploitation minière) et 

le « Mijnbouwregeling »5' (règlement sur l’exploitation minière).  

La loi régissant actuellement l’exploitation minière a été adoptée le 12 octobre 2002 et est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2003. Elle contient des règles relatives à l’exploration et à l’exploitation des res-

sources minérales et aux activités minières. Elle vise à fournir un cadre clair pour une exploitation mi-

nière responsable et efficace. La version en vigueur de la loi date du 1er janvier 2019.  

Le décret sur l’exploitation minière (version du 1er janvier 2017) précise les principaux éléments de la 

loi sur l’exploitation minière.  

D’autres détails techniques relatifs à la législation sur l’exploitation minière dans son ensemble sont 

présentés dans le règlement du 1er janvier 2003 sur l’exploitation minière (version du 1er sep-

tembre 2018).  

Le chapitre 8 du règlement sur l’exploitation minière traite des forages. Les sections 8.1 à 8.4 traitent 

des questions générales, du programme de travail et des rapports, du forage des puits et de leur re-

conditionnement.  

La section 8.5 traite de la désaffectation et du comblement des puits. Elle réunit toute une série de 

dispositions relatives à la mise en place de bouchons de ciment lors du comblement des puits ainsi 

qu’au maintien des exigences de sécurité et des installations.  

2.2.3 Articles pertinents de la législation des Pays-Bas sur l’exploitation minière 

 Décret sur l’exploitation minière 

Art. 67 Mesures de prévention des dommages, responsabilité et présence de l’exploitant 

Art. 70 Responsabilité de l’exploitant pour les installations de sécurité, les contrôles, la formation du 

personnel  

Art. 72 Conditions préalables à l’abandon d’un forage 

 

 Règlement sur l’exploitation minière 

Art. 8.5.1 Exigences générales avant le comblement d’un forage, propriétés du fluide de forage, type 

et propriétés des dispositifs d’étanchéité  

Art. 8.5.2 Règles de comblement 

Art. 8.5.2.1 Exigences des contrôles pour les dispositifs d’étanchéité 

Art. 8.5.2.2 Exigences relatives au comblement des forages partiellement tubés, notamment pour les 

sections de réservoirs non tubées 

Art. 8.5.2.3 Exigences relatives au remplissage des sections de forages perforées 

Art. 8.5.2.4 Exigences relatives au remplissage des sections de liner cimentées  

Art. 8.5.2.5 Exigences relatives au remplissage des espaces annulaires non cimentés  

Art. 8.5.2.6 Double remplissage des forages traversant des réservoirs actifs 

Art. 8.5.2.7 Exigences relatives à la coupe des cuvelages et à l’élargissement du trou 

Art. 8.5.2.8 Nécessité d’une cimentation ou d'une barrière supplémentaire en cas de d'endommage-

ment possible de certaines barrières dû à la corrosion, définition de réservoir à haute pression  

 

                                                      
3 wetten.nl - Regeling - Mijnbouwwet - BWBR0014168 (overheid.nl) 
4 wetten.nl - Regeling - Mijnbouwbesluit - BWBR0014394 (overheid.nl) 
5 wetten.nl - Regeling - Mijnbouwregeling - BWBR0014468 (overheid.nl) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014394/2017-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014468/2020-10-15
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Les exigences détaillées des articles susmentionnés sont complétées et étayées par des présenta-

tions techniques dans leurs annexes respectives. 

Les éléments de la législation minière néerlandaise sont disponibles en ligne en néerlandais. Le site 

Web néerlandais de l’industrie du pétrole et du gaz propose également des versions en anglais (il ne 

s’agit pas de traductions officielles)6. Les textes en vigueur peuvent être consultés en allemand, mais 

la qualité technique de ces traductions est discutable. 

Un cabinet d’avocats de Groningue a commandité une traduction anglaise7 des documents originaux 

qui a servi de base aux explications susmentionnées. 

Il convient de mentionner ici que les Pays-Bas réglementent depuis quelques années la mise hors ser-

vice et la réutilisation éventuelle des puits dans un « Masterplan for Decommissioning and Re-use » 

(plan directeur pour le déclassement et la réutilisation).  

Ce plan a été élaboré en 2016/2017 en collaboration entre EBN8 et NOGEPA (association de tous les 

producteurs de pétrole/gaz naturel aux Pays-Bas). La plateforme nationale pour la réutilisation et le 

déclassement Nextstep (National Platform for Re-use and Decommissioning) publie un rapport annuel 

sur les progrès accomplis.  

Le plan est disponible en ligne (en anglais)9. Les rapports annuels (également en anglais) sont publiés 

sur Internet (exemple 10).  

2.3 Applicabilité dans les cantons suisses de la réglementation figurant aux 
points 2.1 et 2.2 

D’après les éléments en notre possession, tous les forages d'hydrocarbures et géothermiques réalisés 

en Suisse dans le passé se sont conformés aux normes internationales reconnues en matière de 

technique de forage, de tubage, de cimentation et de complétion. 

Il est donc permis de supposer qu’au moins la directive allemande actuelle sur le comblement (décrite 

au point 2.1) peut être appliquée à tous ces forages. Bien qu’il y ait une large concordance entre les 

réglementations néerlandaise et allemande au niveau des exigences techniques, il serait préférable 

de reprendre la réglementation allemande par analogie. En effet : 

 la réglementation néerlandaise couvre également dans une large mesure le domaine du fo-

rage en mer qui n’est pas pertinent pour la Suisse, 

 la réglementation néerlandaise originale n'est disponible qu'en néerlandais. 

 

Il convient toutefois de souligner encore une fois que la directive allemande est sur le point d’être révi-

sée.  

Il est aussi intéressant de noter qu’à la connaissance de l’auteur, les directives allemandes susmen-

tionnées ont été appliquées de manière ponctuelle dans le passé. Il existe ainsi un rapport de la Na-

gra datant de 2002 concernant le comblement du forage de reconnaissance pour un dépôt final 

SB4a/s (rapport technique 02-24 de la Nagra, décembre 2002, en allemand avec résumé en français). 

Le rapport contient entre autres une analyse des réglementations internationales en matière de com-

blement ainsi que les résultats d’études sur l’optimisation des ciments et des agrégats utilisés pour le 

remplissage.  

                                                      
6 https://www.nlog.nl/en/legislation 
7 https://www.nlog.nl/en/legislation 
8 Energie Beheer Nederland est une entreprise publique participant, à titre obligatoire, par le biais de non-operated Joint Ven-
tures à hauteur de 40% à tous les projets dans tous les domaines de l’exploration, de la production, du traitement et de la vente 
de pétrole/gaz naturel. Depuis peu, elle peut également participer de manière facultative aux projets dans le domaine de la géo-
thermie et du stockage du CO2. La réglementation et la surveillance étatiques indépendantes sont assurées par le Staatstoe-
zicht op de Mijnen (SodM).  
9 https://kennisbank.ebn.nl/wp-content/uploads/2018/08/EBN-Masterplan-for-decommissioning.pdf ou https://euoag.jrc.ec.eu-

ropa.eu/files/attachments/03._eric_kreft.pdf 
10 https://www.nexstep.nl/wp-content/uploads/2018/07/Re-use-decommissioning-report-2018-English-Version.pdf  

https://www.nlog.nl/en/legislation
https://www.nlog.nl/en/legislation
https://kennisbank.ebn.nl/wp-content/uploads/2018/08/EBN-Masterplan-for-decommissioning.pdf
https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/03._eric_kreft.pdf
https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/03._eric_kreft.pdf
https://www.nexstep.nl/wp-content/uploads/2018/07/Re-use-decommissioning-report-2018-English-Version.pdf
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Remarque fondamentale sur l’application des directives existantes : 

Toutes les dispositions légales connues concernant l’abandon et le comblement d’un forage d’hydro-

carbures ou de géothermie se fondent sur le respect de règles fondamentales dans le cadre de la 

construction et l’exploitation de telles installations. En cas d’événements extraordinaires (p. ex. venues 

de gaz dans le puits, fuites incontrôlées d'hydrocarbure ou autre fluide, mauvaise cimentation lors de 

la construction ou écrasement d’un tube, dégâts miniers, événements sismiques ou similaires lors de 

l’exploitation) en cours de forage ou lors de l’exploitation ou de la maintenance de l’installation de pro-

duction correspondante, il faut examiner individuellement dans quelle mesure les prescriptions exis-

tantes en matière de comblement sont applicables, ou s’il est possible et justifié de s’en écarter. Cet 

examen individuel est particulièrement nécessaire s’il existe des doutes sur l’intégrité du forage à 

combler. Les réglementations techniques (voir chapitre suivant) relatives à l’intégrité des forages dé-

crivent les mesures de sécurité requises. 

3 Industrie – Exigences (règles techniques) pour 
l’évaluation de l’intégrité des forages individuels 

L’intégrité d’un puits de forage profond est acquise « lorsque les fluides qu’il contient sont confinés de 

manière fiable pour toutes les combinaisons possibles de pression et de température auxquelles ils 

pourraient être soumis dans les conditions d’exploitation futures ». (« Technische Regel Bohrungsinte-

grität », BVEG 07/2017 ou règles techniques relatives à l’intégrité des forages). 

Ces règles techniques toujours en vigueur ont été publiées par la fédération des industries du gaz na-

turel, du pétrole et de la géothermie BVEG. Elles décrivent l'ensemble des exigences requises pour 

garantir l’intégrité d’un puits de forage profond pendant les phases de conception, de réalisation, d’ex-

ploitation et de comblement. Les autorités minières participent aussi à l’élaboration de ces règles tech-

niques et peuvent en faire une base contraignante dans le cadre des procédures d’approbation.  

Depuis 2019, ces règles sont en cours de révision. Le document révisé présentera des sous-do-

maines (géothermie) et sera rebaptisé « Leitfaden Bohrungsintegrität » (prescriptions relatives à l’inté-

grité des forages). Il devrait être adopté et entrer en vigueur en 2021. Les points qui suivent concer-

nent les nouvelles directives (voir impression en gris, état au 01/2021, annexe 2 du présent rapport). 

 

Elles se fondent sur le concept de barrières. Une barrière, à l’intérieur d’un forage est un ensemble 

d’éléments techniques et opérationnels garantissant l’étanchéité de celui-ci.  

Ces prescriptions décrivent les exigences et les critères s’appliquant aux barrières pour l'ensemble 

des phases jalonnant l’existence d’un forage, depuis sa conception, planification, réalisation, son ex-

ploitation, jusqu’à son abandon.  

Les principaux thèmes abordés sont les suivants : 

• intégrité des puits et barrières, définition des paramètres et des processus d’intégrité (cha-

pitre 1) 

• description des normes de forage avec exigences contraignantes (chapitre 2) 

• recommandations pour assurer l’intégrité des forages (chapitre 3) 

Des prescriptions ont été élaborées pour les nouveaux types de forages suivants : 

• forages pour l’extraction de gaz naturel et de pétrole 

• forages d’injection et de stockage souterrain 

• forages destinés au stockage en milieu poreux 

• forages pour cavernes de stockage de gaz et de liquides 

• forages géothermiques profonds (>400 m) 
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Les procédures décrites peuvent être utilisées sur les forages existants afin de les rendre conformes 

aux objectifs de protection requis. 

 

Dans ces prescriptions, concept de barrière obéit à deux conditions fondamentales : 

• deux barrières indépendantes sont nécessaires pour les forages avec potentiel open-flow (Pos-

sibilité d’entrée de fluide en provenance d’un gisement lorsque la tête de puits se trouve à pres-

sion atmosphérique); 

• une seule barrière est suffisante pour assurer l’intégrité du puits dans le cas des forages sans 

potentiel d'open-flow. 

Dans les prescriptions, des barrières techniques sont énumérées et analysées suivant les phases 

d’existence du puits, tout en intégrant l'enveloppe d’exploitation, le contrôle qualité, les risques poten-

tiels et des mesures d’atténuation possibles en cas de défaillance. 

 

Les recommandations en vue d’assurer l’intégrité des puits présentent et examinent ensuite en détail 

les pratiques pour la conception, la réalisation, l’exploitation et le comblement des différents types de 

forages.  

Pour la phase de conception, les exigences et les pratiques recommandées sont décrites en fonction 

du type de forage. 

Pour la phase de réalisation du forage, une attention particulière est accordée à la vérification et à la 

documentation de la robustesse des barrières. 

Pour la phase d’exploitation, les pratiques de surveillance continue et de maintenance sont expliquées 

en détail. Les différences relatives à l’exploitation des différents types de forages sont abordées. 

Le troisième chapitre se termine par une description des principes de base pour un comblement sûr 

de ces forages.  

 

Le document comporte également 3 annexes. 

L’annexe A récapitule dans un tableau les obligations légales et réglementaires ainsi que les recom-

mandations techniques nationales et internationales pour la planification, la réalisation, l’exploitation et 

le comblement des forages.  

L’annexe B présente également sous forme de tableau les caractéristiques et les critères d’accepta-

tion des différents éléments barrière : formation, tubage, cimentation, obturateur, colonne montante, 

vanne de sécurité souterraine (subsurface safety valve), tête de puits, arbre de Noël et sections ci-

mentées. 

L’annexe C comporte des schémas de différents types de puits comblés.  Les barrières y sont posi-

tionnées et un code couleur identifie leur nature, suivant qu'elles sont primaires ou secondaires.  

4 Aspects financiers du P&A 

4.1 Exigences légales, garanties financières 

D’une manière générale, la planification budgétaire relative au comblement futur d’un puits fait partie 

intégrante de la planification des coûts d’un projet de forage. Le résultat de cette planification possède 

une influence déterminante sur les processus de décisions technique et économique, avant le début 

du projet ainsi que pendant toute sa durée de vie.  

Un plan d’exploitation (voir art. 2.6) doit être approuvé pour chaque projet de forage. Son approbation 

peut (bien que n’étant pas juridiquement obligatoire) être liée à la fourniture d’une garantie financière 

conformément à l’art. 56 BBergG. En Allemagne, l’autorité minière compétente dispose d’une grande 
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marge de manœuvre en la matière et décide si une garantie financière est requise et, le cas échéant, 

quel doit être son montant.  

L’office de l’industrie minière, de l’énergie et de la géologie du Land de Basse-Saxe a publié le 

20.07.2017 une circulaire (annexe 4 du présent rapport) expliquant en détail l’exigence de garanties 

financières dans le cadre de l’approbation du plan d’exploitation. En principe, ces garanties finan-

cières doivent être fournies par les requérants pour couvrir les coûts que l’État pourrait encourir « en 

cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations minières ». Cela vaut pour toute la durée du 

projet et inclut les coûts attendus pour le comblement des puits de forage après la fin du projet (prin-

cipe du pollueur-payeur).  

La circulaire décrit en détail les conditions dans lesquelles une garantie financière peut être exigée 

(pouvoir discrétionnaire). Elle explique aussi comment et de quelle manière une telle garantie est four-

nie (garantie bancaire, compte fiduciaire, assurance), quel en est le montant et quand elle peut être 

levée.  

Ces garanties doivent également être réexaminées chaque année, afin d'y intégrer les fluctuations de 

coûts.  

4.2 Fiscalité 

Les entreprises opératrices bénéficient d'un avantage fiscal lié à l'obligation d'abandon. En effet, la 
11législation fiscale allemande prévoit que l'entreprise doit provisionner les coûts correspondants aux 

travaux de démantèlement (autrement dit le comblement) des puits dans ses comptes. Ces provisions 

peuvent être réclamées dans les déclarations fiscales annuelles et réduire ainsi la charge fiscale de 

l'entreprise. 

Il est donc extrêmement important de garder à tout moment à l’esprit les coûts d’abandon attendus, 

lors des travaux préalables au projet ainsi que pendant toute sa durée de vie. 

4.3 Coûts d’abandon 

En Allemagne, la BVEG a mis en place un groupe de travail qui relève, sur la base de modèles de cal-

cul, les coûts d’abandon des puits de forage allemands à intervalles de plusieurs années et met les 

résultats à la disposition des entreprises membres. Ces rapports ne sont malheureusement pas pu-

blics et ne peuvent donc pas être présentés ici.  

Il est cependant possible d’avancer ce qui suit sur les coûts d’abandon des forages : étant donné que 

l’exécution des travaux de comblement est principalement réalisée par des entreprises de services de 

l’industrie du pétrole et du gaz naturel (entreprises de forage, de cimentation, etc.), il faut s’attendre à 

des fluctuations considérables des coûts au cours du temps, en fonction du volume de travail respectif 

des clients de ces entreprises et de la situation du marché. Des fluctuations de +/- 50% des coûts to-

taux d’abandon ne sont pas improbables, si l’on considère leur évolution sur plusieurs années.  

Dans une publication récente présentée lors d'un séminaire à l’université de Stanford, une équipe ras-

semblée autour du Professeur Catalin Teodoriu (Université d’Oklahoma, et ayant notamment travaillé 

à l’université technologique de Clausthal) a réalisé une estimation des coûts du P&A des forages géo-

thermiques en tenant compte de la réglementation dans l’UE (Proceedings, 43rd Workshop on Geo-

thermal Reservoir Engineering, université de Stanford, Stanford, Californie, du 12 au 14 février 2018).  

Il est intéressant de noter qu’un ancien puits de gaz situé en Allemagne a été choisi comme exemple 

pour leur modèle de calcul. Trois approches différentes de P&A sont décrites et étudiées. Les coûts 

respectifs sont calculés et comparés. Bien qu’il s’agisse de la solution pour un problème choisi à titre 

d’exemple, la répartition des coûts des différentes approches permet de tirer quelques conclusions in-

téressantes : 

                                                      
11 Selon l’art. 6, al. 1, n°3 a (d), première phrase, EstG (loi relative à l'impôt sur le revenu), des provisions correspondant à des 

engagements (ici les coûts de comblement prévisionnels) doivent être constituées par un versement correspondant, si l’exploi-
tation en cours en est à l’origine au sens économique. (Source: Steffen Schulz, «Die deutsche Besteuerung der Aufsuchung 
und Förderung von Kohlenwasserstoffen auf der Grundlage von Production Sharing Contracts», Herbert Utz Verlag Munich 
2010). 
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 Tous les coûts se réfèrent à des prestations de services externes. 

 Malgré des approches de comblement entièrement différentes sur le plan technique (6 à 

10 bouchons de ciment), le coût de l’appareil de forage représente entre 62 et 64% des coûts 

totaux, celui de la cimentation entre 9 à 11% des coûts totaux, le reste correspondant aux coûts 

de nettoyage, au raclage, etc. et autres prestations de service. 

 

D’une manière générale, la majeure partie (près des deux-tiers) des coûts d’abandon d’un puits dé-

pend clairement des coûts de l’appareil de forage. Les coûts relatifs à la cimentation sont comparati-

vement faibles (environ 10%).  

Cependant, le problème type choisi pour cette étude n’est pas forcément généralisable.  

La répartition très similaire des coûts de forage suggère cependant qu’une telle estimation est réaliste. 

5 Principes de la procédure allemande de plan d’ex-
ploitation (processus d’approbation réglemen-
taire) concernant les forages profonds et le P&A  

En République fédérale d’Allemagne, la procédure d’approbation des mesures P&A est intégrée à la 

procédure d’approbation du droit des mines ou procédure de plan d’exploitation. 

Les dispositions légales fondamentales concernant la procédure de plan d’exploitation font partie inté-

grante de la loi sur les mines et figurent aux art. 50 à 57. 

Selon Boldt/Weller/Kühne/von Mäßenhausen (2016), les dispositions relatives au plan d’exploitation 

soumettent les activités minières/forages à une obligation d’approbation qui est concrétisée dans le 

cadre d’une procédure spéciale. Cette procédure tient compte de la nature dynamique de l’exploitation 

qui est généralement dictée par le type et les caractéristiques du gisement. Compte tenu de cette si-

tuation de départ dynamique, une approbation/surveillance ponctuelle de l’exploitation n’est pas suffi-

sante au regard du droit des mines. L’obligation de plan d’exploitation garantit une surveillance pré-

ventive et continue de l’exploitation par les autorités minières, afin d’assurer la protection de la popula-

tion et de l’environnement contre les impacts négatifs. Elle assure également en particulier la protec-

tion et la remise en état des surfaces après la fin de l’utilisation. Cette procédure diffère donc fonda-

mentalement des approbations d’installations nucléaire, relativement aux droits de l’environnement et 

du commerce. 

Selon Boldt/Weller/Kühne/von Mäßenhausen (2016), il convient en outre de noter que l’obligation de 

plan d’exploitation doit, en principe, être distinguée du «Berechtsamswesen» ou droit d’extraction 

(art. 6 et suivants BBergG). Il s’agit d’un régime de concession de droit public par lequel l’État attribue 

des autorisations d’exploitation minière. Pour simplifier, il est possible, selon Boldt/Weller/Kühne/von 

Mäßenhausen (2016), de faire la distinction suivante entre les autorisations et la procédure de plan 

d’exploitation : 

L’autorisation d’exploitation minière décide qui est autorisé à explorer ou à extraire les ressources du 

sous-sol soumises au droit régalien ; la procédure de plan d’exploitation dispose si et sous quelles 

conditions les ressources du sous-sol (inhérentes au terrain et régaliennes) peuvent être explorées 

et extraites. 

 

La procédure de plan d’exploitation soumet donc les activités minières/forages à un contrôle continu, 

échelonné selon des périodes de temps. Pour ce faire, la procédure utilise différents types de plans 

d’exploitation qui diffèrent de par leur contenu réglementaire et leur champ d’application. Outre le plan 

d’exploitation général qui n’est pas obligatoire mais qui doit être établi à la demande des autorités et 

qui concerne une période plus longue puisqu'il s’agit essentiellement du plan d’exploitation princi-

pal, ce sont généralement les plans d’exploitation spéciaux et plans de fin d’exploitation qui trai-

tent des mesures de P&A.  
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Le plan d’exploitation principal constitue la base de la mise en place et de la gestion de l’exploitation 

minière et est juridiquement obligatoire. Il est habituellement approuvé pour une période limitée de 

2 ans. Il décrit les mesures et les travaux prévus pour la mise en place et la gestion de l’exploitation.  

Les plans d’exploitation spéciaux sont généralement utilisés pour des parties spécifiques de l’exploita-

tion ou des projets qui ne sont pas réglementés en détail dans le plan d’exploitation principal. Ils sont 

donc utilisés en parallèle avec le plan d’exploitation principal. Ils sont synonymes de transparence et 

de simplification au niveau administratif et répondent notamment à l’exigence d’une surveillance dyna-

mique de l’exploitation. 

Pour l’arrêt de l’exploitation, qui est souvent associé à des mesures de P&A sur les forages, un plan 

de fin d’exploitation (modèle de structure du contenu - voir annexe 3 du présent rapport) est requis. 

L’art. 53 BBergG énonce ainsi cette obligation de plan d’exploitation : 

 

Art. 53 Plan d’exploitation pour l’arrêt de l’exploitation, historique d’exploitation 

(1) Un plan de fin d’exploitation doit être établi pour l’arrêt de l’exploitation. Il contient une description 

précise de la mise en œuvre technique et de la durée de l’arrêt d’exploitation prévu, la preuve que les 

conditions spécifiées à l’art. 55, al. 1, première phrase, n°3 à 13 et al. 2 sont remplies et dans les cas 

autres que ceux prévus à l’art. 55, al. 2, première phrase, n°3, il donne également des informations 

sur le démantèlement des installations et équipements ou sur leur utilisation à d’autres fins. Les plans 

de fin d’exploitation peuvent être complétés et modifiés.  

(2) Le plan de fin d’exploitation pour des activités d’extraction est accompagné d’un historique de l’ex-

ploitation en double exemplaire. Ce document doit contenir : 

 

1. le nom du site d’extraction, ainsi que le nom de la commune et du district dans lequel il est si-

tué, 

 

2. le nom et l’adresse de l’entreprise et, si celle-ci n’est pas la détentrice de l’autorisation d’ex-

traction, le nom et l’adresse de cette dernière, 

 

3. la désignation des ressources extraites du sous-sol ainsi que les analyses chimiques exis-

tantes ; dans le cas du charbon et des hydrocarbures on en indique le pouvoir calorifique. Une 

description des autres ressources présentes dans le sous-sol en indiquant les connaissances 

acquises à leur sujet au cours de l’exploitation ainsi que des informations sur les difficultés 

d’exploitation du point de vue minier et des exigences de sécurité, 

4. des informations sur l’utilisation prévue des ressources extraites du sous-sol, 

5. une description des conditions techniques et économiques d’exploitation et si un plan des tra-

vaux souterrains n’a pas été réalisé, une représentation graphique de l’exploitation, 

 

6. les informations sur la date de mise en service et la date d’arrêt des activités d’extraction ainsi 

que les raisons de l’arrêt des activités, 

 

7. une description du gisement du point de vue réservoir, ainsi qu’une liste des réserves du 

sous-sol, y compris les  « en-place », 

8. une description des installations de traitement (type, débit et production de produits finis, ainsi 

que les analyses chimiques disponibles : indication de la teneur en métaux des résidus), 

 

9. une description des accès routiers et des conditions du site d’extraction qui sont détermi-

nantes pour le transport des produits d’extraction. 

La première phrase ne s’applique pas aux sites d’extraction exploités sous forme de mines à 

ciel ouvert, sauf si selon le constat de l’autorité compétente, le gisement peut encore avoir une 

importance économique à l’avenir. 
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Les conditions d’autorisation pour toutes les formes de plans d’exploitation, ainsi que le plan de fin 

d’exploitation, sont réglementées en détail par l’art. 55 BbergG:  

Art. 55 Autorisation du plan d’exploitation 

(1) Un plan d’exploitation est autorisé au sens de l’art. 52 si : 
 
1. la preuve de l’habilitation  pour la prospection ou l’extraction des ressources du sous-sol pré-

vue dans le plan d’exploitation peut être apportée, 
 
2. aucune circonstance ne laisse présumer que : 

a) 
l’entrepreneur ou dans le cas des personnes morales et des «Personenhandelsgesellschaf-
ten» (droit allemand; Sàrl en droit suisse) l’une des personnes juridiquement habilitées à re-
présenter la société, les statuts ou le contrat de société, ne possède pas l’honorabilité néces-
saire, les compétences requises ou l’aptitude physique, et si aucune personne relevant du 
point b) n’est désignée,  

b) 
une des personnes désignées pour diriger ou surveiller l’entreprise ou la partie de l’entreprise 
requérante ne possède pas l’honorabilité nécessaire, les compétences requises ou l’aptitude 
physique, 

3. les précautions nécessaires ont été prises contre les risques pour la vie et la santé et pour la 
protection des biens matériels, des employés et des tiers dans l’entreprise, notamment grâce 
à des mesures conformes aux règles généralement reconnues en matières technique et de 
sécurité et que les prescriptions édictées ou en vigueur pour la construction et l’exploitation 
d’une entreprise sur la base de la présente loi et les autres prescriptions en matière de santé 
et de sécurité au travail sont respectées, 

 
4. il n’est pas porté atteinte aux ressources du sous-sol dont la protection est d’intérêt public, 
 
5. des mesures sont prises pour protéger la surface du sol dans l’intérêt de la sécurité des per-

sonnes et des transports publics, 
 
6. les déchets produits sont utilisés ou éliminés de manière appropriée, 
 
7. les dispositions nécessaires et appropriées sont prises pour la réhabilitation de la surface du 

sol, 
 
8. les dispositions nécessaires sont prises pour que la sécurité d’une exploitation déjà menée 

légalement selon les art. 50 et 51 ne soit pas compromise, 
 
9. aucun effet préjudiciable pour le bien commun n’est à attendre de la prospection ou de l’ex-

traction et,  
dans le cas d’un plan d’exploitation pour une activité minière dans le secteur du plateau conti-
nental ou des eaux côtières, 

 
10. l’exploitation et l’effet des installations et des signaux des entreprises de navigation ne sont 

pas perturbés, 
 
11. l’utilisation des voies de navigation et de l’espace aérien, la navigation, la pêche ainsi que la 

flore et la faune ne sont pas perturbés de manière excessive, 
 
12. la pose, la maintenance et l’exploitation de câbles et des conduites sous-marins et la re-

cherche océanographique ou toute autre recherche scientifique ne sont pas perturbées au-
delà de ce qui est inévitable compte tenu des circonstances, et 

 
13. il est veillé à ce que les impacts nuisibles sur la mer sont limités au minimum. 
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La première phrase, n°2 n’est pas applicable dans le cas des plans d’exploitation généraux. 

(2) L’al. 1, première phrase, n°2 à 13 s’applique de façon analogue à l’octroi de l’autorisation d’un plan 
de fin d’exploitation, étant entendu que  
 
1. la protection des tiers contre les dangers pour la vie et la santé causés par l’exploitation doi-

vent être assurés, également après l’arrêt de l’exploitation et 
2. la réhabilitation de la surface du sol dans le périmètre occupé par l’exploitation devant cesser 

doit être assurée et  
3. dans le secteur du plateau continental et des eaux côtières, l’élimination complète des infras-

tructures d’exploitation jusqu’au sous-sol marin doit être assurée. Si l’exploitation ne doit pas 
être interrompue définitivement, le respect des conditions mentionnées dans la première 
phrase ne peut être exigé que dans la mesure où il n’exclut pas la reprise de l’exploitation. 

 

Dans le cadre du plan de fin d’exploitation, l’historique d’exploitation susmentionné doit être dé-

posé. L’auteur estime qu’il revêt une importance considérable, non seulement eu égard à l’arrêt de 

l’exploitation, mais aussi au sens d’une surveillance continue de l’exploitation et de la documentation 

relative à l’exploitation, toutes deux prévalant pendant toute la durée de l’exploitation.  

Selon Boldt/Weller/Kühne/von Mäßenhausen (2016), l’historique d’exploitation tire son origine de la 

législation sur les mines bavaroise et est utilisé notamment par les pouvoirs publics pour les évalua-

tions suivantes : 

 L’autorité compétente doit, d’une part, disposer d’informations aussi détaillées que possibles 

afin d’évaluer le potentiel économique restant du gisement au moment de l’arrêt de l’exploita-

tion. 

 Une description détaillée de la situation de l’exploitation arrêtée est importante pour évaluer les 

risques d’éventuels futurs dégâts miniers.  

 Des connaissances exactes sur l’exploitation arrêtée sont précieuses pour planifier des travaux 

de construction (par exemple construction de bâtiments, d’infrastructures de transport) sur le 

site. 

En résumé, il convient de retenir que les éléments fondamentaux de la procédure de plan d’exploita-

tion décrits ci-dessus ont permis d’établir une procédure d’approbation caractérisée par une surveil-

lance dynamique. Cette procédure a fait ses preuves dans la pratique en République Fédérale d’Alle-

magne depuis des décennies et a été régulièrement améliorée. Au niveau administratif, la mise en 

place de processus d’approbation informatisés (par exemple : BergPass®12 à l’échelon du LBEG de 

Basse-Saxe) contribue depuis un certain temps à la modernisation des structures et des procédures 

d’approbation. 

6 Recommandations pour la Suisse concernant le 
traitement/l’approbation des mesures de P&A pour 
les forages profonds 

Les mesures de P&A des forages profonds doivent être réalisées selon des normes techniques éle-

vées, afin de garantir une protection complète de la population et de l’environnement de manière du-

rable et permanente. 

La législation sur les mines de la République Fédérale d’Allemagne constitue une réglementation 

éprouvée pour la réalisation de projets de forages profonds. Elle se fonde sur des structures tech-

niques et juridiques établies depuis des décennies (loi sur les mines, ordonnances des différents Län-

der, avec de nombreux compléments pratiques sous forme de directives et de circulaires).  

                                                      
12 https://bergpass.lbeg.de/ 

https://bergpass.lbeg.de/?pgId=165
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L’auteur estime qu’il est possible par analogie d’appliquer la législation sur les mines allemande en 

Suisse, notamment les pratiques d’approbation et de documentation. L’organisation fédérale des deux 

pays plaide aussi en ce sens. Certaines réglementations allemandes sont par ailleurs déjà connues et 

appliquées en Suisse dans le cadre de certains projets.  

7 Résultats et discussion 

Cette étude met en évidence que les réglementations allemandes existantes peuvent s’appliquer par 

analogie aux projets de forages profonds en Suisse. Concernant la mise en place de processus d’ap-

probation et de procédures techniques (gestion des documents à définir), diverses possibilités d’inté-

gration au niveau des structures administratives suisses sont envisageables. Il faut donc s’attendre à 

des discussions qu’il y aura lieu d’encourager à la suite du présent projet. 

8 Conclusions et résumé 

En prévision de l’augmentation des forages géothermiques profonds, il y a lieu de recommander en 

Suisse la mise en place d’un cadre réglementaire régissant les questions d’ordre technique et juri-

dique (exigences juridiques relatives à l’approbation) ainsi que les aspects relatifs à la sécurité. Cette 

réglementation devrait s’appliquer à la phase de démantèlement, mais pas uniquement.  

9 Aperçu et mise en œuvre future 

Il est recommandé d’instaurer des conditions d’approbation (sur les plans technique et de sécurité) 

pour toute la durée de vie (construction/exploitation/P&A) des forages profonds. Leur mise en œuvre 

future devra être encadrée par du personnel expérimenté ; l’assistance d’une autorité minière alle-

mande pourrait éventuellement s’avérer utile et devrait être examinée et discutée. 
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11.1 Richtlinie des Oberbergamtes in Clausthal-Zellerfeld 
über das Verfüllen auflässiger Bohrungen 



Richtlinie des Oberbergamtes in Clausthal-Zellerfeld 
über das Verfüllen auflässiger Bohrungen 

Vom 29. Juli 1998 - 20.1 - 3/98 - B III d 1.2 - IV -*)  

1. Allgemeines

Diese Richtlinie gilt für das Verfüllen und das Teilverfüllen von Bohrungen im
Geltungsbereich der Tiefbohrverordnung - BVOT -. Nach § 35 BVOT sind
auflässige Bohrungen so zu verfüllen, dass Einbrüche an der Erdoberfläche
vermieden werden und eine spätere Nutzung des Untergrundes zur
Gewinnung von Bodenschätzen und Wasser oder zur Tiefspeicherung nicht
beeinträchtigt wird.

Die Verfüllung ist so vorzunehmen, dass nach aller Erfahrung ein flüssigkeits- 
und gasdichter Abschluss erreicht wird und nachteilige Veränderungen des
Grundwassers vermieden werden.

Die Verfüllungsarbeiten unterliegen der Betriebsplanpflicht nach § 51 Abs. 1
BBergG, eine Befreiung von der Betriebsplanpflicht nach § 51 Abs. 3 BBergG
ist nicht möglich.

Im Betriebsplan über die Verfüllung sind u. a.
der Grund der Verfüllung,
die für die besonderen Verfüllungsstrecken vorgesehenen
Teufenbereiche,
die vorgesehenen Verfüllungsstoffe und
gegebenenfalls die Ablenkteufen sowie Bereiche, in denen
bohrtechnische Schwierigkeiten aufgetreten und diese für die
Sicherstellung des Verfüllungszieles von Bedeutung sind,

anzugeben. 

Dem Betriebsplan ist das Bohrlochbild nach Anlage 3 Teil 2 Nr. 13 der 
Markscheider-Bergverordnung oder ein vorläufiges Bohrlochbild mit 
entsprechenden Angaben beizufügen. 

Bei Erdöl- und Erdgasförderbohrungen sind zusätzlich die 
Gesamtfördermengen (bei Erdölförderbohrungen Nassöl und Reinöl), die 
letzte Verwässerung sowie die Drücke bei Aufnahme und Ende der Produktion 
anzugeben. Bei Porenspeicherbohrungen sind nur Anfangs- und Enddruck, 
bei Einpress- und Versenkbohrungen zusätzlich die Mengen der eingeleiteten 
Stoffe anzugeben. 

2. Anforderungen an die Verfüllung

Das Bohrloch ist vollständig zu verfüllen. Dabei sind die Bereiche von
nutzbaren Erdöl-, Erdgas- und Salzlagerstätten, von nutzbaren Speicher- und
Wasserhorizonten sowie von druckstarken Horizonten mit Zuflüssen (in dieser
Richtlinie zusammengefasst Lagerstätte genannt), Liner, Schnittstellen von



Rohren und Ringräume sowie der Rohrschuh der tiefsten Rohrtour in einem 
teilweise unverrohrten Bohrloch und der Bereich unter der Erdoberfläche 
durch besondere Verfüllungsstrecken abzudichten. 
 
In Bereichen, in denen beim Bohren oder Fördern Schwierigkeiten aufgetreten 
sind, können zusätzlich besondere Verfüllungsstrecken erforderlich werden. 
 
Die besonderen Verfüllungsstrecken sind mit geeignetem Zement oder mit 
anderen geeigneten Feststoffen, gegebenenfalls in Verbindung mit 
mechanischen Abdichtungen, zu verfüllen. Durch geeignete Maßnahmen ist 
für eine gute Haftung der Feststoffe an der Rohr- bzw. Bohrlochwand zu 
sorgen. 
 
Die für die Verfüllung der übrigen Strecken verwendeten Stoffe dürfen das 
anstehende Gebirge, die Verrohrung sowie die Stoffe der besonderen 
Verfüllungsstrecken nicht angreifen. 

 

3. Abmessungen der besonderen Verfüllungsstrecken 
 (bildliche Darstellungen der besonderen Verfüllungsstrecken sind im Anhang I dargestellt) 

 
3.1 Lagerstätten 
 
3.1.1 Besondere Verfüllungsstrecken sollen von 50 m unterhalb bis 50 m 
oberhalb der Lagerstätte reichen (s. Bild). 
 
3.1.2 Perforationsstrecken mit Zufluss sollen durch eine Druckzementation 
abgesperrt werden. Wird dazu ein permanenter Zementierpacker verwendet, 
genügt über diesem für die besondere Verfüllungsstrecke eine Länge von 
20 m (s. Bild). 
 
3.1.3 Ist eine Druckzementation nach 3.1.2 nicht oder nur unter schweren 
Bedingungen durchführbar, ist möglichst direkt oberhalb der Perforation eine 
mechanische Abdichtung mit einer besonderen Verfüllungsstrecke von 
mindestens 50 m darüber einzubringen (s. Bild). 
 
3.1.4 Bei tiefen Gasbohrungen kann eine mechanische Abdichtung mit einer 
besonderen Verfüllungsstrecke von mindestens 50 m darüber (nach Nr. 3.1.3) 
als eine einer Druckzementation nach Nr. 3.1.2 technisch gleichwertige 
Abdichtung vorgenommen werden. Sofern die mechanische Abdichtung durch 
einen Stopfen im Produktionspacker erfolgt, ist die Dichtheit der 
mechanischen Abdichtung vor Einbringen der besonderen Verfüllungsstrecke 
nachzuweisen. 
 
Im Verfüllungsbetriebsplan ist anzugeben, ob die Abdichtung nach Nr. 3.1.2 
oder nach Nr. 3.1.3 erfolgen soll; Abweichungen von diesen Regelungen sind 
im Betriebsplan zu begründen. 
 
3.1.5 Abweichend von Nr. 3.1.1 kann innerhalb mächtiger Salzlagerstätten auf 
eine durchgehende besondere Verfüllungsstrecke verzichtet werden. Es 
müssen wenigstens im Hangenden und Liegenden besondere 



Verfüllungsstrecken von mindestens 100 m Länge im Salz und 50 m im 
Nebengestein eingebracht werden (s. Bild). 
 
3.2 Unverrohrtes Bohrloch 
 
Ist ein Bohrloch teilweise unverrohrt, so muss in die tiefste Rohrtour ab 
Rohrschuh eine besondere Verfüllungsstrecke von mindestens 100 m oder 
eine mechanische Abdichtung mit einer besonderen Verfüllungsstrecke von 
mindestens 50 m eingebracht werden (s. Bild). 
 
3.3Liner, Schnittstellen von Rohren und Ringräume 
 
Linerköpfe und Schnittstellen von Rohren sind durch besondere 
Verfüllungsstrecken von mindestens 100 m Länge, die mindestens 50 m in 
beide Rohrtouren hineinreichen, abzudichten (s. Bild). 
Wenn der größere Rohrquerschnitt durch eine mechanische Abdichtung direkt 
über der Schnittstelle bzw. dem Linerkopf abgedichtet ist, genügt eine 
besondere Verfüllungsstrecke  von 50 m oberhalb der Absperrung (s. Bild). 
 
Ist ein Ringraum zwischen zwei Rohrtouren durch eine Zementationsstrecke 
von mindestens 100 m über dem Rohrschuh der größeren Rohrtour 
abgesperrt, so ist auch bei einem evtl. Rohrschnitt über dieser 
Ringraumzementation eine besondere Verfüllungsstrecke zur Abdichtung der 
Schnittstelle unter der Voraussetzung, dass der Ringraum drucklos ist, nicht 
erforderlich (s. Bild). 
 
Liegen Lagerstätten hinter in diesem Bereich zementierten Ringräumen, so 
sind zur Verfüllung entsprechend Nr. 3.1 die nicht zementierten Rohrtouren zu 
schneiden und auszubauen. Ist dieses nicht möglich, so ist der Ringraum nach 
Perforation nachzuzementieren. 
 
3.4  Bereich unter der Erdoberfläche 
 
Das Bohrloch ist ab Erdoberfläche bis zu einer Teufe von 100 m mit einer 
besonderen Verfüllungsstrecke zu verfüllen. Befinden sich unterhalb dieser 
Strecke für eine Nutzung vorgesehene Süßwasserhorizonte, so ist die 
besondere Verfüllungsstrecke entsprechend zu verlängern oder eine 
Abdichtung nach Nr. 3.1 einzubringen. Dabei ist Nr. 3.3 zu beachten (s. Bild). 
 
Aus jedem Bohrloch sind alle Rohrtouren soweit zu beseitigen, dass eine 
spätere Nutzung der Tagesoberfläche nicht behindert wird. Oberhalb der 
stehengebliebenen Verrohrung ist das Bohrloch durch eine Betonplatte von 
mindestens 1 m Seitenlänge und 0,25 m Stärke zu sichern, deren Oberfläche 
mindestens 1 m unterhalb der Ackersohle liegen muss. Auf eine mechanische 
Sicherung durch eine Betonplatte kann verzichtet werden, wenn die 
Rohrtouren bis mindestens 2 m unter Ackersohle entfernt werden. 
 
Bei Bohrlöchern im Küstengewässer und im Festlandsockel sind alle 
Rohrtouren bis mindestens 5 m unter dem Meeresboden zu entfernen. 

 



4. Überprüfung und Verfüllungsbericht 
 
Der Kopf der besonderen Verfüllungstrecken ist durch geeignete Verfahren zu 
ermitteln. Der Erfolg der Abdichtung ist nachzuweisen, wenn eine geöffnete 
Lagerstätte abgedichtet und keine mechanische Abdichtung verwendet wird. 
Der Nachweis kann z. B. durch Druckprobe, Zuflusstest oder Gewichtsprobe 
erfolgen. 
 
Nach Abschluss der Verfüllungsarbeiten ist dem Bergamt innerhalb von 3 
Monaten der Verfüllungsbericht zusammen mit dem ergänzten Bohrlochbild 
vorzulegen. 
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Kurzerklärung des „Leitfadens Bohrungsintegrität- erweitert auf Tiefe Geothermie“ 

Ziel des Dokuments 

Definition des Stands der Technik für die Integrität von neuen Tiefbohrungen auf dem Festland in 

Deutschland. Dies ist ergänzend zu bestehenden gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, technischen 

Regelwerken und unternehmensinternen Vorgaben. Der gesamte Lebenszyklus einer Bohrung beste-

hend aus Auslegung, Herstellung, Betrieb und Verfüllung wird dabei erfasst.  

Für Bohrungen im Bestand, die ggf. nicht nach dem mit diesem Leitfaden dokumentierten Stand der 

Technik  hergestellt wurden, werden Verfahren und Bedingungen beschrieben, mit denen die Schutz-

ziele gewährleistet werden können. 

Bei der Definition erfolgte ein Abgleich mit internationalen und anderen nationalen Regelwerken.  

Inhalt des Dokuments 

Wesentliche Bestandteile des Leitfadens sind:  

- Bohrungsintegrität und Barrieren, Definition von Integritätsparametern und -prozessen (Kapitel 1) 

- Beschreibung des  Bohrungsstandards mit verbindlichen Vorgaben (Kapitel 2) 

- Empfehlungen zur Sicherstellung der Bohrungsintegrität (Kapitel 3) 

Zielgruppen des Dokuments 

Das Dokument wurde in erster Linie für Unternehmen der Erdgas und Erdölindustrie sowie der Tiefen 

Geothermie als auch für den Bau und Betrieb von Poren- und Kavernenspeichern verfasst, die sich in 

ihrer Praxis an den beschriebenen Anforderungen und Empfehlungen orientieren.  

Darüber hinaus gibt es Behörden, Verbänden und interessierten Personen transparente technische De-

tails zur Integrität von Bohrungen. 

 

Kontakt bei Fragen zum Leitfaden Bohrungsintegrität – erweitert auf Tiefe Geothermie: 

Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG) 
Schiffgraben 47 
30175 Hannover 

Tel.:  0511 121 72-0 
E-Mail:  info@bveg.de 
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Einleitung 

Das Mittel für eine sichere und effiziente Nutzung der Untergrundressourcen im Fluidbergbau sind 

Tiefbohrungen. Sie stellen die Verbindung zwischen den Ressourcen im Untergrund (Erdöl, Erdgas, 

Sole, geothermische Energie, Speicherraum) und der Erdoberfläche her.  

Die Anforderungen an diese Tiefbohrungen ergeben sich aus ihren Geschäftszielen und aus dem 

Schutzziel, der Vorsorge gegen Gefahren für Leben und Gesundheit, Sachgüter, Natur und Umwelt.    

Die Voraussetzung für das Erreichen der Schutzziele ist die Integrität der Tiefbohrungen. Eine Bohrung 

gilt als integer, wenn die in ihr enthaltenen Fluide bei jeder möglichen Kombination von Druck und 

Temperatur, der sie innerhalb der vorgesehenen Betriebsbedingungen ausgesetzt werden können, si-

cher beherrscht werden. 

Tiefbohrungen werden in größerem Stil seit Mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt. Für Deutschland ist 

als erste Bohrung auf Erdöl die Bohrung Wietze bei Celle aus dem Jahre 1858 bekannt. Der Stand der 

Technik, Bohrungen herzustellen, zu betreiben und zu verfüllen und die dafür geltenden Rechtsvor-

schriften haben sich seit dieser Zeit kontinuierlich entwickelt und aufgrund der langen Erfahrung einen 

hohen Standard erreicht.  

Mit diesem Leitfaden „Bohrungsintegrität- erweitert auf Tiefe Geothermie“ wird der Stand der Technik 

definiert. Die Regel wurde vom Arbeitskreis Bohrungsintegrität des BVEG1 - Bundesverband Erdgas, 

Erdöl und Geoenergie erarbeitet. Sie ist für die Anwendung der im Bundesverband Erdgas, Erdöl und 

Geoenergie organisierten Unternehmen (BVEG) vorgesehen.  

Der Leitfaden wurde entwickelt für Festland Tiefbohrungen aufbauend auf dem Konzept von Boh-

rungsbarrieren. Für diese Barrieren beschreibt der Leitfaden Anforderungen für alle Phasen im Lebens-

zyklus einer Bohrung sowie Maßnahmen zu ihrer Erfüllung. Dabei werden Bohrungstypen nach Fluidei-

genschaften, Betriebsbedingungen und -formen unterschieden. 

Die unterschiedenen Lebenszyklus-Phasen des Leitfadens (s. Abbildung 1) sind:  

- Auslegungsgrundlagen 

- Auslegung 

- Herstellung 

- Betrieb 

- Verfüllung 

Für diese Phasen bestehen unterschiedliche Anforderungen, um das Ziel Bohrungsintegrität zu errei-

chen, aber alle Phasen haben Elemente und Verfahren gemeinsam. Die gemeinsamen Elemente und 

Verfahren werden in Abschnitt 2 beschrieben. Abschnitt 3 listet in Unterschabschnitten für jeweils eine 

einzelne Phase mögliche Handlungsempfehlungen auf. 

Der Leitfaden Bohrungsintegrität wurde für Neubohrungen folgender Typen entwickelt:  

- Erdgas und Erdöl Förderbohrungen 

- Einpress- und Versenkbohrungen 

- Porenspeicher Bohrungen  

- Gas und Flüssigkeits-Kavernenbohrungen 

- Bohrungen der tiefen Geothermie (ab 400 m vertikaler Endteufe, Injektoren, Produzenten und 
tiefe Erdwärmesonden) 

 
1 BVEG steht im Folgenden auch für WEG (Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V.) und umgekehrt.  
  Der BVEG ist im Juni 2016 nach einer Umstrukturierung aus dem WEG hervorgegangen. 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil-_D6v5vPAhWFQBoKHYlJAAwQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bveg.de%2F&usg=AFQjCNGcXgRNbQHzOAuRIPSwegpsTOJpAw
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil-_D6v5vPAhWFQBoKHYlJAAwQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bveg.de%2F&usg=AFQjCNGcXgRNbQHzOAuRIPSwegpsTOJpAw
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Abbildung 1: Lebenszyklusphasen und Gültigkeitsbereich des BVEG Leitfadens Bohrungsintegrität 

Für Bohrungen im Bestand, die ggf. nicht nach dem mit diesem Leitfaden dokumentierten Standard 

hergestellt wurden, werden Verfahren und Bedingungen beschrieben, mit denen die Schutzziele ge-

währleistet werden können. Im Kern handelt es sich bei diesen Verfahren um die Bewertung und ggf. 

Minderung von Risiken, die aus Abweichungen der Bohrungsherstellung im Vergleich zu diesem Stan-

dard resultieren, siehe 2.7.  

Die Anforderungen des Leitfadens Bohrungsintegrität werden wie folgt unterschieden: 

- Die Begriffe „muss“ „ist“ (M) bezeichnet eine Mindestanforderung  

- Der Begriff „soll“ (S) bezeichnet eine strenge Vorgabe, von der nur in zu begründenden Ausnah-
mefällen und atypischen Situationen abgewichen werden kann  

- Der Begriff „darf“ „kann“ (K) spricht eine Empfehlung aus, von der jederzeit abgewichen werden 
kann. 

Die für die Umsetzung einzelner Praktiken genannten Technologien sind Beispiele, die in der Regel al-

ternativ zum Einsatz kommen, um bestimmte Ziele zu erreichen.  

Die Anforderungen wurden ausgehend von den relevanten Rechtsvorschriften in Deutschland, der in 

den deutschen E&P- und Speicher-Unternehmen geübten besten betrieblichen Praxis und internatio-

nalen sowie europäischen und nationalen Richtlinien erarbeitet. Hierbei sind vor allem die Publikatio-

nen von ISO [1] [2] (weitgehend deckungsgleich mit API), CEN [3] (ISO Übersetzung) NORSOK [4], UK 

Oil and Gas [5] und die DIN [6] [7] [8] berücksichtigt.  

Der Leitfaden erfüllt alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen oder ergänzt diese. Die wichtigsten ge-

setzlichen Vorgaben und technischen Empfehlungen sind in Anhang A wiedergegeben, zusammen mit 

ihrer Relevanz für die einzelnen Phasen. Inhalte der weiteren Anhänge sind  

- Anhang B: Akzeptanztabellen 

- Anhang C: Bohrungsbarriere-Diagramme 

- Anhang D: Abkürzungen 

- Anhang E: Begriffsbestimmungen 

 

Der Leitfaden erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist möglich, dass sich für einzelne Anwen-
dungen zusätzliche Anforderungen ergeben, die über die hier dokumentierten hinausgehen. 

Grund-
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Auslegung Herstellung Verfüllung  Betrieb

Bohren
Workover

Intervention

BVEG
Bohrloch-
kontrolle

BVEG
Bohrungs-
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Über-
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1. Bohrungsintegrität und Barrieren 

Dieser Leitfaden definiert eine Bohrung als integer, wenn die in ihr enthaltenen Fluide bei jeder mögli-

chen Kombination von Druck und Temperatur, der sie innerhalb der vorgesehenen Betriebsbedingun-

gen ausgesetzt werden können, sicher beherrscht werden. Dies wird erreicht durch Anwendung tech-

nischer, operativer und organisatorischer Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos eines unkontrollier-

ten Austritts von Bohrloch-Fluiden über den Lebenszyklus einer Bohrung hinweg. Zu den technischen 

Maßnahmen zählt die Herstellung der Bohrung mit physischen/mechanischen Bohrungsbarrieren. Die 

Integrität dieser Bohrungsbarrieren muss durch betriebliche Maßnahmen wie Überwachungssysteme, 

Praktiken und Prozeduren sichergestellt werden, im Folgenden als Betriebliche Barrieren bezeichnet. 

Für andere Definitionen, siehe [1] [4] [9] [10]. 

Die Bohrungsbarrieren müssen während des gesamten Lebenszyklus von der Erstellung bis zur Verfül-

lung einer Bohrung 

- erwarteten maximalen, kombinierten Belastungen standhalten  

- unter den Bedingungen (Druck, Temperatur, mechanische und chemische Beanspruchungen), die 
auf sie wirken können, funktionsfähig bleiben sowie 

- durch planmäßige initiale Prüfungen und wiederkehrende Nachprüfungen und Teste überprüfbar 
sein. 

Bohrungsbarrieren sind eine Kombination von einer oder mehreren Bohrungsbarriere-Elementen (BE), 

s.a. Tabelle 2. Ein Element oder mehrere Elemente zusammen bilden eine Barriere.  

Für Barriere-Elemente (BE), die bei Herstellung vom und bei Arbeiten an und im Bohrloch genutzt wer-

den, wird auf die Technische Regel „Bohrlochkontrolle“ [11] verwiesen, siehe auch Abbildung 1. Die 

dort dokumentierten Barriere-Elemente sind insbesondere technische Fluide und Ausrüstung zur 

Druckbeherrschung. 

Die anforderungsgerechte Auslegung und Auswahl der Barriere-Elemente, ihre auslegungsgerechte 

Herstellung und bestimmungsgemäße Verwendung, der Nachweis und der Erhalt ihrer Wirksamkeit 

durch Inspektionen, Teste und Instandhaltungsmaßnahmen sind Schlüsselaspekte des Integritäts-Ma-

nagements einer Bohrung über ihre gesamte Lebensdauer. 

Betriebliche Barrieren sind eine Kombination von Praktiken, Prozeduren, Überwachungs- und Steue-

rungssystemen, um 

- mit Hilfe von Leistungsnormen Bohrungsbarrieren belastungsgerecht auszulegen und Barriere-
Elemente auszuwählen 

- mit Hilfe definierter Akzeptanzkriterien (siehe Anhang B) die Wirksamkeit der Barriere-Elemente 
nach Einbau nachzuweisen 

- durch Monitoring und Steuerung einen Bohrungsbetrieb innerhalb der Leistungsgrenzen der Bar-
riere-Elemente (Betriebsgrenzen) sicherzustellen 

- durch Wartungsmaßnahmen die Wirksamkeit der Barriere-Elemente über die Lebensdauer der 
Bohrung zu erhalten und diese in wiederkehrenden Prüfungen nachzuweisen 

- Anomalien und Ausfälle von integritätsrelevanten Komponenten zu managen.  
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Ihr Zusammenwirken ist in Abbildung 2 als Prozess dargestellt.   

 

Abbildung 2: Integritätsmanagement Prozess 

2. Bohrungsstandard 

Übergeordnetes Ziel des mit diesem Leitfaden definierten Standards ist es zu gewährleisten, dass Boh-

rungen über Ihren Lebenszyklus hinweg, d.h. von der Planung der Bohrung bis zu Ihrem vollständigen 

und dauerhaften Verschluss, das Schutzziel der Vorsorge gegen Gefahren für Leben und Gesundheit, 

Sachgüter, Natur und Umwelt erfüllen. 

Der Leitfaden gilt für folgende Bohrungstypen: 

- Erdgasbohrungen  

- Erdölbohrungen  

- Mit und ohne open-flow Potential 

- Nicht-Thermal und Thermalbohrung 

- Hilfsbohrungen  

- Beobachtungsbohrungen2 

- Einpressbohrungen (Unterscheidung Wasser-Einpressbohrungen ohne und mit Wärmezufuhr 

 für sekundäre und tertiäre Fördermaßnahmen sowie Gas-Einpressbohrungen für tertiäre Maß-

 nahmen) 

- Versenkbohrungen  

- Tiefe Geothermiebohrungen (ab 400 m vertikaler Endteufe) 

- Förderbohrungen 

- Mit und ohne open-flow Potential 

- Injektionsbohrungen 

 
2 für Tiefbohrungen 
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- Mit und ohne open-flow Potential 

- Tiefe Erdwärmesonden (TEWS) 

- Porenspeicher Bohrungen 

- In ausgeförderten Lagerstätten und Aquiferen 

- Kavernenspeicher Bohrungen 

- Gas, Öl, Sole und Produkt 

Petrothermale Geothermiesysteme und geothermische Speicherbohrungen werden in diesem Leitfa-

den aktuell nicht berücksichtigt.  

Typische Merkmale dieser Bohrungstypen sind in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgeführt. 

Für die Beurteilung technischer Anlagen werden Gefährdungen und Risiken unterschieden. Eine Ge-

fährdung ist eine potentielle Schadensquelle [12]. Für Bohrungen sind dies im Wesentlichen Fluiddruck 

und korrosive Fluidbestandteile sowie gebirgsmechanische Eigenschaften (siehe Tabelle 1). Risiko ist 

das Produkt aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadensschwere als Konsequenz aus einem 

etwaigen Eintritt eines unerwünschten Ereignisses [12]. 

Die Zielerreichung stellt umfangreiche Anforderungen an den Betriebsführenden während der Lebens-

zyklus-Phasen der Bohrung. Diese sind [3] in der 

Auslegungsgrundlagenphase 

- Kenntnis der auf eine Bohrung zukünftig wirkenden Belastungen und den daraus resultierenden 
Gefährdungen und Risiken für Sicherheit und Umwelt über- und untertage 

- Analyse der Gefährdungen und Risiken und Entwicklung von Anforderungen an die technische 
Auslegung, Betrieb und Verfüllung 

Auslegungsphase 

- Umsetzung der Anforderungen in ein Bohrungsdesign mit geeigneten Bohrungsbarrieren zum Ma-
nagement der festgestellten Sicherheits- und Umweltrisiken unter Berücksichtigung von erwarte-
ten oder vorhersehbaren Änderungen während der Lebensdauer der Bohrung 

- Analyse der Anforderungen zur Festlegung der Akzeptanzkriterien für die Barriere-Elemente 

Herstellungsphase 

- Spezifikationsgerechte Fertigung der Barriere-Elemente gemäß Anforderungen mit Qualitätskon-
trolle und Ausführung des Bohrungsdesigns 

- Nachweis von Funktion und Wirksamkeit der Barriere-Elemente unter Nutzung der Akzeptanzkri-
terien 

Betriebsphase  

- Betrieb innerhalb der aktuellen Betriebsgrenzen  

- Monitoring der Wirksamkeit der Bohrungsbarrieren 

Wartung und Instandhaltung der Bohrungsbarrieren 

- Bei integritätsrelevanten Ereignissen, Durchführung einer Risikobewertung und Umsetzung der 
identifizierten Maßnahmen 

- Veränderungsmanagement 

Verfüllungsphase  

- Herstellung eines dauerhaften Verschlusses 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eintrittswahrscheinlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Schadensschwere
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Tabelle 1: Typische Merkmale der definierten Bohrungstypen in Deutschland 

 
 TG Produktionsbohrung TG Injektionsbohrung Tiefe Erdwärmesonde Erdgas Erdöl 

Gestein des Zielhorizontes projektbezogen Sandstein, Karbonat 

Formation/Stratigraphie Kreide, Jura, Trias, Perm, 
Karbon,  

Kreide, Jura, Trias, Perm, 
Karbon  

 Jura, Trias, Perm, Karbon Tertiär, Kreide, Jura, Trias, 
Karbon 

Teufe (m u.R.) (vertikal) Ca. 400 – 5.000 Ca. 400 – 5.000 Ca. 400 – 3.500 ca. 2.000 - 5.000  ca. 400 - 3.000 

Reservoir Druck (Sohlen-
Druck)   1) 

Initial: Wassersäule, hö-
her oder geringer 

(Druckerhaltendes Sys-
tem angestrebt) 

Initial: Wassersäule, hö-
her oder geringer  

(Druckerhaltendes Sys-
tem angestrebt) 

n/a Initial: Wassersäule oder 
höher 

Initial: Wassersäule oder 
höher 

Druckänderung durch Be-
trieb 

Lokale Druckabsenkung 
im Betrieb 

Lokale Druckerhöhung 
im Betrieb  

n/a Abnehmend Ohne Druckerhaltung in 
der Regel stark abneh-
mend  

Kopfdruck initial / mit Be-
trieb   2) 

Niedrig / meist niedrig-
niedrig bis mittel 

Niedrig / meist mittel n/a / niedrig Hoch / abnehmend Niedrig / meist kein open-
flow Potential  

Open-flow Potential Zum Teil Zum Teil nein Ja Zum Teil 

Reservoir Temperatur (°C) Bis ca. 180 Bis ca. 180 Bis ca. 130 ca. 70 - 170  ca. 35 -140 

Kopf Temperatur (°C)   3) Hoch, annähernd Reser-
voirtemperatur 

Niedrig bis mittel Mittel Niedrig bis hoch  Niedrig 

Barriereformation/-lithologie Ton-, Mergelschichten, 
Salz 

Ton-, Mergelschichten, 
Salz 

Geschlossenes System Ton-, Mergel- und 

Salzschichten, steriler An-
hydrit 

Ton-, Mergelschichten, 
Salz  

Besonderheiten des Deckge-
birges 

• Alter Bergbau, 
konvergierende 
Formationen mög-
lich 

• Ggf. KW-Vorkom-
men in Deckge-

birge 

• Alter Bergbau, 
konvergierende 
Formationen mög-
lich 

• Ggf. KW-Vorkom-
men in Deckge-

birge 

• Alter Bergbau, 
konvergierende 
Formationen mög-
lich 

• Ggf. KW-Vorkom-
men in Deckge-

birge 

• Konvergierende 
Formationen 

• Keine 

Korrosive Bestandteile • Thermalwasser 

• Möglich: H2S, Chlo-
ride, CO2 

• ggf. Stimulations-/ 
Bohrlochreini-
gungsflüssigkeiten 

• Thermalwasser 

• Möglich: H2S, Chlo-
ride, CO2 

• ggf. Stimulations-/ 
Bohrlochreini-
gungsflüssigkeiten 

• Nicht im geschlos-
senen System 

• Von außen korro-
sive Bestandteile 
möglich 

• Lagerstättenwasser 

• H2S, CO2 

• Lagerstättenwasser 

• In Thermalgebieten 
u.U. auch H2S 

Besonderheiten in Betriebs-
phase 

• Großer Volumen-
strom 

• Hohe Temperatu-
ren 

• Scaling in unter-
schiedlicher Stärke 
und Form möglich 

 

• Großer Volumen-
strom 

• Hohe Temperatu-
ren 

• Scaling vereinzelt 
in unterschiedli-
cher Stärke und 

Form möglich 

• Geschlossenes Sys-
tem 

• Meist nur geringe 
Wasserproduktion 

• Im Falle von Sauer-
gas: Toxizität 

• Hohe Wasser-pro-
duktion  

• Meist kein Eruptiv-
Potential 

Beanspruchungen in Betriebs-
phase: mechanisch 

 

• mittlere p/T Wech-
selbelastungen 

• Förderhilfsmittel 
Ein-/Ausbau 

• Vereinzelt 
Scrapern und Frä-
sen von Scales 

• Erosion 

• Kavitation möglich 

• Niedrige bis mitt-
lere p/T Wechsel-
belastungen 

• Erosion 

• Kavitation möglich 

• p/T Wechselbelas-
tungen 

• p/T Wechselbelas-
tungen 

• Förderhilfsmittel 

Beanspruchungen in Betriebs-
phase: chemisch 

• Korrosion 

• ggf. Inhibitoren 

• ggf. Stimulations-/ 
Bohrlochreini-
gungsflüssigkeiten 

• Korrosion 

• ggf. Inhibitoren 

• ggf. Stimulations-/ 
Bohrlochreini-
gungsflüssigkeiten 

• Geschlossenes Sys-
tem 

• Korrosion 

• Erosion 

• ggf. Stimulations-/ 
Bohrlochreinigungs-
flüssigkeiten  

• Korrosion 

• ggf. Stimulations-/ 
Bohrlochreini-

gungsflüssigkeiten  

Nutzungsdauer (Jahre) • Meist > 50 Jahre • Meist > 50 Jahre • Meist > 50 Jahre • 15 – >50  • Meist > 50 Jahre 
 

1) Wassersäule ca. 1 bar/10m x Teufe 2) niedrig: atmosphärisch bis 10 bar, mittel: bis 100 bar, hoch: > 100 bar   3) niedrig: bis 50 °C, mittel: 50-100 °C, hoch: >100 °C  
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 Einpressbohrung Versenkbohrung Porenspeicher Gas-Kavernen Flüssigkeits-Kavernen 

Gestein des Zielhorizontes Sandstein, Karbonat 

Formation/Stratigraphie Tertiär, Kreide, Jura, 
Trias, Perm, Karbon  

Tertiär, Kreide, Jura, 
Trias, Perm, Karbon 

Tertiär, Kreide,  Trias, 
Perm, Karbon 

Perm (Zechstein, Rotlie-
gendes) 

Perm (Zechstein, Rotlie-
gendes) 

Teufe (m u.R.) (vertikal) ca. 700 – 4.000 ca. 700 – 4.000 ca. 500 - 2700 ca. 400 - 2500 ca. 500 - 2500 

Reservoir Druck (Sohlen-
Druck)   1) 

Initial: bis zu Wasser-
säule und höher  

Initial: bis zu Wasser-
säule  

Initial: bis zu Wasser-
säule und höher  

initial: Solesäule, danach: 
bis ca. 1,8 x Wassersäule 

initial: Solesäule danach 
bis ca. 1,8 x Wassersäule 

Druckänderung Änderung 
durch Betrieb 

Steigend bis zu initial  

 

Steigend bis zu initial Saisonal wechselnd zwi-
schen max. Druck und 

40% davon 

Täglich und saisonal 
wechselnd zwischen max. 

Druck und ca. 40% 

Nahezu konstanter Druck 
über lange Perioden 

Kopfdruck initial / mit Be-
trieb   2) 

Meist unterhydrostatisch 
/ steigend 

Niedrig / meist unter-
hydrostatisch / steigend 

Mittel / saisonal wech-
selnd 

Mittel / täglich und  saiso-
nal wechselnd 

Meis t konstant mittlerer 
Druck zum Verringern der 
Konvergenz  

Open-flow Potential Zum Teil Zum Teil Ja Ja Zum Teil 

Reservoir Temperatur (°C) ca. 50 – 160 siehe Daten für Erdgas 
und Erdöl 

ca. 25 - 90 ca. 20 - 70 ca. 20 - 70 

Kopf Temperatur (°C)   3) Wasser: niedrig 

Thermal: hoch 

Niedrig  Niedrig bis mittel Niedrig Niedrig 

Barriereformation /-
lithologie 

Ton-, Mergelschichten, 
vereinzelt Salzschichten 

Ton-, Mergelschichten, 
auch Salzschichten 

Ton-, Mergelschichten, 
(vereinzelt Salzschich-
ten) 

Steinsalz Steinsalz 

Besonderheiten des Deck-
gebirges 

• Konvergierende 
Formationen 

• Konvergierende 
Formationen 

• Zum Teil Konver-
gierende Formati-
onen 

• Beanspruchter Ca-
prock 

• Der Konvergenz fol-
gendes Deckge-

birge 

• Beanspruchter Ca-
prock 

• Der Konvergenz fol-
gendes Deckgebirge 

Korrosive Bestandteile • Lagerstättenwas-
ser 

• Lagerstättenwas-
ser 

• Technische Flüssig-
keiten  

• Lagerstättenwas-
ser 

• Biogas induzier-
tes H2S 

• CO2 

• Vernachlässigbar • Öl-Kavernen: keine 

• Sole-Kavernen: Sole 

Besonderheiten in Be-
triebsphase 

• Sekundär Verfah-
ren: kalte Flüssig-
keiten 

• Thermal Verfah-
ren: heiße Flüssig-
keiten bzw. Dampf 

• Kaltes Medium • Hohe Fließraten 

• teilweise Wasser-

produktion  

• Konvergenz (Subsi-
denz) 

• Hohe Fließraten 

• Konvergenz (Subsi-
denz) 

Beanspruchungen in Be-
triebsphase: mechanisch 

 

• Hohe, im Falle von 
Thermalbohrun-
gen extrem hohe  
p/T Wechselbelas-
tungen 

• Steigende Drücke • Hohe p/T Wech-
sel-belastungen 

• Hohe p/T Wechsel-
belastungen 

• Konvergenz-indu-
zierte Spannungen 
auf die äußere Fut-
terrohrtour 

• Konvergenz-indu-
zierte Spannungen 
auf die äußere Fut-
terrohrtour 

Beanspruchungen in Be-
triebsphase: chemisch 

• Korrosion 

• ggf. Stimulations-/ 
Bohrlochreini-
gungsflüssigkeiten  

• Korrosion,  

• ggf. Stimulations-/ 
Bohrlochreini-
gungsflüssigkeiten  

• Korrosion 

• Erosion 

• ggf. Stimulations-
/ Bohrlochreini-
gungsflüssigkei-
ten  

• Vernachlässigbar • Öl-Kavernen: keine 

• Sole-Kavernen: Kor-
rosion 

Nutzungsdauer (Jahre) • 15 - > 40 • siehe Produktions-
bohrungen 

• 30 - >50 • > 50 • > 50 

 

 

 1) Wassersäule ca. 1 bar/10m x Teufe 2) niedrig: atmosphärisch bis 10 bar, mittel: bis 100 bar, hoch: > 100 bar   3) niedrig: bis 50 °C, mittel: 50-100 °C, hoch: >100 °C 
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2.1. Bohrungsbarrieren 

Bohrungen werden mit Barrieren hergestellt, die über den Lebenszyklus der Bohrungen erhalten 

werden. Nachfolgend werden die Anforderungen an diese Barrieren beschrieben. 

2.1.1. Technical Open Flow Potential 

Der wesentliche Betriebsparameter zur Beurteilung der Notwendigkeit von mehr als einer Barriere ist 

das technische open-flow Potential. Dieses ist definiert als die maximale, beständige Fließrate aus 

der Lagerstätte bei atmosphärischem Druck am Bohrlochkopf, im Weiteren als open-flow Potential 

bezeichnet.  

2.1.2. Zwei Barrierensystem  

Dieser Leitfaden fordert für Bohrungen und Bohrlochtätigkeiten, für die mit einem open-flow Poten-

tial zu rechnen ist, grundsätzlich zwei unabhängig verifizierte Bohrungsbarrieren (zwei-Barrierenprin-

zip, siehe auch NORSOK (2013) [4], ISO und CEN (2015) [1] [2] [3], BVEG (2014) [13], BVEG (2015) 

[11]. Die erste Barriere ist im Kontakt mit Fluid und Druck. Die zweite Barriere dient als Rückfallabsi-

cherung und garantiert die Sicherheit für den Fall des Versagens der ersten Barriere. Die zweite Barri-

ere sollte nach Möglichkeit die Erste umhüllen. Die Forderung nach zwei Barrieren gilt unabhängig 

von der Art der Bohrlochfluide, z. B. Öl, Gas oder Wasser. In der Umsetzung dieses Prinzips folgt die-

ser Leitfaden der „Containment“ Philosophie des NORSOK Standards einer doppelten Umschließung 

durch Barrieren um die Bohrlochfluide herum. 

Abweichungen sind in Kapitel 2.6 geregelt. 

2.1.3. Ein Barrieresystem  

Für Bohrungen ohne open-flow Potential definiert dieser Leitfaden eine Barriere als ausreichend, um 

Bohrungsintegrität zu gewährleisten. 

2.1.4. Bohrungsbarriere-Elemente 

Abbildung 3 zeigt beispielhaft Bohrungsbarrieren und Bohrungsbarriere-Elemente für die wichtigsten 

der unterschiedenen Bohrungstypen. Technisch bedingt können Elemente der ersten Barriere auch 

Bestandteil der zweiten Barriere sein, z. B. durch Zusammenführen der Umhüllenden im Eruptions-

kreuz.  

Die in Abbildung 3 gezeigten Barriere-Elemente sind in Tabelle 2 weiter beschrieben. Dabei sind vor-

beugende Maßnahmen für die Lebenszyklusphasen sowie Beispiele für mögliche Minderungsmaß-

nahmen im Falle eines Ereignisses aufgelistet. Die tatsächlichen auszuführenden Minderungsmaß-

nahmen sind im Zuge einer Einzelfallbewertung unter Berücksichtigung der Konsequenzen und des 

Risikos festzulegen.  

2.1.5. Gemeinsame Barriere-Elemente  

Design- oder aktivitätsabhängig kann es notwendig sein, dass Bohrungsbarrieren Barriere-Elemente 

gemeinsam nutzen und damit die vollständige Unabhängigkeit der Barrieren nicht gegeben ist. In die-

sen Fällen ist durch eine Risikoanalyse nachzuweisen, dass die Gewährleistung der Schutzziele nicht 

kompromittiert wird [4]. 
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2.1.6. Barriere- und Integritätsfehler 

Ziel des Einsatzes von Barrieren ist es, durch die Anwendung von Maßnahmen das Risiko eines un-

kontrollierten Austritts von Fluiden zu reduzieren. Dabei sind folgende Situationen der möglichen Er-

eignisse zu unterscheiden [14]: 

- Barriere-Fehler: Das Kriterium der technischen Dichtheit eines oder mehrerer Barriere-Elemente 
wird nicht mehr erfüllt ohne dass es zu einer Leckage von Fluiden aus der Bohrung nach außen 
kommt, weil  

eine sekundäre Barriere vorhanden ist und/oder  
aufgrund der vorherrschenden Druckbedingungen untertage nur ein Fluss in das Bohrloch erfol-

gen kann. 

Eine Risikoanalyse und Durchführung von identifizierten Minderungsmaßnahmen ist notwendig (s. 
Kapitel 2.6) 

Integritäts-Fehler: Das Kriterium der technischen Dichtheit eines oder mehrerer Barriere-Ele-
mente wird nicht mehr erfüllt. Eine Leckage von Fluiden aus der Bohrung nach Außen ist mög-
lich. Sicherungsmaßnahmen sind umgehend auszuführen. 

Die Identifizierung und Bewertung von Risiken erfolgt im Allgemeinen im Rahmen von Risikoanalysen 

nach unternehmensinternen Vorgaben. Beispiele von Risikoanalysen sind in [12] und in [1], Annex A 

wiedergegeben. Die Ergebnisse solcher Analysen sind der Ausgangspunkt des Risikomanagements, 

mit dem unerwünschte Ereignisse durch vorbeugende Maßnahmen vermieden und/oder durch 

schadensminimierende Maßnahmen in ihrem Schweregrad reduziert werden. 

 

Abbildung 3: Typische Bohrungsbarriere-Diagramme und Barriere-Elemente 

26.09.2016 16,44
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Tabelle 2: Wichtige Barriere-Elemente 
 

Barriere-Ele-
ment 

Ort 
Vorbeugende Maßnahmen 

Mögliches 

Ereignis 

Minderungs-
maßnahmen 
Beispiele Auslegung Herstellung Betrieb Verfüllung  

Eruptionskreuz-
Körper 
Solid Block, Schie-
berstock 

Über-
tage 

(OT) 

Gefährdungen 
wie  mechani-
sche und che-
mische Bean-
spruchungen 
bewerten 
 
Laboruntersu-
chungen 
 
Richtlinien na-
tional / inter-
national  
BVEG, API etc. 
berücksichti-

gen 

Qualitätsprüfung 
Bauteil (QPB), 
qualifizierte Mon-
tage, 
Druckteste 

Wiederkehrende 
Dichtheits-prüfungen 

Demontage 

Integritäts-Fehler 
Element OT 

Austausch 

Eruptionskreuz, -
Ventile/Master-
valve 

Barriere-Fehler 
Element OT 

Abschmieren 
Austausch 

Bohrlochkopf 

Barriere-Fehler 
Element OT 

Austausch 

Bohrlochkopfven-
tile 
(Ringraum-Ab-
sperrventile) 

Austausch 

Stopfbuchse-Po-
lierstange  
Gestänge Tief-

pumpen 

Qualifizierte Mon-
tage 

Visuelle Inspektion, 
Fernüberwachung 
(Automatische Ab-

schaltung) 

Integritäts-Fehler 
Element OT 

Nachaktivierung, 
Austausch, Worko-
ver 

Steigrohr Hänger 
QPB, qualifizierte 
Montage, Drucktest 

Überwachung von 
Ringraum & Kontroll-
öffnungen 

Barriere-Fehler 
Element OT 

Nachaktivierung, 
Austausch 

Steigrohr Hänger 
Plug 

QBP, qualifizierte 
Montage 

Zustandsbewertung,  
Druckteste 

Barriere-Fehler 
Element OT 

Alternative Barriere 
nutzen 

Steigrohr 

Un-
ter-
tage 
(UT) 

QPB, Hersteller Re-
geln, 
Einbauüberwa-
chung, Drucktest 

Ringraum Überwa-
chung, 
Zustandsbewertung 

Demontage 

Barriere-Fehler 
Element UT, Ring-
raumflüssigkeits-
verlust  in die 
Bohrung 

Patch, Überbrü-
ckungsrohr, Ab-
dichtende Chemi-
kalien,  
Austausch Steig-

rohr  

Untertage Sicher-
heitsventil 

API Regeln,  
Dichtheitstest 

Periodischer Dicht-
heitstest 

Barriere-Fehler 
Element OT 

Reinigung,  
Austausch oder Se-
kundär Ventil 

Ringraum Sicher-
heitsventil 

API Regeln, 
Dichtheitstest 

Barriere-Fehler 
Element OT 

Reinigung,  
Austausch bei Auf-
arbeitung 

Schiebemuffe 
Dichtheitstest, 
s. Steigrohr 

Ringraum Überwa-
chung Barriere-Fehler 

Element UT, Ring-
raumflüssigkeits-
verlust  in die 
Bohrung 

Reinigung, Hülse 
Austausch bei Auf-
arbeitung 

Gas Lift Ventil 
Dichtheitstest, 
s. Steigrohr 

Ringraum Überwa-
chung 

Austausch  

Produktionspa-
cker /  

Injektionspacker 

Hersteller Regeln, 
Dichtheitstest 

Ringraum Überwa-
chung 

Demontage  
oder Verbleib 

Austausch 

Futterrohr / Liner 

Hersteller / API Re-
geln,  
Einbauüberwa-
chung,  

Drucktest 

Ringraum Überwa-
chung,  
Drucktest, ggf. Zu-
standsbewertung  bei 

Aufarbeitungen 

Zustandsbe-
wertung   

Barriere-Fehler 
Element UT; Le-
ckage Möglichkeit 
durch die Rohre 

Squeeze, 
Patch, 
zusätzliche Rohr-
tour 

Linerpacker Drucktest 
Je nach Bohrungsdes-
ign Ringraum Überwa-
chung 

Zustandsbe-
wertung   

Barriere-Fehler 
Element UT 

Zusätzlicher Packer 

Zement 
Erfolgsbewertung,  
ggf. Messungen 

Zustandsbewertung  
bei Aufarbeitungen 

Zustandsbe-
wertung   

Barriere-Fehler 
Element UT; ggf. 
Fluss hinter den 
Rohren 

Squeeze, 
zusätzliche Rohr-
tour 

Deckgebirge 
Geologische Bewer-
tung, ggf. FIT, LOT  

Reservoir Manage-
ment 

n.a. 

Barriere-Fehler 
Element UT; ggf. 
Fluss hinter den 
Rohren 

Zementation 

Temporärer Plug Hersteller / API Re-
geln, 
Dichtheitstest 

Hersteller / API Re-
geln, 
Dichtheitstest 

Hersteller / API 
Regeln, 
Dichtheitstest 

Barriere-Fehler 
Element UT 

Austausch 

Permanenter Plug Zusätzliche Barriere 

Zement Plug n.a. n.a 

Erfolgsbewer-
tung, 
ggf. Messun-
gen 

Zusätzliche Barriere 

Technisches Fluid  

(Fluidgradient > 
Formationsdruck-
gradient) 

Messungen Messungen Messungen 
Konditionierung 
Austausch 
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2.2. Leistungsnormen der Barrieren 

Die erfolgreiche Beherrschung bzw. Minderung der Gefährdungen, wie sie aus Tabelle 1 abgeleitet werden 

können, stellt Anforderungen an die Bohrungsbarriere-Elemente. Das erforderliche Leistungsniveau der Bar-

riere-Elemente wird mit Hilfe von Leistungsnormen beschrieben und quantifiziert. Leistungsnormen zusam-

men mit der Risikobewertung sind die Grundlage für die Auslegung und Auswahl der Barriere-Elemente, den 

Nachweis ihrer Wirksamkeit, sowie für die Entwicklung von Anforderungen für Wartung und Monitoring. 

Eine Leistungsnorm für ein Bohrungsbarriere-Element sollte unter anderem folgende Qualitätsmerkmale 

spezifizieren [1] [3]:  

- Funktionalität – was die Ausrüstung leisten muss, um Integrität herzustellen und aufrechtzuerhalten 

- Verfügbarkeit – das Ausmaß, in dem die Ausrüstung ihre funktionale Integrität beibehalten kann 

- Zuverlässigkeit – die Wahrscheinlichkeit, dass die Ausrüstung bei Aktivierung funktionsfähig ist 

- Wechselwirkungen mit und Abhängigkeiten von anderer, für die Funktionalität kritischer Ausrüstung. 

2.3. Betriebsgrenzen der Barrieren 

Betriebsgrenzen sind Kriterien um sicherzustellen, dass die Bohrung innerhalb der Auslegungsgrenzen ihrer 

Barriere-Elemente betrieben wird, die durch die oben beschrieben Leistungsnormen bestimmt werden. Sie 

sind Voraussetzung dafür, dass Bohrungsintegrität während des gesamten Lebenszyklus der Bohrung auf-

rechterhalten werden kann. Die Betriebsgrenzen sind vom Bohrungsbetreiber festzulegen, gemeinsam mit 

Verfahrensweisen zur Überwachung und Aufzeichnung jedes einzelnen Betriebsgrenzen-Parameters einer 

Bohrung in den Zeiträumen, in denen die Bohrung in der Herstellung, im Betrieb, eingeschlossen oder still-

gelegt ist. Hierzu gehören auch (z. B. im Falle von Ringraumdruck) [1] [3]:  

- Festlegung von Schwellenwerten für die Bohrungs-Betriebsgrenzen 

- Maßnahmen bei Annäherung an die festgelegten Schwellenwerte 

- Erforderliche Maßnahmen bei Überschreitung von Schwellenwerten 

- Erforderliche Sicherheitssysteme, die Betriebsgrenzen-Parameter innerhalb der definierten Grenzen 
halten. 

Von besonderer Bedeutung in diesem Kontext ist der höchstzulässige Ringraumkopfdruck (maximum allo-

wable annulus surface pressure, MAASP). Der MAASP ist der höchste Druck am Bohrlochkopf, der für einen 

Ringraum zulässig ist, ohne die Integrität eines Barriere-Elementes dieses Ringraums zu gefährden.  

2.4. Akzeptanzkriterien und Barriere-Nachweis 

Der Wirksamkeits-Nachweis einer Komponente oder eines Barriere-Elementes ist die Prüfung, ob das Ele-

ment die für die Komponente definierten Normen erfüllt. Diese werden in Form von Akzeptanzkriterien de-

finiert für z. B. Funktionsprüfung, Dichtheitsprüfung, Lastprüfung und Modellverifizierung, siehe auch An-

hang B. 

Grundlage der Wirksamkeitsnachweise bilden hierbei die durchgeführten Qualitätskontrollen beim Herstel-

ler, die die Komponente als „fit-for-purpose“ qualifizieren, z. B. Druckteste, Materialteste, Baugruppen-

teste, sowie definierte Montageanleitungen, die befolgt werden (z. B. Einbauprozedur). 

Bei der Funktionsprüfung wird überprüft und das Ergebnis dokumentiert, ob eine Komponente, Element 

oder System wie spezifiziert funktioniert. Sie besteht für z. B. Absperreinrichtungen, Sicherheitsabschaltsys-

teme, Alarm- und Messeinrichtungen [1] [3] gewöhnlich aus der Prüfung von 
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- Funktionsfähigkeit der Armaturen 

- Schließ-/Öffnungszeiten der Armaturen 

- Umdrehungen des Ventilstellgriffs nach Feststellung von Anfangs- und Endstellung der entsprechen-
den Armatur 

- Antriebsstellweg 

- Hydraulische Signatur (Analyse des Steuerleitungs- und des Hydraulikfluid-Ansprechvolumens). 

Für Barriere-Elemente sind Kriterien der technischen Dichtheit zu definieren. Ein Barriere-Element gilt als 

dicht, wenn bei einer Dichtheitsprüfung ein definierter Grenzwert der Leckagerate eingehalten wird [15], 

siehe auch 3.4.4. Die Grenzwerte gewährleisten die Einhaltung der Schutzziele. Die Dichtheitsanforderun-

gen berücksichtigen:  

- Gesetzliche Regeln  

- Stoffeigenschaften  

- Betriebsbedingungen  

- Bohrungstyp, -designmerkmale und Status 

- Industrienormen wie API 14b [16], EN ISO 14310 [17], ISO/DIS 16530-1 [1] etc.  

- Prüfmedium. 

Im Betrieb können bestimmte Barriere-Elemente nur durch geeignete Modell- oder Typprüfungen verifi-

ziert werden, da Dichtheitsprüfungen möglicherweise undurchführbar oder nur unter unverhältnismäßig 

hohem Aufwand umzusetzen sind. In derartigen Fällen können Barriere-Elemente im Rahmen wiederkeh-

render Prüfungen auf der Basis von Anzeichen für Zustandsverschlechterungen und/oder der Modellierung 

ihrer Auswirkungen bewertet werden. 

2.5. Berichterstattung und Dokumentation  

Informationen in Zusammenhang mit der Auslegung, der Herstellung, dem Betrieb, der Wartung und der 

dauerhaften Verfüllung einer Bohrung sollten während des gesamten Lebenszyklus der Bohrung aufbe-

wahrt werden und verfügbar sein.  

PRAKTIKEN: VORHALTEN ALLGEMEINER BOHRUNGSINFORMATION 

- Der Betreiber muss Inhalt und Aufbewahrungsdauer vorzuhaltender  Bohrungsinformation festlegen 
(M) 

- Die festgelegte Information muss vorgehalten werden und allen maßgeblichen Anwender zugänglich 
sein (M) 

- Für die Überprüfung und Aktualisierung von Daten und Dokumenten müssen dokumentierte Prozesse 
und Verfahren existieren (M). 
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PRAKTIKEN: ALLGEMEINE BERICHTERSTATTUNG ZUR INTEGRITÄT VON BOHRUNGEN 

- Festlegung der über die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften hinausgehenden Berichtspflichten 
(S). Sie können u. a. umfassen (K): 

- Routineberichte, herausgegeben in vorgegebener Regelmäßigkeit (z. B. monatlich, vierteljährlich oder 
jährlich), welche die Tätigkeiten und Problembehandlungen in Zusammenhang mit der Bohrungsinteg-
rität wiedergeben 

- Berichte zu definierten Leistungskennzahlen (KPIs) 

- Ereignisspezifische Bohrungsintegritätsvorfälle und Untersuchungsberichte 

- Inhalte von Berichterstattungen und Empfänger sollten festgelegt sein (S). Inhalte können u. a. umfas-
sen (K): 

- Bohrungsüberprüfung und integritätsrelevante Änderung oder Verschlechterung bzw. Verbesserung 
der Bohrung und seiner Komponenten 

- Änderungen der ursprünglichen Grenzbedingungen für den Betrieb der Bohrung, z. B. maximal zuläs-
sige Ringraum-Kopfdrücke (MAASP) 

- Bohrungsbarriere-Zustand, inkl. Verlust von Barriere-Elementen  

- Reparaturen an oder Austausch von Bohrungskomponenten und von Barriere-Elementen bis hin zur 
vollständigen Aufwältigung. 

Am Ende jeder der in den nachstehenden Abschnitten behandelten Lebenszyklus-Phasen Auslegungsgrund-

lagen, Auslegung, Herstellung, Betrieb, Aufwältigungen und Arbeiten im Bohrloch sowie Verfüllung einer 

Bohrung werden umfassende Dokumentationen erstellt. Besondere Beachtung haben hierbei die Phasen 

bei denen gewöhnlich eine Bohrungsübergabe erfolgt. 

PRAKTIKEN: BESONDERE DOKUMENTATIONEN AM ENDE VON LEBENSZYKLUS-PHASEN 

- Herstellungsphase zur Betriebsphase:  Dokumentation aller einschlägigen Informationen, die für die 
formelle Übertragung der Verantwortung für die Bohrung und ihren Betrieb vom Bohrbetrieb an den 
Produktions- oder Speicherbetrieb oder einen anderen Betreiber notwendig sind; Qualitätssicherung 
und Abnahme, siehe auch 3.3.6 (M). 

- Betriebsphase zur Verfüllungsphase: Dokumentation aller für die Planung und die Herstellung eines 
dauerhaft dichten Bohrungsverschlusses notwendigen Information (M).  

2.6. Änderungsmanagement 

Veränderungen, die an den physischen Barriere-Elementen einer Bohrung vorgenommen werden und/oder 

Abweichungen von den ursprünglich festgelegten Leistungsnormen oder auch Änderung in der Nutzung ei-

ner Bohrung, müssen im Rahmen eines formalen Änderungsprozesses erfolgen. Dafür muss der Betreiber 

klare Regeln haben (M). Inhalte eines solchen Prozesses sollten u.a. sein: 

- Identifizierung einer Änderungsanforderung (M) 

- Identifizierung der Auswirkung der Änderung und der zu beteiligenden Betroffenen, insbesondere wel-
che Normen, Verfahren, Arbeitspraktiken, Prozesssysteme, Zeichnungen usw. von der Änderung be-
troffen wären und wie (S) 

- ggf. Durchführung einer Risikoanalyse (S)  

- ggf. Vorlage des Änderungsantrages zur Überprüfung und Genehmigung entsprechend dem Zuständig-
keitssystem des Bohrungsbetreibers (S) 

- Bekanntmachung und Aufzeichnung des genehmigten Änderungsantrages (M) 

- Umsetzung des Änderungsantrages wie genehmigt (M). 
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Wird die Änderungsmaßnahme in ihrer Gültigkeit befristet, wird die zugelassene Änderung am Ende der 

Gültigkeitsdauer zurückgenommen oder es wird eine Verlängerung beantragt und zur Überprüfung und Ge-

nehmigung vorgelegt. 

2.7. Ausnahmeregelung für Abweichungen von der Regel 

Im Management der Integrität von Bohrungen sind betriebsinterne Ausnahmeregelungen vorgesehen, um 

Abweichungen von den Anforderungen eines Standards zu behandeln [1] [5] [18]. Dies trifft insbesondere 

für Bohrungen in der Betriebsphase zu. Gründe für Abweichungen von diesem Leitfaden sind insbesondere: 

- Bohrungsherstellung nach einem früheren, abweichenden Standard  

- Ereignisse, die zu einer Veränderung der Wirksamkeit von Barriere-Elementen geführt haben. 

Die Erteilung einer Ausnahmeregelung erfolgt auf der Basis eines klaren Verständnisses und Bewertung der 

Abweichung vom Standard, die Kenntnis der Wirksamkeit der vorhandenen Barrieren und des Risikos für 

den Bohrungsbetrieb.  

Die Erteilung erfolgt falls erforderlich unter technischen und zeitlichen Auflagen. Sowohl die Erteilung einer 

Ausnahmeregelung als auch ihre mögliche Verlängerung muss durch klare Bestimmungen des Betreibers 

geregelt sein, darin eingeschlossen die interne Autorisierung einer Ausnahmeregelung. 

2.7.1. Ausnahmeregelung für Bestandsbohrungen  

Dieser Leitfaden definiert den Stand der Technik für Integritätsanforderungen in der Auslegungs- und Her-

stellungsphase von Neubohrungen. Die Bohrungen, die sich bereits in der Betriebsphase befinden, wurden 

zum Teil nicht nach diesen Regeln hergestellt. Für diese Bohrungen ist der Nachweis eines sicheren Betrie-

bes notwendig.  

PRAKTIKEN: BESTANDSBOHRUNGEN 

- Der Bohrungsbetreiber muss für seine Bohrungen Abweichungen in der Herstellung von dem mit die-
sem Leitfaden definierten Standard (insbesondere bezüglich seiner Barrieren) kennen bzw. diese nach 
einem zu definierenden Zeitplan erfassen (M) 

- Bei Abweichungen vom Standard, muss das Risiko, das von der Bohrung ausgeht, bewertet werden. 
Dabei müssen die Qualität in der Beschreibung des Integritätszustandes der Bohrungsbarriere-Ele-
mente sowie Erfahrungen beim bisherigen Betrieb der Bohrung berücksichtigt werden (M) 

- Der Betreiber ist frei in der Wahl der Methodik, die Risiken zu bewerten (K) 

- Basierend auf dem Ergebnis der Risikobewertungen, müssen ggf. erforderliche Maßnahmen festgelegt 
werden, um einen sicheren Bohrungsbetrieb zu gewährleisten (M)   

- Kann ein sicherer Bohrungsbetrieb nicht gewährleistet werden, muss die Bohrung außer Betrieb ge-
nommen, gesichert und ggf. verfüllt werden (M) 

- Über die Verwendung der Bohrung bis zur Durchführung von ggf. festgelegten Maßnahmen muss zeit-
nah entschieden werden (M) 

- Erforderliche Dokumentationen und Genehmigung der Ausnahme können gemäß unternehmensinter-
ner Vorgaben erfolgen (K). 

2.7.2. Ausnahmeregelung bei Veränderungen der Barriere-Elemente 

Eine Abweichung von diesem Standard kann sich auch ergeben, wenn es in einer Bohrung zu einer integri-

tätsrelevanten Veränderung eines oder mehrerer Barriere-Elemente kommt.  
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Veränderungen können direkt im Rahmen wiederkehrender Prüfungen des Zustandes von Barriere-Elemen-

ten erkannt werden oder indirekt aufgrund ihrer Auswirkungen, zum Beispiel auf das Ringraumdruckverhal-

ten, Produktionsverhalten (z. B. Gehalt an Korrosionsprodukten in den mitgeförderten Flüssigkeiten), Injek-

tionsverhalten etc. Werden solche Auswirkungen im Betrieb beobachtet, müssen ihre Ursachen untersucht 

werden, denn sie können Hinweis auf die Veränderung eines oder mehrerer Barriere-Elemente sein.  

Vorrangiges Ziel für diese Art der Abweichung sollte es sein, möglichst bald einen Standard-gerechten Zu-

stand wiederherzustellen. Wann die Herstellung dieses Zustandes erfolgt und wie mit der Bohrung bis zu 

diesem Zeitpunkt umgegangen werden kann hängt ab vom Risiko, unter Berücksichtigung möglicher Schutz-

maßnahmen, um das Risiko zu mindern. Kann ein sicherer Betrieb der Bohrung gewährleistet werden, kann 

ein Weiterbetrieb der Bohrung bis zur Wiederherstellung des Standard-gerechten Zustandes, ggf. unter 

Auflagen, erfolgen.  

Ist die (Wieder-)Herstellung eines Standard-gerechten Bohrungszustandes nicht möglich oder ist sie in ho-

hem Maße unverhältnismäßig zum Gewinn an zusätzlicher Sicherheit, ist im Rahmen einer Risikoanalyse zu 

prüfen, ob ein sicherer Bohrungsbetrieb unter Anwendung abgeschwächter Leistungsnormen und zusätzli-

cher Maßnahmen zur Risikominderung gewährleistet werden kann. Änderungen der Leistungsnormen soll-

ten im Rahmen eines Änderungsmanagement Prozesses vorgenommen werden, für den der Bohrungs-Be-

treiber klare Regeln haben sollte, siehe Abschnitt 2.6. 

PRAKTIKEN: VERÄNDERUNG EINES BARRIERE-ELEMENTES 

- Wird ein integritätsrelevantes Ereignis beobachtet, muss die Ursache untersucht werden (M) 

- Liegt die Ursache in der Veränderung eines Barriere-Elementes, muss das Ausmaß festgestellt werden 
(M) 

- Bei Veränderungen eines Barriere-Elementes, die mit diesem Standard nicht vereinbar sind, muss das 
Risiko aufgrund dieser Barriere-Veränderung unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der verbleiben-
den Barrieren bewertet werden (M) 

- Der Betreiber ist frei in der Wahl der Methodik, die Risiken zu bewerten (K) 

- Abhängig vom Ergebnis der Risikobewertung müssen ggf. Maßnahmen festgelegt werden, die der vom 
Standard abweichenden, verminderten Wirksamkeit der Bohrungs-Barriere Rechnung tragen und ei-
nen sicheren Bohrungsbetrieb gewährleisten (M) 

- Über die Verwendung der Bohrung bis zur Durchführung von ggf. festgelegten Maßnahmen muss zeit-
nah entschieden werden (M) 

- Die Genehmigung der Ausnahme muss dokumentiert werden (M). 

3. Empfehlungen zur Sicherstellung der Bohrungsintegrität  

Die Umsetzung der in Kapitel 2 beschriebenen Anforderungen erfolgt unter Berücksichtigung der Akzep-

tanztabellen für die wichtigsten Bohrungsbarriere-Elemente in Anhang B. Ergänzend können die in den 

nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Maßnahmen durchgeführt werden Der Darstellung von Maß-

nahmen, die für alle Bohrungstypen gelten, folgen Unterabschnitte mit zusätzlichen Praktiken, die boh-

rungstypspezifisch sind. Wird ein Bohrungstyp in einem Unterabschnitt nicht behandelt, werden die emp-

fohlenen Maßnahmen durch die für alle Bohrungstypen geltenden Praktiken abgedeckt.  

Die in diesem Kapitel aufgeführten Maßnahmen stellen Empfehlungen dar, die nicht auf jedes Bohrungsde-

sign anwendbar sind. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist bei der Fülle möglicher alternativer Maßnahmen 

nicht zu erheben. 
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3.1. Auslegungsgrundlagen  

Ziel: Schaffung einer Informationsbasis für die Auslegung der Bohrung bestehend aus Informationen zu den 

Bedingungen im geologischen Untergrund und an der Oberfläche, sowie zur Bohrung und den erwarteten 

Betriebsbedingungen. 

3.1.1. Auslegungsgrundlagen der Bohrung 

Ziel: Festlegung von Bohrungsziel, Bohrungstyp, Lebenserwartung, Förder- oder Injektionsraten und -men-

gen mit erwarteten Fluidzusammensetzungen sowie möglichen Änderungen im Verlauf des Lebenszyklus, 

erwartetes open-flow Potential und möglicher Bedarf an Bohrlochbehandlungen. 

Die Anforderungen an die Integrität einer Bohrung werden beeinflusst durch das Geschäftsziel der Bohrung 

und relevante Schutzziele und sind abhängig vom Umfeld insbesondere seiner Nutzungsart sowie den er-

warteten Fluid- und Betriebsbedingungen.  

Bohrungen werden charakterisiert durch die nachfolgenden Informationen:  

PRAKTIKEN: CHARAKTERISIERUNG DER BOHRUNG  

- Bohrungstyp  

- Produktions-, Einpress-, Versenk-, Speicher- oder Hilfsbohrung 

- Porenspeicher oder Kavernenbohrung 

- Gas, Öl, Wasser, Sole 

- Süß, sauer  

- Druckstufe 

- Temperaturklassen der Übertage-Ausrüstung  

- Bohrungsart (vertikal/abgelenkt/horizontal/multilateral) 

- Endteufe (Saigerteufe) 

- Zielformation (Name und Gesteinsart) 

- Maximal erwarteter Porendruck und Temperatur der Zielformation 

- Fluidströme und Drücke 

- max. und min. erwartete Volumenströme (Mengen pro Zeiteinheit) 

- Fluiddrücke (am Kopf und in Reservoir Teufe) 

Max. und min. erwartete Fluidtemperaturen und Wechselzyklen 

- Fluidmengen 

- Fluidsystem  

- Zusammensetzung der erwarteten Fluide  

- Bohrungslokation 

- erwarteter Test- und Behandlungsbedarf 

- Lebensdauer   
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3.1.2. Auslegungsgrundlagen zum Schutz von Umwelt und Umfeld an der Oberfläche 

Ziel: Bereitstellung aller Informationen über Oberflächengefährdungen und erwartete, wechselseitige Aus-

wirkungen zwischen Bohrung und Umfeld, welche Einfluss haben können auf das Integritätsmanagement 

der Bohrung während ihrer geplanten Lebensdauer. 

Die Anforderungen an die Integrität von Bohrungen werden beeinflusst durch Schutzgüter bzw. Schutzziele 

an der Oberfläche, wie sie z. B. in den in Anhang A  enthaltenen Rechtsvorschriften dokumentiert und nach 

§ 48 Abs. 2 BBergG zu berücksichtigen sind. Beispiele für Schutzgüter von Einfluss im Umfeld einer Bohrung 

sind u.a.: 

- Trinkwasser 

- Gesundheit/Unversehrtheit Dritter im Betrieb und außerhalb 

- Schutzgebiete und geschützte Teile von Natur und Landschaft 

- Schutzgebiete für Gewässer 

- Kulturgüter  

- Nutzung und Bebauung  

Integritätsanforderungen an Bohrungen können sich zum Beispiel auch aus Gefährdungen ergeben, wie: 

- Nachbargrubenbaue oder Nachbarbohrungen 

- Überschwemmungen 

- Kampfmittel 

- Bodensenkungen 

- Industrietätigkeiten 

Die Feststellung von Oberflächengefährdungen kann u.a. durch folgende Praktiken erfolgen:  

PRAKTIKEN: CHARAKTERISIERUNG DER OBERFLÄCHENBEDINGUNGEN  

- Identifizierung bestehender Schutzgebiete (z. B. Wasserschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete, Biotope, Archäologie etc.) bzw. laufender Planungen 

- Identifizierung von Nachbargrubenbauen oder Bohrungen in unmittelbarer Nähe 

- Identifizierung von Gewässern und Überschwemmungsgebieten 

- Feststellung von Nutzung und Bebauung (z. B. Landwirtschaft, bestehende Infrastruktur, Raumplanung 
etc.) 

- Identifizierung von unterirdischen Leitungen, Kabeln, Funkstrecken, Luftfahrthindernissen etc. 

- Feststellung besonderer Risiken wie natürliche Erdbebengefährdung, Kampfmittel, Bodensenkungsge-
biete, industrielle und andere besondere Tätigkeiten 

- Dokumentation von verfügbaren Daten und Analyseergebnissen  

3.1.3. Auslegungsgrundlagen zum Grundwasserschutz 

Ziel: Schaffung einer Informationsbasis über die im Umfeld der Bohrung vorhandenen Grundwasserkörper, 

deren Nutzungen bzw. Nutzungsmöglichkeiten und ihren Schutzbedarf.  

Das Süßwasser in den Grundwasserkörpern muss vor Verunreinigungen und Schadstoffeinträgen geschützt 

werden. Aufgrund der lithologischen Ausbildung des geologischen Untergrundes reichen die nutzbaren, 

d.h. nicht versalzenen Grundwasserressourcen in dem meisten der für einen Aufschluss durch Tiefbohrun-

gen in Frage kommenden Gebiete Deutschlands in der Regel nur bis in Teufen von ca. 200 m [19].  
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Zur Charakterisierung von Untersuchungsgebieten bzw. deren potentieller Gefährdung sind folgende Prak-

tiken üblich: 

PRAKTIKEN: CHARAKTERISIERUNG VON NUTZWASSERHORIZONTEN  

Beschreibung des oberflächennahen Untergrundes mit  

- Ermittlung relevanter Grundwasserkörper   

- Feststellung der Grundwasserqualität unter Nutzung bereits bestehender Brunnen 

- Dokumentation von verfügbaren Daten und Analyseergebnissen. 

3.1.4. Auslegungsgrundlagen zum Schutz von Deckgebirge / Barriere Formation 

Ziel: Charakterisierung des Untergrundes im Hinblick auf zu erwartende Untertage-Gefährdungen insbeson-

dere Gefährdungen gesteinsmechanischer und hydraulischer Art, welche die Bohrungsintegrität während 

des erwarteten Lebenszyklus der Bohrung beeinflussen. 

In den für einen Aufschluss durch Tiefbohrungen in Frage kommenden Gebieten besteht der geologische 

Untergrund aus einer Wechsellagerung unterschiedlicher geologischer Schichten mit unterschiedlichen 

hydraulischen und mechanischen Eigenschaften. Viele dieser Schichten bestehen aus standfesten Materia-

lien mit abdichtenden Eigenschaften. Sind diese Schichten ausreichend mächtig, können sie als dichte Barri-

ere-Formationen angesehen werden, wenn sie frei sind von offenen Rissnetzwerken, z. B. entlang von Stö-

rungsbahnen und Salzstockflanken. 

Die Existenz von offenen Rissnetzwerken kann für plastische Formationen ausgeschlossen werden, z. B. für 

die unverfestigten Tone des Tertiärs (z. B. Rupelton, Chatt) sowie für Salzschichten (z. B. im Muschelkalk, im 

Buntsandstein und insbesondere im Zechstein). Für die Tonsteinformationen unterhalb des Tertiärs und im 

Cap Rock von Salzstöcken sind Rissnetzwerke, insbesondere entlang von Störungszonen, grundsätzlich mög-

lich. Sie sind abhängig von der tektonischen Situation am Standort. In karbonatischer Fazies können Ver-

karstungen existieren. Die Plastizität des Gesteinsmaterials und seine Klüftigkeit stellen Gefährdungen für 

die Bohrungsintegrität dar. 

Neben dem aus dem Gewicht des Deckgebirges resultierenden sogenannten Gebirgsdruck sind in manchen 

Gebieten auch tektonische Spannungen vorhanden, die die Stabilität des Bohrloches beeinflussen können. 

Die Fluide im Porenraum der geologischen Schichten stehen unter Druck, dem sogenannten Porendruck. 

Bei einer Wasserführung des Porenraumes sind hydrostatische Verhältnisse üblich, d.h. der Porendruck in 

einer bestimmten Teufe entspricht in etwa dem Druck einer für dieses Gebiet repräsentativen (bezogen auf 

die Dichte) Wassersäule von dieser Teufe bis zur Oberfläche. In tiefer liegenden, älteren Formationen, ins-

besondere der Trias Nord- und Nordwestdeutschlands, werden dagegen häufig überhydrostatische Verhält-

nisse beobachtet [20]. 

Beispiele für Aktivitäten zur Charakterisierung des Deckgebirges sind:   

PRAKTIKEN: CHARAKTERISIERUNG DES DECKGEBIRGES 

- Beschreibung des strukturellen und lithologischen Aufbaus des Untergrundes (z. B. Kreideschichten, 
plastische Tone und Salze)  

- Identifikation von möglichen Barriere-Schichten, Rissnetzwerken und Verkarstungen  

- Identifikation und Bewertung geologischer Störungen und tektonischer Spannungen 

- Quantifizierung des Porendruckes über die gesamte Bohrstrecke unter Berücksichtigung auch von 
Druckabsenkungen durch Förderung   
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- Beschreibung der erwarteten geochemischen Verhältnisse (H2S, CO2) über die gesamte Bohrstrecke 

- Identifikation und Bewertung der Gefährdungen von bestehenden offenen, eingeschlossenen und ver-
füllten Bohrungen und Grubenbauen in unmittelbarer Nähe 

- Dokumentation von verfügbaren Daten und Analyseergebnissen. 

Typische Informationsquellen für eine Charakterisierung sind seismische, magnetische und gravimetrische 

Informationen sowie Informationen aus Referenzbohrungen wie: 

- Schichtenverzeichnisse und Bohrberichte 

- Spülproben und Bohrlochmessungen zur Bestimmung von Lithologie und Gesteinseigenschaften 

- Spülungsverlust- und Zufluss-Verhalten (gesamte Bohrstrecke) 

- u.U. Image-Logs sowie Mikrowiderstandsmessungen, die Aufschluss über Klüftigkeit geben (in der Re-
gel nur für Reservoir-nahe Bereiche vorhanden) 

- Porendruck-Messungen 

- Formationsstabilitätsteste (FIT/LOT-Messungen) 

- Integritätsprobleme bei anderen Bohrungen in ähnlichem Umfeld sowie 

- Studien zu Oberflächen- und Untertagebedingungen (Seismik, geologische Modellierungen, Lagerstät-
tenmodellierungen, Senkungsstudien, Erdbebenhistorie etc.). 

Die Informationen sollten verwendet werden, um die Auslegungsgrundlage der Bohrung zu erarbeiten so-

wie Gefährdungen und die daraus resultierenden Risiken zu identifizieren und zu bewerten. 

3.1.5. Auslegungsgrundlagen mit Bezug zur Zielformation 

Ziel: Charakterisierung der Zielformation (kohlenwasserstoffführendes Reservoir, Aquifer oder Salzschicht) 

im Hinblick auf Inhalt, Bedingungen und Ergiebigkeit sowie bei Kavernen mechanische Integrität sowie dau-

erhafte Dichtheit der Salzformation für die eingelagerten Medien. 

Bohrungen bilden die Verbindung zwischen Erdoberfläche und der Zielformation, aus der produziert und/o-

der in die injiziert werden soll. Die produzierten und/oder injizierten Fluide stehen von Bohrungsfertigstel-

lung bis zur Bohrungsverfüllung im Kontakt mit der ersten Barriere der Bohrung. Gefährdungen, die sich 

daraus ergeben können, sind insbesondere 

- statische und im Betrieb dynamische Druck- und Temperatur-Bedingungen, die zu Ballooning/De-
Ballooning, Längungen und Kürzungen führen können 

- Fluide, die zu Korrosion oder Ablagerungen führen können  

- Fluss-induzierte Belastungen, die zu Erosion (und Turbulenzen) führen können. 

Beispiele für Aktivitäten zur Charakterisierung der Zielformation sind:  

PRAKTIKEN: CHARAKTERISIERUNG DER ZIELFORMATION  

- Charakterisierung des Reservoirs auf der Basis von Informationen aus Seismik und Referenzbohrungen  

- Beschreibung von Reservoir-Inhalt und -Bedingungen, insbesondere Druck und Temperatur 

- Beschreibung der erwarteten Produktivität/Injektivität und daraus abgeleitet erwarteter Betriebsbe-
dingungen über die Lebensdauer der Bohrung 

3.1.6. Dokumentation der Auslegungsgrundlagen 

Die in dieser Lebenszyklusphase einer Bohrung gewonnenen Kenntnisse bilden die Auslegungsgrundlage 

und sind in einem Auslegungsgrundlagendokument (Basis of Design [1]) zu dokumentieren. 
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PRAKTIKEN: ARBEITSERGEBNISSE UND MÖGLICHE INHALTE DES AUSLEGUNGSGRUNDLAGEN-DOKU-

MENTS 

- Dokumentation der allgemeinen Angaben zur Bohrung (Landepunkt, Teufe, etc.) 

- Dokumentation von Geschäftszielen und Lebenszyklus (Nutzungsstrategie, ggf. erforderliche Förder-
/Injektionssysteme, Förderung und/oder Injektion und Aktivitäten während der Bohrungslebensdauer) 

- Dokumentation der Umfeld Charakterisierung, die ein Ableiten der Gefährdungen erlaubt (Porendruck, 
Frackdruck, besondere Korrosionsrisiken etc.) und auf Basis der Gefährdungen und des geplanten Be-
triebes der Bohrung (Zufluss aus dem Reservoir in das Bohrloch und Ausfluss aus der Bohrung etc.) ein 
Ableitung der Anforderungen an den Bohrungsdesign 

- Dokumentation des Bedarfs an weiterer Datengewinnung während der Herstellungsphase (z. B. Daten 
zur Herstellung jedes Bohrlochabschnittes, Messungen zur Zementbewertung, Formationsdruckteste, 
Sättigungsmessungen etc.) und der Betriebsphase (Datenerfassung zur Beurteilung der Barriere-Wirk-
samkeit, um daraus abzuleiten ob z. B. Druckmessgeräte im Bohrloch, Kontrollmessfühler usw. als Teil 
der Bohrungsauslegung vorzusehen sind) Qualitätssicherung und funktionsübergreifende Abnahme. 

3.1.7. Zusätzliche Anforderungen an die Auslegungsgrundlagen von Einpress- und Versenkboh-

rungen, sowie geothermisch genutzter Injektionsbohrungen 

PRAKTIKEN:  UNTERGRUND-CHARAKTERISIERUNG FÜR EINPRESS- UND VERSENKBOHRUNGEN 

- Bestimmung des Frack-Initiierungsdruckes (break down pressure) der Barriere- Formation bzw. aus 
Formations- oder Leak-off Testen oder adäquaten Berechnungsverfahren abgeleitete Untergrenzen 
dieses Druckes als Basis für die Festlegung von Injektionsdrücken, mit denen die Integrität der Barri-
ere-Horizonte nicht gefährdet wird 

- Prüfung der Kompatibilität von zur Versenkung bzw. zum Einpressen vorgesehenen Fluiden mit den 
entsprechenden geologischen Horizonten  

- Für Versenkbohrungen: Bestimmung des maximal zulässigen Injektionsvolumens.  

3.1.8. Zusätzliche Anforderungen an die Auslegungsgrundlagen von Porenspeicher-Bohrungen  

PRAKTIKEN:  UNTERGRUND-CHARAKTERISIERUNG FÜR PORENSPEICHER-BOHRUNGEN  

- Für Speicher in Aquiferen, Beschreibung der ersten Barriereschicht über der Speicher-Formation und 
Bewertung ihrer Abdichtung. 
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3.1.9. Zusätzliche Anforderungen an die Auslegungsgrundlagen von Kavernen-Bohrungen 

PRAKTIKEN: OBERFLÄCHEN- UND UNTERGRUND CHARAKTERISIERUNG FÜR KAVERNEN-BOHRUNGEN 

- Feststellung der Topographie durch eine Null-Messung, z. B. durch Nivellierung oder vergleichbares 
Verfahren 

- Detaillierte Beschreibung des Deckgebirges und Bewertung seiner Bohrbarkeitseigenschaften 

- Bestimmung der Geometrie des Salzkörpers durch z. B. seismische, gravimetrische und Georadar Mes-
sungen, um die Lage der geplanten Kaverne (z. B. zum Rand) planen und bewerten zu können 

- Bestimmung der Struktur des Salzkörpers im Zielbereich und seiner Zusammensetzung auf der Basis 
von Kernmaterial und Bohrlochmessungen für nicht-gekernte Bereiche aus Referenz- oder  Explorati-
onsbohrungen zur Datengewinnung 

- Messung der Deckgebirgsdichte oder in situ Gebirgsdruckmessungen  

- Feststellung der Gebirgseigenschaften und Materialkennwerte des Salzes 

- Durchführung von Laboruntersuchungen zur Bestimmung der mineralogischen Zusammensetzung, der 
Stratigraphie und der Löslichkeitseigenschaften des Salzes 

- Auswertung aller verfügbaren Daten und Analyseergebnisse und Durchführung numerischer Berech-
nungen im Rahmen der Festlegung von Bohrungslokation und Kavernen-Dimensionierung (Höhe und 
Durchmesser, Pfeiler etc.)  

- Abschließende geologisch-gebirgsmechanische Bewertung zur Feststellung der Eignung des Salzkör-
pers zum Bau von Kavernen für die Salzgewinnung und/oder die Speicherung. 

3.2. Auslegung 

Ziel: Entwicklung eines Bohrungsdesigns, das den Geschäftszielen der Bohrung entspricht, und mit Hilfe von 

Barriere-Elementen das Erreichen der Schutzziele gewährleistet.  

Um das Ziel zu erreichen ist erforderlich, dass die Barriere-Elemente über alle Lebenszyklus-Phasen hinweg 

den Fluss von Fluiden auf das innere der verrohrten Bohrung beschränken und einen Fluidaustausch zwi-

schen unterschiedlichen Gesteinsschichten verhindern.  

Basis der Auslegungsphase einer Bohrung sind die Dokumentationen der in Abschnitt 3.1 beschriebenen 

Auslegungsgrundlagen mit den nachfolgend beschriebenen Gefährdungen für die Bohrungsintegrität. 

3.2.1. Gefährdungen  

Ziel: Identifikation und Bewertung aller Gefährdungen für die Bohrungsintegrität als Basis für eine risikoge-

rechte Auslegung der Bohrungsbarriere-Elemente. 

Typische Bedingungen für die unterschiedenen Bohrungstypen sind in Tabelle 1 wiedergegeben. Aus den 

Merkmalen ergeben sich potentielle Schadensquellen/ Gefährdungen.  

PRAKTIKEN: QUANTIFIZIERUNG DER GEFÄHRDUNGEN 

- Porendruck-Analyse (inkl. Shallow Gas Analyse) 

- Formationsstabilitätsanalyse inkl. Analyse potentiell konvergierender Formationen sowie tektonische 
Spannungen 

- Formationsfestigkeitsanalyse auf Basis von Modellen und Drucktesten, z. B. FIT, LOT, XLOT zur Bestim-
mung des Frack-Initiierungsdruckes (break down pressure) bzw. abgeleitete Untergrenzen dieses Dru-
ckes 

- Lastfallanalysen für hydraulische, mechanische und thermische Belastungen 

- Innen- und Außendruck 
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- Zug, Druck, Torsion und Biegung  

- Temperatur 

- Ermüdungslasten aufgrund von Wechselbeanspruchungen (Druck, Temperatur, Biegemoment) 

- Hydratbildung  

- Detaillierung der chemischen Belastungen 

- Korrosion 

- Ablagerungen (organisch, mineralisch, radioaktiv, Quecksilber) 

- Detaillierung externer Gefährdungen und von Umwelt-Gefährdungen, z. B. 

- Außen-Korrosion tragender Komponenten aufgrund atmosphärischer Einflüsse 

- Außen-Korrosion der Futterrohre aufgrund korrosiver Grundwasserleiter 

- Ermüdung tragender Komponenten aufgrund mechanischer Wechselbeanspruchungen 

- Einwirkung äußerer Lasten aufgrund von seismischen Aktivitäten oder Bewegung von geologischen 
Störungen 

- Lasten aufgrund von Kompaktion/Senkung, wenn zu erwarten 

- Mechanische Beschädigung aufgrund von Kollision (z. B. Fahrzeuge) 

3.2.2. Barrieren und Barriere-Elemente in der Auslegungsphase 

Ziel: Bestimmung von Barrieren und Barriere-Elementen, die Gefährdungen  beherrschen bzw. Risiken auf 

ein akzeptables Maß reduzieren. 

Die Ergebnisse der Quantifizierungen unter 3.2.1 liefern Informationen zur Bestimmung von Leistungsnor-

men für die Elemente der Barrieren, insbesondere zur Bestimmung ihrer Funktionalität, d.h. was sie leisten 

müssen, um Integrität herzustellen und aufrechtzuerhalten bzw. Risiken auf ein akzeptables Maß reduzie-

ren [12].  

Typische Barriere-Elemente sind in Tabelle 2 aufgelistet. 

3.2.3. Leistungsnormen und Nachweise der Norm-Erfüllung in der Auslegungsphase 

Ziel: Festlegung von Leistungsnormen, bestehend insbesondere aus Funktions- und Abnahmeanforderun-

gen für die Qualifizierung von Ausrüstung und Komponenten der  Bohrungsbarriere-Elemente, die im Boh-

rungsherstellungsprozess eingebaut  werden.  

Bohrungsbarrieren und die in ihnen eingesetzten Elemente müssen den Belastungen während der Lebens-

dauer einer Bohrung standhalten, die in 3.2.1 quantifiziert wurden. Der hierfür notwendige Auslegungs- 

und Auswahlprozess wird durch Leistungsnormen spezifiziert. 

PRAKTIKEN: LEISTUNGSNORMEN 

- Festlegen der Qualifizierungsanforderungen für Bohrungskomponenten (z.B. Nenndrücke, Werkstoffe, 
etc.) 

- Bestimmung der Auswahlprozesse für Elemente und Komponenten 

- Bestimmung von Kriterien für z.B. 

- Qualifizierungsprüfungen (z.B. Kontrollen beim Hersteller, Kontrolle der Futterrohrverschraubungen, 
Zementation, etc.) 

- Korrosions- und Erosionsbeständigkeit von Werkstoffen 

- Funktionsanforderungen 

- Anforderungen der Prüfbarkeit 
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- Berücksichtigung der Anforderungen für Bohrlochkopf-Komponenten nach API Spec. 6A 

- Besondere Korrosionsschutzerfordernisse. 

3.2.4. Betriebsgrenzen in der Auslegungsphase 

Ziel: Festlegung von Betriebsgrenzen für einen Betrieb innerhalb der Auslegungsgrenzen der Barriere-Ele-

mente. 

Um Übereinstimmung mit allen Komponentenspezifikationen, einschließlich der jeweils zutreffenden Ausle-

gungs- oder Sicherheitsbeiwerte und Leistungsnormen, sicherzustellen, werden Bohrungs-Betriebsgrenzen 

festgelegt. Mit der Festlegung von Höchst- und Mindestwerten für die zulässigen Betriebsparameter wird 

die Voraussetzung geschaffen, die Bohrung innerhalb der Auslegungsgrenzen ihrer Barriere-Elemente zu 

betreiben.  

PRAKTIKEN: BOHRUNGSBETRIEBSGRENZEN  

- Festlegung der Betriebsparameter mit Betriebsgrenzen unter Berücksichtigung von Anfahr- und Ab-
fahrvorgängen 

- Festlegung der Betriebsgrenzen mit Höchst- und Mindestwerte für zulässige Betriebs-parameter rele-
vanter Größen im Einklang mit gesetzlichen und behördlichen Vorgaben von z. B. 

- Förder-/Injektionsdrücke und Ringraumdrücke  

- Förder-/Injektionsraten für Öl/Gas/Wasser und ihre erwarteten Anteile 

- Zusammensetzung der geförderten Fluide, z. B. H2S, CO2, Sand usw. 

- Zusammensetzung der injizierten Fluide mit Bestimmung möglicher Gefährdungspotentiale für die 
Bohrungsintegrität 

- Korrosionsraten  

- Wanddicken von Steigrohr und Futterrohr 

- kathodisches Schutzsystem. 

Die Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-Anforderungen für die unterschiedlichen Bohrungskomponen-

ten, Ausrüstungen oder Prozesse sollten das für die Bohrung identifizierte Gefährdungspotential widerspie-

geln. Besondere Anforderungen gelten für Notabschaltungs-Systeme (Emergency Shut-Down Systeme, 

ESD), z. B. automatische Absperreinrichtungen wie UTSV und hydraulisch angesteuerten Absperrarmaturen.  

Die Leistungsnormen bilden die Basis für die Definition von Kriterien für die Akzeptanz der Bohrungsbarri-

ere-Elemente als wirksame Barriere-Elemente. Entsprechend dieser Akzeptanzkriterien wird der Erst-Nach-

weis der Wirksamkeit der Barriere-Elemente nach Herstellung geführt, siehe auch Anhang B Akzeptanztab-

ellen und Abbildung 4.  
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Abbildung 4: Beispiel eines Bohrungsbarriere-Diagramms mit Prüfnachweisen 

Beispiele von Barriere-Schemata für weitere Bohrungstypen finden sich in Anhang C. 

Leistungsnormen und Akzeptanzkriterien bilden auch die Basis für den Nachweis der fortgesetzten Wirk-

samkeit der Barriere-Elemente in den nachfolgenden Lebenszyklus-Phasen der Bohrung durch Prüf- und 

Überwachungs-Maßnahmen. Für die Durchführung dieser Maßnahmen ist in der Regel Ausrüstung erfor-

derlich, deren Notwendigkeit und Installationsverfahren im Bohrprogramm beschrieben werden sollten. 

PRAKTIKEN: PLANUNG DER AUSRÜSTUNG FÜR MONITORING UND ÜBERWACHUNG 

- Identifizierung und Berücksichtigung der Anforderung, die aus notwendigen Monitoring- und Überwa-
chungsmaßnahmen resultieren, z. B.    

- Monitoring-Systeme für den Ringraumdruck 

- Zugang zum Bohrloch für künftige Überwachungsmaßnahmen  

- Messeinrichtungen im/am Bohrloch. 

3.2.5. Bohrungsauslegung allgemein 

Ziel: Spezifikation der Auslegung der Bohrung und ihrer Barrieren und Barriere-Elemente, die die Gefähr-

dungen beherrschen bzw. auf ein akzeptables Maß reduzieren und die Dokumentation der Auslegung in 

einem entsprechenden Planungsdokument. 

In Kenntnis der Leistungsnormen und unter Berücksichtigung der Ausführungen unter 3.2.1 werden in der 

Auslegungsphase die spezifischen Vorschriften für die Bohrungsherstellung entwickelt, darin eingeschlos-

sen der Einbau und die Verifizierung der Bohrungsbarrieren, und das Ergebnis in einem Planungsdokument 

zur Bohrung dokumentiert.  
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PRAKTIKEN: BOHRPFAD 

- Festlegung eines Bohrpfades, der erkennbare Risiken mindert oder vermeidet, z. B. lokale Zonen tekto-
nischer Spannungen, Bohrungskollision bei Cluster-Bohrungen etc. 

- Beachtung von Anforderungen an eine ggf. notwendige Vertikalität. 

3.2.6. Spülungsprogramm 

Ziel: Festlegungen zum Spülungsprogramm mit dem Ziel, Zuflüsse in das Bohrloch und Verluste aus dem 

Bohrloch zu verhindern bzw. minimieren, sowie die Herstellung eines Bohrloches für den erfolgreichen Fut-

terrohreinbau und dessen Zementation zu ermöglichen.  

Die Herstellung einer Tiefbohrung erfolgt üblicherweise mittels umlaufender Bohrspülung. Die Spülung ver-

hindert durch ihre Dichte, rheologischen und physikochemischen Eigenschaften Zuflüsse in das Bohrloch, 

Verluste aus dem Bohrloch ins Gebirge, massive Bohrlochwandausbrüche und ermöglicht einen optimalen 

Bohrkleinaustrag.  

Die wichtigsten Praktiken bei der Spezifizierung des Spülungsprogramms sind nachfolgend aufgelistet, in 

größerem Detail sind sie in der BVEG Technischen Regel Bohrlochkontrolle [11] dokumentiert. 

PRAKTIKEN: SPÜLUNGSPROGRAMM 

- Wahl eines Spülungsprogramms, das während der Herstellung der Bohrung Zuflüsse in das Bohrloch 
und Verluste aus dem Bohrloch verhindert bzw. minimiert 

- Ermittlung der notwendigen/zulässigen Dichtebereiche der Spülung auf der Basis von Informationen 
aus Referenzbohrungen und/oder mit Prognosemethoden zur Porendruck- (siehe auch TAMU-PEMEX 
[21]) und Frackdruck-Bestimmung (z. B. Hubbert & Willis, Matthews & Kelly, Ben Eaton [22], Hou [23]) 

- Berücksichtigung von dynamischen Druckbeanspruchungen, die während der unterschiedlichen bohr-
technischen Arbeiten entstehen, durch entsprechende Sicherheitsauf- bzw. abschläge zum ermittelten 
notwendigen/zulässigen Dichtebereich (ECD – Equivalent Circulation Density) 

- Wahl eines Spülungsprogramms, das Bohrkleinaustrag und Formationsstabilität gewährleistet  

- Festlegung der Dichte (Bohrlochinnendruck), um die Bohrlochwand über den Filterkuchen mechanisch 
zu stützen. Einstellung physikochemischer Eigenschaften der Spülung, um Festigkeitsverluste der 
durchteuften Gesteine (z. B. Tonsteine) zu verhindern  

- Festlegung der rheologischen Eigenschaften der Bohrspülung, im Zusammenhang mit den angestreb-
ten Bohrparametern, um das erbohrte Bohrklein optimal austragen bzw. bei Pumpenstillstand in 
Schwebe halten zu können 

- Wahl eines Spülungsprogramms, das das Wasser der oberflächennahen (Nutz-) Wasserhorizonte 
schützt. 

- Berücksichtigung der maximal zu erwartenden Temperatur 

3.2.7. Verrohrungsprogramm 

Ziel: Zusammen mit der Zementation, Stabilisierung des Bohrlochs und Verhinderung einer Migration von 

Fluiden hinter den Rohren zwischen geologischen Schichten. 

Die Herstellung einer Bohrung besteht aus mehreren Zyklen von Bohren-Verrohren-Rohre zementieren. Die 

Verrohrung zusammen mit der Zementation bildet die Abdichtung des Bohrlochinneren zum Gebirge, 

trennt geologische Formationen mit unterschiedlichen Porendrücken und schützt so auch die oberflächen-

nahen Grundwasserhorizonte. Um diese Aufgaben zu erfüllen müssen Verrohrung und Zementation im Ver-

bund den Belastungen während der Lebensdauer der Bohrung standhalten.  

Für die Spezifikation des Verrohrungsprogramms gelten die folgenden Praktiken. 
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PRAKTIKEN: VERROHRUNGSDESIGN/VERROHRUNGSPROGRAMM 

- Wahl eines Verrohrungsprogramms, das unter den am Standort gegebenen geologischen und techni-
schen Bedingungen Gewähr bietet für eine sichere Herstellung und einen sicheren Betrieb der Bohrung 

- Anzahl der Rohrtouren in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten (Spülungsfenster) 

- Futterrohrdurchmesser in Abhängigkeit vom Geschäftsziel der Bohrung 

- Absetzen des Standrohres in einem geeigneten und tragfähigen Gestein oder nach Erreichen eines vor-
gegebenen Energiewertes zum Einrammen, um einen ersten Spülungskreislauf ohne Unterspülen der 
Bohranlage herstellen zu können. Ggf. bohren/zementieren des Standrohres, wenn zum Abdecken der 
oberflächennahen Grundwasserschichten größere Teufen erreicht werden sollen 

- Absetzen der Ankerrohrtour unterhalb der oberflächennahen Nutzwasserhorizonte in einer standfes-
ten, integren Formation  

- Wahl der Absetzteufen der nachfolgenden Rohrtouren unter Berücksichtigung der Gebirgsfestigkeit 
und der erwarteten Drücke am Rohrschuh bei der Vertiefung des Bohrlochs, die ein Aufbrechen des 
Gebirges vermeiden, z. B. wenn ein unerwarteter Zufluss von Formationsfluiden stattfindet, der auszir-
kuliert werden muss 

- Auslegung der Futterrohre, die den Belastungen während der Lebensdauer der Bohrung standhalten 

- Auslegung nach BVEG Regeln für axiale sowie Außendruck- und Innendruckbelastungen entsprechend 
den erwarteten Drücken unter Berücksichtigung der Festigkeitswerte, berechnet nach API Bul 5CT/ISO 
11960 [24] oder wie vom Rohrhersteller angegeben 

- Quantitative Überprüfung der Rohrdimensionierungen durch Benutzung von akzeptierten und in tech-
nischen Regelwerken dokumentierten Rechenmethoden (insbesondere für Bereiche konvergierender 
Salze) 

- Berücksichtigung der Untertage-Umgebungstemperatur für die Minderung der Streckgrenze (sog. 
Warmstreckgrenze) 

- Für abgelenkte und horizontale Bohrungen, Berücksichtigung von Biegebelastungen während des Ein-
baus, insbesondere bei verschweißten Rohrtouren (zur Vermeidung von Winkelfehlern in der Rohr-
achse) 

- Auslegung des Rohrmaterials für eventuell auftretende korrosive Fluide  

- Wahl von Verbindertyp oder Fügetechnik (abhängig von den Dichtheitsanforderungen). 

- Zementationsprogramm 

Ziel: Zusammen mit der Verrohrung, Stabilisierung des Bohrlochs und Verhinderung einer Migration von 

Fluiden zwischen geologischen Schichten. 
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PRAKTIKEN: ZEMENTATIONSPROGRAMM 

Für die Spezifikation des Zementationsprogramms gelten die folgenden Praktiken. 

- Wahl einer geeigneten Zementation, die zusammen mit der Verrohrung den Belastungen während der 
Lebensdauer der Bohrung standhält 

- Untersuchung von Referenzbohrungen auf Zementationsprobleme 

- Planung der Ankerrohrtour-Zementation bis zu Tage 

- Planung der Zementation von Zwischenrohrtour und Produktionsrohrtour – abhängig von den techni-
schen und geologischen Gegebenheiten – bis zu einer planmäßig festgelegten Teufe, um definierte 
Schutzziele zu erreichen. Grundsätzlich: Mindestens 100 m MD über Futterrohrschuh. Reicht die Rohr-
tour durch eine Zuflusszone, Zementation von mindestens 200m MD über diese Zone. Kann diese Be-
dingung für einen Produktionsliner nicht erfüllt werden, kann die zementierte Länge mit der vorange-
gangenen Zementationslänge zusammengefasst werden, um 200m MD zu erreichen 

- Zentrierung, um die Ausbildung eines möglichst gleichmäßigen Zementmantels um die eingebauten 
Rohre im Bereich der zu zementierenden Bohrlochstrecken zu erreichen (möglichst großes „Stand-off 
Ratio“) 

- Planung von Zementgüten/-dichten auf der Basis von Poren- und Frackdruck-Prognosen sowie erwar-
tetem Druck, Temperatur und mechanischen und chemischen Belastungen und Wechselbelastungen.  

- Beschränkung von Zusätzen für die Zementation der Rohrtouren, die mit oberflächennahen Nutzwas-
serhorizonten in Kontakt stehen, auf Substanzen für die Unbedenklichkeits-Bescheinigungen vorliegen 

- Abstimmung der Dichten und der rheologischen Eigenschaften der Spülung, der Zementbrühe und des 
Trennfluids zwischen Spülung und Zementbrühe, sodass eine maximale Spülungsverdrängung durch 
Trennfluid und Zementbrühe erreicht wird 

- Auslegung der Abbindezeit (Versteifungszeit) der Zementbrühe unter Berücksichtigung der realen 
Bohrlochtemperatur 

- Nachweis der gewünschten Eigenschaften der Zementrezeptur durch Labor-Untersuchung.  

3.2.8. Zementationsprogramm 

Ziel: Zusammen mit der Verrohrung, Stabilisierung des Bohrlochs und Verhinderung einer Migration von 

Fluiden zwischen geologischen Schichten. 

PRAKTIKEN: ZEMENTATIONSPROGRAMM 

Für die Spezifikation des Zementationsprogramms gelten die folgenden Praktiken. 

- Wahl einer geeigneten Zementation, die zusammen mit der Verrohrung den Belastungen während der 
Lebensdauer der Bohrung standhält 

- Untersuchung von Referenzbohrungen auf Zementationsprobleme 

- Planung der Ankerrohrtour-Zementation bis zu Tage 

- Planung der Zementation von Zwischenrohrtour und Produktionsrohrtour – abhängig von den techni-
schen und geologischen Gegebenheiten – bis zu einer planmäßig festgelegten Teufe, um definierte 
Schutzziele zu erreichen. Grundsätzlich: Mindestens 100 m MD über Futterrohrschuh. Reicht die Rohr-
tour durch eine Zuflusszone, Zementation von mindestens 200 m MD über diese Zone. Kann diese Be-
dingung für einen Produktionsliner nicht erfüllt werden, kann die zementierte Länge mit der vorange-
gangenen Zementationslänge zusammengefasst werden, um 200 m MD zu erreichen 

- Zentrierung, um die Ausbildung eines möglichst gleichmäßigen Zementmantels um die eingebauten 
Rohre im Bereich der zu zementierenden Bohrlochstrecken zu erreichen (möglichst großes „Stand-off 
Ratio“) 
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- Planung von Zementgüten/-dichten auf der Basis von Poren- und Frackdruck-Prognosen sowie erwar-
tetem Druck, Temperatur und mechanischen und chemischen Belastungen und Wechselbelastungen.  

- Beschränkung von Zusätzen für die Zementation der Rohrtouren, die mit oberflächennahen Nutzwas-
serhorizonten in Kontakt stehen, auf Substanzen für die Unbedenklichkeits-Bescheinigungen vorliegen 

- Abstimmung der Dichten und der rheologischen Eigenschaften der Spülung, der Zement-brühe und des 
Trennfluids zwischen Spülung und Zementbrühe, sodass eine maximale Spülungsverdrängung durch 
Trennfluid und Zementbrühe erreicht wird 

- Auslegung der Abbindezeit (Versteifungszeit) der Zementbrühe unter Berücksichtigung der realen 
Bohrlochtemperatur 

- Nachweis der gewünschten Eigenschaften der Zementrezeptur durch Labor-Untersuchung. 

3.2.9. Programm für Bohrlochkopf und Eruptionskreuz  

Ziel: Tragfähige Abhängung der einzelnen Rohrtouren mit dichtem Abschluss des Ringraumes der jeweils 

vorhergehenden Rohrtour und Vorrichtungen zum Anschluss von Mess-Einrichtungen zur Ringraumdruck-

Beobachtung sowie Abschluss der Steigrohrtour durch das Eruptionskreuz mit den Absperreinrichtungen. 

Der Bohrlochkopf dient der mechanischen Verankerung der Rohrtouren an ihrem oberen Ende, dichtet den 

Ringraum zwischen den verankerten Rohrtouren ab und erlaubt die Kontrolle und Steuerung des Druckes in 

den genannten Ringräumen. Während der Bohrungsherstellung dient er als Montageplattform für die Bohr-

loch-Preventer, während der Förderung ggf. auch als Montageplattform für den Steigrohrhänger (Aus-

nahme: ältere Bestandbohrungen Öl) und das Eruptionskreuz. Die Montage des Bohrlochkopfes erfolgt stu-

fenweise mit dem Einbau der verschiedenen Rohrtouren, beginnend mit dem Einbau und der Zementation 

der Ankerrohrtour.  

Bohrlochkopf und Eruptionskreuz bilden den Abschluss der Bohrung an der Oberfläche. Sie müssen tech-

nisch dicht sein und den Belastungen während der Lebensdauer der Bohrung standhalten, um einen Aus-

tritt von Fluiden aus dem Bohrloch in die Umwelt zu vermeiden. In der BVOT wird der Begriff Bohrlochkopf 

verwendet, um den Bohrlochkopf wie hier definiert zu bezeichnen und die an ihm befindlichen Absperrein-

richtungen, die hier als Eruptionskreuz bezeichnet werden sofern sich diese oberhalb der Verflanschung 

befinden. Die BVOT verwendet der Begriff Eruptionskreuz nicht. 

Für die Spezifikation von Bohrlochkopf und Eruptionskreuz gelten die folgenden Praktiken: 

PRAKTIKEN: BOHRLOCHKOPF UND ERUPTIONSKREUZ AUSLEGUNG 

- Spezifikation des Bohrlochkopfes entsprechend den erwarteten Betriebsbedingungen und Belastungen 

- Festlegung der Druckstufen abhängig von den erwarteten maximalen Belastungen unter Berücksichti-
gung der Temperatur. Bei erwartetem Überschreiten des Auslegungsdruckes im Rahmen von Behand-
lungsmaßnahmen ggf. Planung für zusätzliche temporäre Einbauten zur Sicherstellung der Integrität  

- Festlegung der Temperatur Klassen abhängig von den erwarteten Temperatur-Bedingungen, bei Clus-
ter-Bohrungen unter Berücksichtigung möglicher Störfälle (Feuer)  

- Festlegung der Materialauswahl abhängig vom durchströmenden Medium 

- Festlegung der Abdichtungen der Rohrtouren gegeneinander 

- Festlegung der Zugänge zu den einzelnen Ringräumen zum Anschluss von Mess-Einrichtungen, mit de-
nen der Druck in den Ringräumen zwischen den fest eingebauten Rohrtouren beobachtet werden kann 

- Spezifikation des Eruptionskreuzes mit Absperreinrichtungen entsprechend der erwarteten Betriebs-
bedingungen und Belastungen, z. B. 

- Festlegung der Anzahl der Absperreinrichtungen 

- Festlegung der Druckstufen abhängig von den erwarteten maximalen Belastungen 
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- Festlegung der Temperatur Klassen abhängig von den erwarteten Temperatur-Bedingungen, bei Clus-
ter-Bohrungen unter Berücksichtigung möglicher Störfälle (Feuer)  

- Festlegung von Materiaklassen und Werkstoffen abhängig vom durchströmenden Medium   

- Festlegung von Innendurchmesser und Druckstufe der Absperreinrichtungen und bei betätigten Ab-
sperreinrichtungen Festlegung ihres Antriebes. 

3.2.10. Komplettierungsprogramm 

Ziel: Schaffung eines Fließweges für Reservoir/Speicher Fluide bis zu Tage bzw. von Injektionsfluiden in das 

Reservoir/den Speicher. Bei Packer-Komplettierung auch Schutz der Verrohrung. 

Vor Aufnahme ihres bestimmungsgemäßen Betriebes werden Bohrungen „komplettiert“. Die Komplettie-

rung erfolgt, wenn der Bohrprozess abgeschlossen ist. Im Rahmen der Komplettierung werden in der Regel 

nach Verrohrung und Zementation des Zielhorizontes durch die letzte Rohrtour  

- die Steigrohrtour in das Bohrloch eingebracht und ggf. mit einem Produktionspacker in der Produkti-
onsrohrtour abgedichtet und verankert 

- spezielle, von der betrieblichen Nutzung abhängige Komponenten eingebaut 

- das Eruptionskreuz montiert. 

Hierzu sind folgende Praktiken üblich: 

PRAKTIKEN: KOMPLETTIERUNGSPROGRAMM 

- Bei Packer-Komplettierungen: Beschreibung der erwarteten Betriebszustände und Berechnung der Tri-
axial-, Kollaps-, Berst- und Axialbeanspruchungen des Steigrohrstranges mittels analytischer Berech-
nungsverfahren bzw. geeigneter Software und Übertragung der Belastungen auf den Produktionspa-
cker zur Auswahl 

- Spezifikation der Steigrohrtour insbesondere 

- Material, abhängig von den mechanischen und chemischen Belastungen ausgelöst insbesondere durch 
Druck und Temperatur und Änderungen davon sowie erwartete Fluide, mit denen sie in Kontakt kom-
men/kommen können unter Berücksichtigung erschwerender z. B. strömungsmechanischer Bedingun-
gen, wie z. B. Änderungen des Innendurchmessers 

- Geometrie (Durchmesser und Wanddicke), abhängig vom Geschäftsziel der Bohrung und den produkti-
ons-technischen Bedingungen 

- Teufen (TVD und MD) 

- Auswahl der Steigrohr-Verbindungen in Abhängigkeit von den mechanischen Belastungen und Anfor-
derungen zur Dichtheit 

- Bei verschraubten Rohren:  Spezifikation der Verbinder unter Berücksichtigung der Vorgaben für API 
und Non-API Verbinder 

- Bei verschweißten Rohren:  Spezifikation der Fügtechnik 

- Spezifikation von geplanten Spezialelementen für die erwarteten Betriebszustände und Fluide, zum 
Beispiel  

- Landenippel, z. B. in Oberflächennähe zum Setzen von Sicherheitsventilen und unterhalb des Packers 
zum Setzen von Stopfen und Messgeräten 

- Ausführung von Übergängen im Steigrohr, die  Turbulenzen minimieren 

- Side Pocket Mandrels bei Injektionsbedarf in den Strang 

- ggf. Durchführung von Injektionsleitungen durch Produktionspacker 

- Chemische Injektionsleitungen/-systeme (CIL) zur Dosierung von z. B. Korrosions- und Scale-Inhibitoren 
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- ggf. Planung von Maßnahmen zur Beherrschung produktionstechnischer Probleme, z. B. Sandproduk-
tion 

- Planung geeigneter Filter 

- Gravel Pack 

- ggf. Planung von Maßnahmen zur Beherrschung besonderer Korrosionsrisiken 

- Inhibierung 

- kathodischer Korrosionsschutz 

- lokaler Korrosionsschutz 

- Zusammenführen der Spezifikationen in einem Design, das Bohrungsintegrität während aller vorherge-
sehenen Lebenszyklus-Phasen gewährleistet, darin eingeschlossen die Workoverphase mit einem mög-
lichen Ausbau der Komplettierung.  

3.2.11. Dokumentation der Auslegung 

Die Dokumentation der vorgenannten Arbeiten erfolgt in Planungsdokumenten (z. B. Bohrprogramm, Kom-

plettierungsprogramm, etc.). Die Dokumentationen sollten u. a. Folgendes umfassen: 

PRAKTIKEN: ARBEITSERGEBNISSE UND MÖGLICHE INHALTE DER PLANUNGSDOKUMENTE AM ENDE DER 

BOHRUNGSAUSLEGUNGSPHASE 

- Dokumentation zur geplanten Bohrung, z. B.: 

- Porendruckdiagramm und geologische Angaben  

- Betriebsweise 

- Darstellung der geplanten Bohrungssituation, inkl. von z. B. Futterrohrtour-Absetzteufen und festge-
legten Teufen für Packer, SPMs, UTSVs und sämtliche sonstige Einrichtungen 

- Spezifikationen der Bohrungsausrüstung inkl. Bohrlochzement und Zementation 

- Bohrungsbarriere-Pläne, einschließlich Bohrungsbarriere-Schema, siehe Abbildung 4 

- Geplante Bohrungs-Betriebsgrenzen 

- Leistungsnormen für die Auslegung, einschließlich Verifizierungsanforderungen 

- Notwendige Spezifikationen für Überwachung und Monitoring. 

3.2.12. Zusätzliche Anforderungen an die Auslegung von Erdgasbohrungen  

Den besonderen Bedingungen für Erdgasbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird wie folgt 

Rechnung getragen: 

PRAKTIKEN: AUSLEGUNG VON ERDGASBOHRUNGEN 

Große Teufe  

- Bei Einbau eines Produktionsliners, vollständige Zementierung 

- Alternativ: openhole Komplettierung, ggf. mit Einbau von vorgebohrten bzw. vorgeschlitzten Rohren. 

Produktionsmedium Gas 

- Auslegung von Produktionsrohrtour und Steigrohr mit  gasdichten Verbindungen mit Metall auf Metall 
Dichtung (sog. Premium-Verbinder) mit protokollierter, drehmomentkontrollierter Verschraubung (z. 
B. Torque-Turn-Diagramm) 

- Für Rohrtouren unter extremen Belastungen: ggf. Anpassung der Zementstein-Eigenschaften, um die 
Bildung von Rissen im Zementmantel im Zuge von hohen Wechselbelastungen zu verhindern 

- Komplettierungsplanung mit einem Produktionspacker zur festen Verankerung des Steigrohrstranges 
und Bildung eines Ringraumes zwischen Steigrohr und Produktionsrohrtour 
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- Auslegung von Packer und Steigrohrtour für die erwarteten Lagerstättenfluid und Betriebszustände, 
siehe auch 3.2.10 

- Planung von Vorrichtungen im Rohrschuh- und Bohrlochkopf-Bereich des Förderstrangs, die es ermög-
lichen, den Förderstrang durch Einbau geeigneter Rückschlagventile oder Stopfen abzusperren 

- Planung einer Absperreinrichtung im Förderstrang, die den Förderstrom im Bohrloch bei Bruch der 
Bohrlochverschlüsse selbsttätig unterbricht, wenn das technische open-flow Potential größer ist als 
400 000 m3/Tag, der Schwefelwasserstoffgehalt im Förderstrom größer ist als 1,0 Vol.-% oder benach-
barte Bohrungen im Falle eines Ausbruches gefährdet werden. Abhängig von der anwendbaren BVOT 
muss diese Absperreinrichtung zusätzlich von übertage zu betätigen sein 

- Planung einer Absperreinrichtung hinter dem Bohrlochkopf, die das Bohrloch selbsttätig schließt, 
wenn der betriebliche Mindestdruck in der von der Bohrung abgehenden Rohrleitung unterschritten 
wird 

- Planung von 3 Absperrarmaturen (2 Mastervalves, 1 Wingvalve) 

- Planung zur Füllung des Ringraumes zwischen Steigrohr und Produktions-Rohrtour mit einer Ringraum-
flüssigkeit, die die angrenzenden Rohre schützt ohne die Betriebsgrenzen zu verletzen sowie eine kon-
tinuierliche Überwachung der Ringraumdruckverhältnisse zulässt: 

- Art und Volumen der Ringraum-Flüssigkeit 

- Zusammensetzung der Ringraum-Flüssigkeiten unter besonderer Berücksichtigung korrosionsschützen-
der Zusatzstoffe. 

Temperatur Wechselbeanspruchungen 

- Bestimmung der temperaturbedingten Längenänderungen während der einzelnen Betriebsphasen und 
ggf. Bestimmung von Spannung zu Ihrer Kompensation 

- Abhängig von den erwarteten Längenänderungen: Planung der Aufgabe von Vorspannungen auf Steig-
rohr und relevante Futterohrtouren, um Druckspannungen in den Rohrtouren zu vermeiden 

- Wenn aufgrund der Bohrlochkopfkonstruktion Vorspannung nicht möglich ist (z. B. Compact Well-
head): Auslegung von Steigrohren, Produktionspackern und Verbindungen, die den erwarteten Span-
nungen widerstehen 

- Alternativ zur den vorgehend beschriebenen Vorgehensweisen:  Nutzung von Einbauten, in denen sich 
das Steigrohrende bei temperaturbedingten Längenänderungen bewegen kann, ohne dass die Abdich-
tung des Ringraumes verloren geht. Dabei besonderes Augenmerk auf die Dichtsysteme der Einbauten 
legen.  

Mechanische Belastungen  

- Bei Einsatz sich bewegender Förderhilfsmittel im Bohrloch, z. B. zum Flüssigkeitsaustrag aus hochver-
wässerten Bohrungen (z. B. Plungerlift), Barriere-Auslegung für Abnutzung oder Abnutzungsminde-
rung. 

Chemische Belastungen  

- ggf. Planung von Korrosionsschutzmaßnahmen wie z. B. kontinuierliche Inhibierung 

- Im Falle von Sauergasbohrungen, Auswahl Sauergas-fester Materialien wo technisch erforderlich 

- Im Falle von Sauergasbohrungen mit elementarer Schwefel-Produktion:  Planung geeigneter Komplet-
tierungen für die Injektion von Schwefellösemittel (konzentrisch, CIL oder auch Kapillar Leitung) und 
Auswahl von Schwefellösemitteln, die der Zusammensetzung der produzierten Fluide Rechnung trägt. 

3.2.13. Zusätzliche Anforderungen an die Auslegung von Erdölbohrungen  

Den besonderen Bedingungen für Erdölbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird wie folgt 

Rechnung getragen: 
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PRAKTIKEN: AUSLEGUNG VON ERDÖLBOHRUNGEN 

Druck und Teufe  

- Verrohrungsschema in der Regel ohne Zwischenrohrtour und ohne zementierten Liner als Regelfall 

- Bei erwartetem open-flow Potential,  

- Planung der Bohrungen mit zwei Barrieren wenn technisch möglich, sonst Anwendung von Minde-
rungsmaßnahmen 

- Planung von Vorrichtungen im Rohrschuh- und Bohrlochkopf-Bereich des Förderstrangs, die es ermög-
lichen, den Förderstrang durch Einbau geeigneter Rückschlagventile oder Stopfen abzusperren 

- Planung einer Absperreinrichtung im Förderstrang, die den Förderstrom im Bohrloch bei Bruch der 
Bohrlochverschlüsse selbsttätig unterbricht, wenn das technische open-flow Potential größer ist als 
100 m3/Tag Nassöl. Ausnahme: die Eigenschaften des geförderten Erdöls oder die durch Einbau der 
Absperreinrichtung bedingte Betriebsweise der Bohrungen stehen dem entgegen. Abhängig von der 
anwendbaren BVOT muss diese Absperreinrichtung zusätzlich von übertage zu betätigen sein  

- Planung einer Absperreinrichtung hinter dem Bohrlochkopf, die das Bohrloch selbsttätig schließt, 
wenn der betriebliche Mindestdruck in der dem Bohrloch unmittelbar nachgeschalteten Einrichtung 
oder in der von der Bohrung abgehenden Rohrleitung unterschritten wird 

- Üblicherweise Planung eines Doppel-Preventers, der um die Polierstange und blind abdichtet. 

Grundsätzlich gilt für alle Erdölbohrungen 

- Alle Futterrohrtouren im Minimum flüssigkeitsdicht 

- Planung der Überführung des im Ringraum anstehenden Entlösungsgases mittels abgesicherter Über-
speiseleitung, z. B mit Rückschlagklappe bzw. Magnetventil, in die Öl-Förderleitung. 

Besonderheiten in der Betriebsphase: Förderhilfsmittel 

- Bei Förderung mit Tiefpumpen oder mit anderen angetriebenen Förderhilfsmitteln, Planung von Ein-
richtungen, die das Antriebsmittel selbsttätig abschalten, wenn der zulässige Betriebsdruck in der von 
der Bohrung abgehenden Leitung über- bzw. unterschritten wird. 

Mechanische und chemische Beanspruchungen 

- Auslegung von Bohrungsbarrieren für Abnutzung durch sich bewegende Förderhilfsmittel in Bohrun-
gen mit Abschnitten starker Krümmung, bzw. alternativ Planung von Komponenten zur Minderung me-
chanischer Beanspruchungen, z. B. Protektoren für Tiefpumpengestänge 

- Bei Einsatz von Förderhilfsmitteln: Planung von Minderungsmaßnahmen zur Minimierung eines Aus-
tritts von Fluiden in die Umgebung, z. B. durch  Leckagen an dynamisch beanspruchten Dichtungen, 
wie z. B. Polierstangen-Stopfbuchsen oder Drehstopfbuchsen von Exzenterschneckenpumpen. 

PRAKTIKEN: AUSLEGUNG VON THERMAL-ÖLBOHRUNGEN 

Temperatur und Wechselbeanspruchung  

- Auswahl von Rohren und Verbindern, die den temperaturbedingten Belastungen ohne Versagen stand-
halten  

- Material-Auswahl unter Berücksichtigung des möglichen Auftretens von H2S  

- Einsatz von Thermalzementen  

- Wärmespannungen im Förderstrang und am Bohrlochkopf sind zu berücksichtigen, z. B. durch Aufgabe 
von Vorspannungen  

3.2.14 Zusätzliche Anforderungen an die Auslegung von Einpress- und Versenkbohrungen  

Den besonderen Bedingungen für Einpress- und Versenkbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben 

sind, wird wie folgt Rechnung getragen: 
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PRAKTIKEN: AUSLEGUNG VON EINPRESS- UND VERSENKBOHRUNGEN 

Komplettierungsplanung mit einem Produktionspacker zur Bildung eines Ringraumes zwischen Steigrohr 

und Produktionsrohrtour für Druckbeobachtung und Füllen des Ringraumes mit einem geeigneten Schutz-

medium 

Druck und Teufe 

- Bei erwartetem open-flow Potential („unter innerem Überdruck“): 

- Planung der Bohrungen mit zwei Barrieren 

- Planung eines Rückschlagventils oder einer Absperreinrichtung am Bohrlochkopf, die ein Zurückfließen 
der eingeleiteten Stoffe verhindert oder die Bohrung selbsttätig schließt, wenn der betriebliche Min-
destdruck im vorgeschalteten System unterschritten wird  

- Aufnahme einer Vorrichtung in den Förderstrang, die es ermöglicht, den Förderstrang durch Einbau 
einer geeigneten Einrichtung abzusperren  

- Planung von mindestens 2 Absperrarmaturen (z. B. 1 Mastervalve, 1 Wingvalve). 

Injektionsmedium  

- Treten beim Betrieb von Versenkbohrungen schädliche Gase, Nebel oder Dämpfe auf, muss der zur 
Einleitung dienende Förderstrang der Bohrung entweder aus einem geschlossenen System oder über 
eine zuverlässig wirkende Schleuse beaufschlagt werden, die den Austritt der Gase, Nebel oder 
Dämpfe verhindert 

- Bei Zuführen gefährlicher Gase oder Flüssigkeiten in erheblichem Umfang: Planung eines Rückschlag-
ventils oder einer selbsttätig wirkenden Absperreinrichtung im Förderstrang. 

Mechanische/thermische Beanspruchung in der Betriebsphase: Druckbeaufschlagung 

- Festlegung der Betriebsgrenzen für den Injektionsdruck, mit dem die Integrität der Barriere-Horizonte 
nicht gefährdet wird 

- Ggf. Planung von Einrichtungen zur Überwachung und Steuerung des Injektionsdrucks  

- Ggf. Planung von Einrichtungen zur Überwachung des statischen Porendrucks 

- Festlegung der Ringraumdruck-Betriebsgrenzen 

- Planung von Überwachungseinrichtungen zur Kontrolle von Ringraumdruckänderungen. 

PRAKTIKEN: AUSLEGUNG VON EINPRESSBOHRUNGEN FÜR WÄRMEVERFAHREN  

Für Einpressbohrungen bei Anwendung von Wärmeverfahren, z. B. Heißwasser- oder Dampfinjektion, 

gelten zusätzlich zu den in diesem Abschnitt zuvor genannten Praktiken die Praktiken die unter dem Ab-

schnitt „Auslegung Thermal-Ölbohrungen“ genannt sind. 

3.2.14. Zusätzliche Anforderungen an die Auslegung von Porenspeicher-Bohrungen  

Den besonderen Bedingungen für Poren-Speicherbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird 

durch die folgenden Praktiken Rechnung getragen, die über die in 3.2.12 für Erdgas-Förderbohrungen doku-

mentierten Praktiken hinausgehen:  
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PRAKTIKEN: VON PORENSPEICHER-BOHRUNGEN  

- Auslegung auf maximalen Betriebsdruck  

- Planung einer Absperreinrichtung im Förderstrang, die den Förderstrom im Bohrloch bei Bruch der 
Bohrlochverschlüsse selbsttätig unterbricht (unabhängig vom openflow Potential) 

- Abhängig von der anwendbaren BVOT muss diese Absperreinrichtung zusätzlich von übertage zu betä-
tigen sein oder kann als  „Velocity Valve“ zum Verschluss des Bohrloches bei Überschreiten eines vor-
bestimmtem Wertes für die Geschwindigkeit des Fördermediums im Steigrohr geplant werden 

- Einbau kurzer, dickwandiger Rohrstücke (Flow Couplings), in Bereichen von Querschnittsänderungen, 
in denen turbulente Strömungen erwartet werden, um ein vorzeitiges Versagen aufgrund von Erosion 
und turbulenzverstärkter Korrosion zu verhindern 

- Planung von 2 Übertage-Absperrarmaturen (1 Mastervalves, 1 Wingvalve). 

3.2.15. Zusätzliche Anforderungen an die Auslegung von Flüssigkeitskavernen-Bohrungen  

Den besonderen Bedingungen für Flüssigkeitskavernen-Bohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben 

sind, wird wie folgt Rechnung getragen. 

PRAKTIKEN: AUSLEGUNG VON FLÜSSIGKEITSKAVERNEN-BOHRUNGEN 

- Wahl eines S-Form Bohrpfades für horizontal ausgelenkte Bohrungen mit vertikalem Verlauf am Kopf- 
sowie im geplanten Kavernenbereich 

- Planung von Maßnahmen zur Beherrschung möglicher Gas-Einschlüsse im Salz, z. B. im Salz: Bohren 
mit Preventer 

- Standrohr, Ankerrohrtour, Produktionsrohrtour als typisches Verrohrungsschema 

- Standrohreinbauteufe bis unterhalb Trinkwasserhorizonte üblich 

- Auslegung der Futterrohre im Salzbereich auf den erhöhten Außendruck 

- Absetzteufe der Ankerrohrtour möglichst im Cap Rock/Top Salz 

- Absetzteufe der Produktionsrohrtour als letzte zementierte Rohrtour abhängig von den lokalen Gege-
benheiten, in der Regel mehr als der maximale Kavernendurchmesser unter Top Salz  

- Bei Solen mit Stickstoff-Blanket: Verwendung gasdichter Verbinder oder Schweißverbindungen für die 
Produktionsrohrtour 

- Salzspülung und Salzzement zum Bohren/Zementieren der Salzbereiche 

- Zementieren der letzten zementierten Rohrtour im Salz bis zutage 

- Planung eines geschlossenen Kontroll- oder Schutzringraum innerhalb der Produktionsrohrtour und 
Ausrüstung mit Produktionspacker, um die Druckentwicklung in diesem Ringraum überwachen und 
steuern zu können  

- Befüllen und Entleeren über eine frei hängende Rohrtour bis in den Sumpfbereich der Kaverne 

- Für den Umschlag des Speichergutes mit einem anderen Medium, Planung von selbsttätig wirkenden 
Absperreinrichtungen für beide Eingänge des Bohrlochkopfes, die das Bohrloch schließen, wenn der 
betriebliche Mindestdruck unterschritten wird. Bei Speicherkavernen für Erdöl oder flüssige Erdöler-
zeugnisse können anstelle von Absperreinrichtungen fernbetätigte Absperrschieber verwendet wer-
den, wenn diese von der ständig besetzten Stelle aus jederzeit geschlossen werden können 

- Zur Sicherstellung eines dichten Bohrungsabschlusses, Planung doppelter Seiten-Absperreinrichtungen 
soleseitig und flüssigkeitsseitig. 
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3.2.16. Zusätzliche Anforderungen an die Auslegung von Gaskavernen-Bohrungen  

Den besonderen Bedingungen für Gaskavernen-Bohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird 

durch die folgenden Praktiken Rechnung getragen, die über die in 3.2.15 für Flüssigkeitskavernen-Bohrun-

gen dokumentierten Praktiken hinausgehen: 

PRAKTIKEN: AUSLEGUNG VON GASKAVERNEN-BOHRUNGEN 

- Planung von gasdichten Verbindern oder Verschweißen der letzten zementierten Rohrtour und der 
Steigrohrtour 

- ggf. Aufgabe von Rohrspannungen auf die Förderrohrtour abhängig von den lokalen Gegebenheiten 

- Planung eines geschlossenen Kontroll- oder Schutzringraum innerhalb der Produktionsrohrtour und 
Ausrüstung mit Produktionspacker, um die Druckentwicklung in diesem Ringraum überwachen und 
steuern zu können 

- Planung einer Komplettierung, die ein Absperren der Bohrung von der Kaverne ermöglicht, z. B. Pro-
duktionsrohrtour 

- Planung einer Absperreinrichtung im Förderstrang, die den Förderstrom im Bohrloch bei Bruch der 
Bohrlochverschlüsse selbsttätig unterbricht 

- Zur Sicherstellung eines dichten Bohrungsabschlusses, Planung von zwei übertägigen Absperrarmatu-
ren (1 Mastervalve, 1 Wingvalve). 

3.2.17. Zusätzliche Anforderungen an die Auslegung von Bohrungen der Tiefen Geothermie 

PRAKTIKEN: AUSLEGUNG von Bohrungen der Tiefen Geothermie 

Temperatur und Wechselbeanspruchung:  

- Bestimmung der temperaturbedingten Längenänderungen und/oder Spannungen während der einzel-
nen Betriebsbedingungen und ggf. Bestimmung von entsprechenden Maßnahmen zu Ihrer Kompensa-
tion. 

- Auslegung von Bohrlochkopf, Casing, Steigrohren, Produktionspackern und Verbindungen als Barriere-
elementen, die den erwarteten Temperatur- und Druck-Spannungen über den gesamten Lebenszyklus 
der Bohrung widerstehen. 

- Alternativ: Nutzung von Einbauten, in denen sich das Steigrohrende bei temperaturbedingten Län-
genänderungen bewegen kann, ohne dass die Abdichtung des Ringraumes verloren geht. Dabei beson-
deres Augenmerk auf die Dichtsysteme der Einbauten legen.  

- Alternativ: Nutzung von Einbauten, um Längenänderungen der Casings und Tubings zu ermöglichen, 

ohne dass die Abdichtung des Ringraumes verloren geht. Dabei besonderes Augenmerk auf die Dicht-

systeme der Einbauten legen. 

- Auswahl der Zementqualität und des Zementationskonzeptes unter Berücksichtigung der thermischen 

Einflüsse. 

- Berücksichtigung der erhöhten thermischen Wechselbelastung auf die Länge der Zementierung. 

- Wärmespannungen im Förderstrang und am Bohrlochkopf sind zu berücksichtigen, z. B. durch Aufgabe 
von Vorspannungen  

- Vermeiden von eingeschlossenen Flüssigkeiten im Annulus hinter dem Casing wenn deren Druck bei 

Aufheizung die Kollapsfestigkeit der Casing-Barriereelemente überschreitet und nicht entweichen 

kann, insbesondere im oberen Abschnitt. 

- Vorsehen von aktivem Ringraumdruckmanagement zur Vermeidung unzulässiger Druckverhältnisse.  
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Weitere Praktiken  

- Material-Auswahl unter Berücksichtigung des möglichen Auftretens von korrosiven Bestandteilen (z.B. 
H2S, Chloriden und/oder CO2). 

- Die Thermalwasserzusammensetzung und damit verbundene mögliche Ausfällungen sind bei der Pla-
nung zu berücksichtigen.  

3.2.18.  Zusätzliche Anforderungen an die Auslegung von geothermischen Injektionsbohrungen 

Den besonderen Bedingungen für geothermische Versenkbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiederge-

geben sind, wird wie folgt Rechnung getragen:  

PRAKTIKEN: AUSLEGUNG VON GEOTHERMISCHEN INJEKTIONSBOHRUNGEN 

Injektionsmedium  

- Treten beim Betrieb von Versenkbohrungen schädliche Gase, Nebel oder Dämpfe auf, muss der 
zur Einleitung dienende Förderstrang der Bohrung entweder aus einem geschlossenen System 
oder über eine zuverlässig wirkende Schleuse beaufschlagt werden, die den Austritt der Gase, 
Nebel oder Dämpfe verhindert. 

- Bei Zuführen gefährlicher Gase oder Flüssigkeiten in erheblichem Umfang: Planung eines Rück-
schlagventils oder einer selbsttätig wirkenden Absperreinrichtung im Förderstrang.  

Mechanische/thermische Beanspruchung in der Betriebsphase: Druckbeaufschlagung 

- Festlegung der Betriebsgrenzen für den Injektionsdruck, mit dem die Integrität der Barriere -Ho-
rizonte nicht gefährdet wird. 

- Ggf. Planung von Einrichtungen zur Überwachung und Steuerung des Injektionsdrucks . 

- Ggf. Planung von Einrichtungen zur Überwachung des statischen Porendrucks . 

- Festlegung der Ringraumdruck-Betriebsgrenzen. 

- Planung von Überwachungseinrichtungen zur Kontrolle von Ringraumdruckänderungen. 

Druck und Teufe 

Bei erwartetem open-flow Potential: 

- Planung der Bohrungen mit zwei Barrieren 
- Planung von mindestens 2 Absperrarmaturen (z. B. 1 Mastervalve, 1 Wingvalve).  
 

Gefährdungsanalyse 

Für geothermische Injektionsbohrungen ohne TOFP muss eine Gefährdungsanalyse standortabhängig 
erfolgen. Parameter des Gefährdungspotentials sind unter anderem: 

- standortabhängig Geologie,  
- Hydrogeologie,  
- Hydrochemie,  
- Betriebsparameter,  
- verfahrenstechnische Maßnahmen. 

Druck und Teufe 

Bei erwartetem open-flow Potential („unter innerem Überdruck“):  

- Planung der Bohrungen mit zwei Barrieren. 
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- Planung eines Rückschlagventils oder einer Absperreinrichtung am Bohrlochkopf, die  ein Zurück-
fließen der eingeleiteten Stoffe verhindert oder die Bohrung selbsttätig schließt, wenn der be-
triebliche Mindestdruck im vorgeschalteten System unterschritten wird.  

- Aufnahme einer Vorrichtung in den Förderstrang, die es ermöglicht, den Förderst rang durch Ein-
bau einer geeigneten Einrichtung abzusperren.  

- Planung von mindestens 2 Absperrarmaturen (z. B. 1 Mastervalve, 1 Wingvalve) . 

3.3. Herstellung 

Ziel: Umweltverträgliche Umsetzung der Planung zur Herstellung einer Bohrung, mit der ihre Geschäftsziele 

und Schutzziele erreicht werden, und Nachweis der Wirksamkeit der geschaffenen Barrieren unter Nutzung 

der definierten Akzeptanzkriterien, siehe auch Anhang B. 

Auf der Basis der Planungsdokumente mit ihren spezifischen Vorschriften für die Herstellung der Bohrung 

samt Einbau und Verifizierung der Bohrungsbarrieren werden die Elemente festgelegt, deren Herstellung 

erforderlich ist, und die Verifizierungsaufgaben, die auszuführen sind, um eine spezifikationsgerechte Her-

stellung nachzuweisen. Abweichungen von der Auslegung, die eine erneute Validierung hinsichtlich der 

identifizierten Gefährdungen und Risiken erfordern, werden behandelt. Nichtübereinstimmung oder Ab-

weichungen während der Herstellung muss durch einen Änderungsmanagement- Prozess, siehe 2.6, behan-

delt werden, für den der Bohrungs-Betreiber klare Regeln haben sollte.  

PRAKTIKEN: HERSTELLUNG DER BARRIERE-ELEMENTE UND VERIFIZIERUNG 

- Prüfung der Bohrungsbarriere-Elemente bereits herstellerseitig, z. B. Rohre und Rohrverbinder. Im 
Falle von Rohren, Überwachung der Prüfungen durch eine fachkundige Person. Die Rohrprüfung 
schließt Materialprüfungen und einen Innendrucktest mit Wasser auf Nenndruck ein [25]  

- Anlieferung der Bohrungsbarriere-Elemente an die Bohrstelle oder in ein Zwischenlager mit entspre-
chender Dokumentation, auf deren Basis die gelieferte Ausrüstung vor Einbau in das Bohrloch auf 
Übereinstimmung mit den Spezifikationen der Bohrungsauslegung überprüft wird 

- Dokumentation der Unterlagen zu Herstellung, Prüfung, Lieferung und Übergabe von Bohrungsbarri-
ere-Elementen in den Herstellungsunterlagen der Bohrung nach Validierung. 

PRAKTIKEN: EINBAU DER BARRIERE-ELEMENTE UND VERIFIZIERUNG 

- Sicherstellen, dass die in der Auslegungsphase identifizierten Bohrungsbarriere-Elemente eingebaut 
werden 

- Sicherstellen, dass die Barriere-Elemente bei Einbau entsprechend den Spezifikationen der Bohrungs-
auslegung und Festlegungen des Bohrprogramms verifiziert und Aufzeichnungen derartiger Verifizie-
rungen aufbewahrt werden 

- Abweichungen von identifizierten Bohrungsbarriere-Elementen sind über einen Änderungsmanage-
ment-Prozess zu dokumentieren, s.a. Kap 2.6. 

Schlüsselaspekte, die in der Herstellungsphase besonderer Beachtung bedürfen, sind 

- Beherrschung des Porendruckes durch die Barriere-Elemente Spülung und Absperreinrichtungen, die 
sogenannten  Blow-Out-Preventer (BOP)  

- Stabilisierung und dauerhafte Abdichtung der durchteuften Formationen durch die Barriere-Elemente 
Verrohrung und Zementation 

- Komplettierung der Bohrung zur Gewährleistung einer sicheren Nutzung 

- Dichter Verschluss des Bohrloches durch die Barriere-Elemente Bohrlochkopf und Eruptionskreuz mit 
Absperreinrichtungen. 
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3.3.1. Kontrolle von Porendruck und Bohrloch-Stabilität bei der Herstellung 

Die Beherrschung des Porendruckes kann durch den hydrostatischen Druck der Bohrspülung sowie den Ein-

satz von „Blow Out Preventer“ erfolgen. Hierzu gelten die folgenden Praktiken, die in größerem Detail in 

der BVEG Technischen Regel Bohrlochkontrolle [11] dokumentiert sind.  

PRAKTIKEN: BOHRSPÜLUNGSEINSATZ 

- Fortlaufende Überprüfung der Spülungseigenschaften durch Messungen  

- Anpassung der Spülung, insbesondere des notwendigen Dichtebereiches, um Abweichungen insbeson-
dere vom erwarteten Porendruck Rechnung zu tragen. 

Zur Bohrloch-Kontrolle dienen die u. a. auf der Ankerrohrtour installierten „Blow-Out-Preventer" (BOP). 

Ihre Funktion ist es, die Bohrung sicher abzusperren und Gebirgsfluide, die in das Bohrloch zugeflossen 

sind, kontrolliert auszuzirkulieren. Details zu den üblichen Praktiken sind der BVEG Technischen Regel 

Bohrlochkontrolle [11] dokumentiert. 

3.3.2. Abdichtung der durchteuften Formationen bei der Herstellung 

Die Abdichtung zur Formation erfolgt durch Rohre und Zementation des Ringraumes hinter diesen Rohren. 

Für den Einbau der Verrohrung, die in Abschnitt 3.2.7 spezifiziert wurde, gelten die folgenden Praktiken: 

PRAKTIKEN: EINBAU DER VERROHRUNG  

- Absetzen der Rohre in den geplanten Teufen entsprechend der identifizierten Gefährdungen 

- Kontrolle und Nachweis der stratigraphischen Teufen durch die Entnahme und Untersuchung von 
Bohrkleinproben in vorher definierten Abständen über die gesamte Bohrstrecke  

- Durchführung von Bohrlochmessungen nach Bedarf. Die Bohrlochmessungen haben unterschiedliche 
Ziele, z. B. Neigungs-und Richtungsmessungen zur Feststellung des Bohrlochverlaufes 

- Abhängig von Bohrlochverlauf und Bohrlochkaliber, Zentrieren der Rohrtour im Bereich der zu zemen-
tierenden Bohrlochstrecke mit Hilfe von Zentralisatoren 

- Konditionieren von Bohrloch und Bohrspülung, um einen problemlosen Rohrtour-Einbau zu gewähr-
leisten  

- Herstellung der Rohrverbindungen während des Einbaus mit Hilfe von Verbindern oder Fügetechnik 
entsprechend den Anforderungen des Bohrprogramms. 

Für die Ausführung der Zementation, die in Abschnitt - spezifiziert wurde, gelten: 

PRAKTIKEN: AUSFÜHRUNG DER BOHRLOCH-ZEMENTATION 

- Bestimmen der  Bohrlochgeometrie, um Aussagen zum erforderlichen Zementbrühevolumen und zum 
Erreichen einer maximalen Spülungsverdrängung machen zu können  

- Überprüfen und ggf. Anpassen der geplanten Zementrezeptur und Zementationshöhe in Kenntnis der 
festgestellten Bohrlochbedingungen 

- Kontrolle der hergestellten Zementbrühe nach Vorgabe vor dem Verpumpen, z. B. Rheologie, Dichte, 
und Entnahme von Rückstellproben der Zementbrühe für weitergehende Untersuchungen  

- Prüfung der Zirkulationsmöglichkeit des Bohrloches 

- Bei Bedarf Spülungskonditionierung, um eine maximale Verdrängung durch das Trennfluid und die Ze-
mentbrühe zu erreichen  

- Wenn möglich, Bewegung des Rohrstranges während der Zementation. 
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3.3.3. Integritätsnachweis der untertägigen Barriere-Elemente bei der Herstellung 

Die Prüfung der eingebauten Rohrtouren auf Dichtheit erfolgt nach deren Einbau im Rahmen eines Innen-

drucktestes. Der Test wird entweder im Rahmen des Zementationsvorganges durchgeführt oder danach mit 

Spülung vor dem Herausbohren aus der jeweiligen Rohrtour. Nach dem Herausbohren aus der jeweiligen 

Rohrtour kann ein zusätzlicher Drucktest zur Integritätsprüfung des Rohrschuhbereichs durchgeführt wer-

den. Das Ergebnis dieses Tests lässt dann eine Schlussfolgerung auf die Integrität der Formation zu. Der 

Testdruck ergibt sich grundsätzlich aus dem höchsten erwarteten Druck am Rohrschuh beim Bohren, Ver-

rohren und Zementieren des nächsten Bohrlochabschnitts. 

Die Produktionsrohrtour bzw. der Produktionsliner wird mit einem Testdruck gemäß Akzeptanzkriterien 

belastet. Dichtheit wird unterstellt, wenn der Druck über eine angemessene Zeitdauer konstant bleibt bzw. 

eine Tendenz hin zu einem stabilen Druckendwert erkennbar ist.  

Die Durchführung des Drucktestes nach Zementation erfordert ein angemessenes Abbinden des Zementes. 

Um Schädigungen des Zementsteines während des Abbinde-Prozesses zu vermeiden gilt als allgemeine Re-

gel, dass Arbeiten erst nach Erreichen einer vorher festgelegten Festigkeit fortgeführt werden. Die Abbinde-

Zeit bis zum Erreichen dieser Festigkeit ist abhängig von der Art des Zementes, Temperatur, Druck sowie 

dem Einsatz von Abbinde-Beschleunigern. 

PRAKTIKEN: VERIFIZIERUNG DER EINGEBAUTEN VERROHRUNG 

- Durchführung eines Testes zum Nachweis der Dichtheit der eingebauten Verrohrung entsprechend 
den Anforderungen des Bohrprogramms entweder im Rahmen des Zementationsvorganges oder da-
nach 

- Bei Drucktest im Rahmen des Zementationsvorganges: Aufgabe eines Druckes deutlich höher als der 
letzte Zirkulationsdruck vor Stopfenanschlag. Druckaufgaben richten sich nach dem höchsten erwarte-
ten Druck am Rohrschuh beim Bohren, Verrohren und Zementieren des nächsten Bohrabschnitts und 
betragen mindestens 10 bar bis zu 100 bar bzw. 70% der Rohrinnendruckfestigkeit. Dichtheit wird un-
terstellt, wenn sich der Druck über 10 Minuten hinweg nicht ändert  

- Bei Drucktest nach Zementation mit Bohrspülung: Einhalten einer ausreichenden Abbindezeit des Ze-
mentes zum Aufbau einer Mindestdruckfestigkeit, die die Nachfolgearbeiten ermöglicht. Die Warte-
zeitbestimmung erfolgt auf Basis von Labormessungen, z. B. des Ultra-Sonic Cement Analysers (UCA), 
ggf. auch aus Zementabbinde-Kurven der Service Unternehmen. Durchführung des Drucktestes vor 
Aufbohren des Zementes mit einem für die jeweilige Verrohrung relevanten Druck. Dichtheit wird un-
terstellt, wenn über eine Zeitdauer von mindestens 10 Minuten hinweg eine Tendenz hin zu einem 
stabilen Druckendwert erkennbar ist, der mehr als 90% des Ausgangswertes beträgt  

- Bei Linern Nachweisführung der Dichtheit alternativ durch einen Zuflusstest (Entlastungstest) 

- Bei Bedarf  Messung der Wanddicke in Bohrungsabschnitten starker Krümmung, um sicherzustellen, 
dass Abnutzungstoleranzen nicht überschritten wurden und die Rohrtour weiterhin den Leistungsnor-
men entspricht. 

Die Bewertung der ausgeführten Zementation erfolgt auf Basis der Zementationsprotokolle, Bohrlochmes-

sungen und/oder Testen. Zementationsprotokolle dokumentieren den Ablauf des Zementationsvorganges 

mit Informationen, die für die Erfolgsbewertung der Zementation maßgeblich sind. Ein kaliberhaltiges Bohr-

loch, ein Stopfenanschlag und ein Zementrücklauf bzw. Zementkopf wie geplant sind zum Beispiel positive 

Anzeichen für den erfolgreichen Aufbau eines geeigneten Barriere-Elementes. Eher negativ sind beobach-

tete Anzeichen wie: 

- Erhebliche Verluste während des Zementationsvorganges 

- Signifikante Abweichung vom Zementationsplan, die das Zementationsziel gefährdet 
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- vorzeitiger Rücklauf von Zementbrühe zu Tage 

- Ein viel geringerer Pumpendruck am Ende der Zementationsarbeiten, als der berechnete Wert. Dies 
kann ein Anzeichen für eine nicht ausreichende Höhe des Zementkopfes sein 

- Fluidzufluss vor, während oder nach der Zementation 

- Mechanisches Versagen während des Zementationsvorgangs, z. B. Versagen von Liner/Futterrohr, 
Float Collar und Zementierkopf. 

Bei den Bohrlochmessungen, die durchgeführt werden können, handelt es sich um geophysikalische Mes-

sungen, z. B.  

- Temperaturmessungen zur Bestimmung des Zementkopfes 

- akustische Messungen zur Bestimmung der Anbindung des Zementmantels an Rohr und/oder Gebirge. 

Bei den Tests handelt es sich um Druck- oder Zuflussteste (Entlastungsteste) nachdem der Zement aufge-

bohrt und in das Gebirge gebohrt wurde. Der Drucktest dient den Zwecken:    

- Bestätigen, dass die Druckintegrität ausreicht, um Migrationswege in die Formationen über den ze-
mentierten Rohrschuh oder in den vorangehenden Ringraum auszuschließen 

- Prüfung der Druckfestigkeit des Gebirges unterhalb des Rohrschuhs gegenüber zusätzlichem Druck, so 
dass das Bohrloch beim Bohren des nächsten Bohrlochabschnittes in der Lage ist, einem Zufluss von 
Formationsfluid ohne Aufbrechen der Gebirges am Rohrschuh standzuhalten 

- Erfassung von in situ Spannungsdaten (wenn ein „Extended Leak-off Test“ durchgeführt wurde), die für 
geomechanische Analysen und Modelle gebraucht werden (z. B. Formationsstabilität) 

- Ermöglichen der Bestimmung des MAASP für den nächsten Bohrlochabschnitt. 

PRAKTIKEN: VERIFIZIERUNG DER BOHRLOCH-ZEMENTATION 

- Bewertung der Zementation entsprechend den Anforderungen des Bohrprogramms, siehe Anhang B, 
Barriere-Element Futterrohrzementation  

- Messungen zur Bestimmung des Zementkopfes, z. B. Temperaturmessung  

- Nach Aufbohren des Zementes, Durchführung eines Drucktestes zur Feststellung der Integrität der 
Rohrschuh-Zementation sowie der Druckfestigkeit des Gebirges unterhalb des Rohrschuhs  

- Bei Abweichungen vom Zementationsprogramms sowie für Produktionsrohrtouren:  Anwendung zu-
sätzlicher alternativer Verifizierungsverfahren und Nachweis einer ausreichenden Zementation durch 
z. B. akustische Bohrlochmessungen  

- Bei Verwendung von akustischen Messungen wird Dichtheit einer Zementation zwischen zwei Formati-
onen angenommen, wenn im Bereich der Barriereformation eine Mindeststrecke von 30 Meter nach-
gewiesen wird [4]  

- Durchführen von Nachbesserungen der Zementation für den Fall, dass keine ausreichende Zementa-
tion nachgewiesen werden kann. 

Eine Aufzeichnung der Ergebnisse dieser Prüfungen ist in die Herstellungsunterlagen der Bohrung aufzu-

nehmen. 

3.3.4. Abdichtung des Bohrlochs an der Oberfläche bei der Herstellung 

Der Bohrlochkopf mit den Bohrloch-Verflanschungen und das Eruptionskreuz mit den Absperreinrichtungen 

bilden den Abschluss des Bohrlochs an der Oberfläche zur Umwelt. Sie müssen technisch dicht hergestellt 

werden. 

PRAKTIKEN: ABDICHTUNG DES BOHRLOCHS AN DER OBERFLÄCHE  

- Herstellung der Abdichtungen des Bohrlochkopfes gemäß Bohrprogramm mit seinen spezifischen Vor-
schriften für Herstellung und Einbau der Komponenten, siehe Abschnitt 3.2.8  
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- Schutz der Dichtflächen der Dichtungselemente im Bohrlochkopf mittels geeigneter Trenneinsätze 
(Wear Bushings), um Beschädigung während der zahlreichen Herstellungstätigkeiten zu verhindern  

- Montage von Bohrlochkopf und Eruptionskreuz nach Herstellerangaben. 

PRAKTIKEN: NACHWEIS DER ABDICHTUNG DES BOHRLOCHS AN DER OBERFLÄCHE  

- Beispiele maßgeblicher Nachweise sind: 

- Dichtheitsprüfung des Bohrlochkopfes inklusive Durchführungen für Kabel und Steuerleitungen sowie 
der Ringraumzugänge mit Armaturen sowie der Futterrohr-Dichtelemente mit den für die jeweilige 
Sektion bzw. den jeweiligen Betrieb geltenden Nenndrücken  

- Dichtheitsprüfung des Eruptionskreuzes mit allen Absperreinrichtungen mit sowohl niedrigen als auch 
hohen Maximal-Werten für den Differenzdruck in Fließrichtung  

- Test der Verflanschung des Eruptionskreuzes mit dem Bohrlochkopf mit Design-Druck  

- Durchführung von Funktionstesten gemäß API mit Messung des Antriebsstellweges und der Schließzeit 
der betätigten Eruptionskreuz-Absperreinrichtungen bzw. Anzahl der Umdrehungen der nicht-betätig-
ten Absperreinrichtungen etc. zum Nachweis von Funktionalität und Verfügbarkeit  

- Prüfung der für das ESD-System der Bohrung maßgeblichen Messwertgeber und deren Zusammenwir-
ken mit allen maßgeblichen Teilen des ESD-Systems, um sicherzustellen, dass alle ESD-Ventile ange-
steuert werden und wie vorgesehen schließen  

- Analyse der Ringraumdrücke.  

3.3.5. Einbauten in das Bohrloch zur Gewährleistung einer sicheren Nutzung bei der Herstellung 

Die Komplettierung der Bohrung schafft die Voraussetzungen für die Aufnahme ihres sicheren und bestim-

mungsgemäßen Betriebes. Sie besteht in der Regel aus dem Einbringen des Steigrohres in das Bohrloch und 

ggf. seiner Verankerung im Produktionspacker bzw. im „Tubing Anchor“ und Abhängen am Bohrloch-Kopf, 

der Ausstattung des Steigrohres mit speziellen Komponenten, z. B. dem UTSV falls zutreffend, sowie der 

Montage des in Abschnitt 3.3.4 behandelten Eruptionskreuzes. 

PRAKTIKEN: EINBAU DER (UNTERTAGE) KOMPLETTIERUNG  

- Herstellung der Komplettierung gemäß Programm mit seinen spezifischen Vorschriften für Herstellung 
und Einbau der Komponenten, siehe Abschnitt 3.2.10  

- Bei verschraubten Rohren: Herstellung der Steigrohr-Verbindungen unter Beachtung der Herstellervor-
gaben, z. B. für Gas: computergestützte Verschraubung und Dokumentation zum Nachweis einer gas-
dichten Verbindung  

- Bei verschweißten Rohren: Herstellung der Verbindungen in der Regel durch konventionelle Schweiß-
technik. Zerstörungsfreie Schweißnahtprüfung durch Ultraschall/Durchstrahlungs-Prüfungen  

- ggf. Durchführung korrektiver Maßnahmen zur Behebung festgestellter Defekte  

- Setzbereich des Produktionspackers prüfen und Packer setzen. 

PRAKTIKEN: NACHWEIS DER INTEGRITÄT DER (UNTERTAGE) KOMPLETTIERUNG  

- Nachweis der Dichtheit der Installation durch entsprechende Druckprüfungen (Ringraumdruckprobe 
nach Setzen des Packers, Steigrohrdruckprobe)  

- Belastungsteste des Produktionspackers nach Setzen auf Kompression/Zug sofern technisch machbar 
(nicht möglich z. B. bei am Steigrohrstrang eingebauten und hydraulisch gesetzten Packern, wenn das 
Eruptionskreuz bereits installiert ist)  

- Nachweis der Funktionsfähigkeit und Dichtheit des UTSV in Anlehnung an API Spec14A/ISO 10432. 
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3.3.6. Dokumentation der Herstellung 

Aus dem Phasenziel, die Bohrung mit ihren Barrieren und Barriere-Elemente herzustellen und die Elemente 

in Ihrer Wirksamkeit nachzuweisen, leiten sich besondere Anforderungen zur Dokumentation des Herstel-

lungsvorganges und der Bohrungssituation im Einbauzustand sowie der durchgeführten Wirksamkeitsnach-

weise der Barriere-Elemente ab.  

PRAKTIKEN: DOKUMENTATION DES EINBAUZUSTANDES UND INTEGRITÄTSNACHWEISE 

- Dokumentation des „as-built“ Zustandes der Bohrung mit unterstützenden Herstellungsunterlagen der 
eingebauten Bohrungsbarriere-Elemente und ihrer Validierung, siehe auch die Praktiken zur Übergabe 
der Bohrung an den Betrieb. 

Weitere Anforderungen zur Dokumentation ergeben sich aus der formellen Übertragung der Verantwor-

tung für die Bohrung nach ihrer Herstellung und Verifizierung vom Bohrbetrieb an den Produktions- oder 

Speicherbetrieb. Für diese sind alle einschlägigen Informationen zu dokumentieren, die für eine solche 

Übertragung erforderlich sind. 

PRAKTIKEN: MÖGLICHE INHALTE DES ÜBERGABEDOKUMENTS  AM ENDE DER HERSTELLUNGSPHASE  

Die folgenden Bohrungsinformationen sollten in der ursprünglichen Dokumentation für die Bohrungsüber-

gabe von der Herstellungsphase zur Betriebsphase enthalten sein: 

- Bohrungsbarriere-Schema mit eindeutiger Angabe sowohl der primären als auch der sekundären Boh-
rungsbarriere, Prüfaufzeichnungen der Bohrungsbarriere-Elemente und Angaben zu jeglichen Boh-
rungsintegritätsproblemen, siehe Abbildung 4. 

- Detailliertes Bohrungsschema mit Darstellung aller Futterrohrstränge (Angaben zu Dimension, Werk-
stoffen, Gewindetypen sowie den Dichten der im Förderstrang und in den Ringräumen verbliebenen 
Fluide, platzierten Zemente sowie ggf. Lagerstätten- und Perforationseinzelheiten  

- Aufbauzeichnung von Eruptionskreuz und Bohrlochkopf, mindestens mit Beschreibung der Absperrein-
richtungen sowie Beschreibung ihrer Betriebs- und Prüfkriterien (Leistungsnormen), Prüfergebnisse 
und Status (offen oder geschlossen)  

- Detaillierte Darstellung der Komplettierung im Einbauzustand (Auflistung aller Komponenten mit OD 
und ID, Längen, Werkstoffen, Gewinden und Einbau-Teufen)  

- Status, Leistungsnorm und Prüfaufzeichnungen des UTSV  

- Status des ESD-Systems und der Antriebssysteme  

- Drücke, Volumen und Arten der in den Ringräumen der Bohrung sowie im Steigrohr und im Eruptions-
kreuz verbliebenen Fluide  

- Bohrungsverlauf, einschließlich der Koordinaten für den Bohransatzpunkt  

- Einzelheiten jeglicher im Bohrloch belassener Bohrungsbarriere-Elemente (Stopfen, Rückschlagventile 
oder ähnliche Elemente) oder Einrichtungen, die gewöhnlich entfernt werden müssen, um Förderung 
und/oder Monitoring zu ermöglichen  

- Porendruckdiagramm und geologische Angaben  

- Bohrungs-Betriebsgrenzen. 

Zum großen Teil decken sich diese Informationen mit den Unterlagen und Nachweisen des Förderbuches, 

dessen Führung in der BVOT vorgegeben ist, für Niedersachsen siehe z. B. [26]. 

3.3.7. Zusätzliche Anforderungen an die Herstellung von Erdgasbohrungen  

Den besonderen Bedingungen für Erdgas Förderbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird 

wie folgt Rechnung getragen: 
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PRAKTIKEN: HERSTELLUNG VON ERDGASBOHRUNGEN 

Produktionsmedium Gas 

- Herstellen der Verbindungen der Futterrohre der Produktionsrohrtour durch gasdichte Verbinder  

- Kontrolle und Protokollierung der Verschraubung der eingesetzten gasdichten Verbinder mit Metall 
auf Metall Dichtung (sog. Premium-Verbinder) über eine computerunterstützte Drehmomentaufzeich-
nung mit Verschraub-Diagramm zur elektronischen und visuellen Auswertung 

- Bei Einbau eines UTSV, Nachweis der Funktionsfähigkeit und Dichtheit des UTSV in Anlehnung an API 
Spec14A/ISO 10432  

- Prüfung von Bohrlochverschlüssen und Sicherheitseinrichtungen mindestens nach den gesetzlichen 
und behördlichen Vorgaben [26]. 

3.3.8. Zusätzliche Anforderungen an die Herstellung von Erdölbohrungen  

Den besonderen Bedingungen für Erdölbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird wie folgt 

Rechnung getragen: 

PRAKTIKEN: HERSTELLUNG VON ERDÖLBOHRUNGEN 

Produktionsmedium Öl 

- Herstellen der Verbindung der Futterrohre der Produktionsrohrtour durch hydraulisch dichte Verbin-
der als Minimalanforderung  

Mechanische Beanspruchungen in der Betriebsphase 

- Dichtheitsnachweise mit mindestens Betriebsdruck von dynamisch beanspruchten Dichtungen bei Ein-
satz von Förderhilfsmitteln, z. B. an Polierstangen-Stopfbuchsen oder Drehstopfbuchsen von Exzenter-
schneckenpumpen. 

3.3.9. Zusätzliche Anforderungen an Herstellung von Einpress- und Versenkbohrungen ein-

schließlich geothermisch genutzter Injektionsbohrungen 

Den besonderen Bedingungen für Einpress- und Versenkbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben 

sind, wird durch die folgenden Praktiken Rechnung getragen, die über die in 3.3.7 für Erdgasbohrungen do-

kumentierten Praktiken hinausgehen: 

PRAKTIKEN: HERSTELLUNG VON EINPRESS- UND VERSENKBOHRUNGEN  

- Ggf. Einbau und Funktionstest von Untertage-Druckmessgeräten zur Untertage Injektionsdrucküber-
wachung  

- Ausrüstung der Bohrung zur Steuerung des Injektionsdruckes/der Injektionsrate und Funktionstest der 
vorgenommenen Ausrüstung. 

3.3.10. Zusätzliche Anforderungen an Herstellung von Porenspeicher-Bohrungen 

Den besonderen Bedingungen für Porenspeicher-Bohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird 

durch die folgenden Praktiken Rechnung getragen, die über die in 3.3.7 für Erdgasbohrungen dokumentier-

ten Praktiken hinausgehen: 

PRAKTIKEN: HERSTELLUNG VON PORENSPEICHER-BOHRUNGEN 

- Produktionspacker Herstellung nach ISO Norm 14310 [17] mit V-0 Test im Werk 

- Für die Produktionsrohrtour: ggf. Durchführung einer Pulsed Neutron Null-Messungen zur Feststellung 
von Gas Sättigungen in den Formationen oberhalb der Zielformation. 
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3.3.11. Zusätzliche Anforderungen an Herstellung von Flüssigkeitskavernen-Bohrungen 

Den besonderen Bedingungen für Flüssigkeitskavernen-Bohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben 

sind, wird wie folgt Rechnung getragen: 

PRAKTIKEN: HERSTELLUNG VON FLÜSSIGKEITSKAVERNEN-BOHRUNGEN  

- Herstellen der Verbindung der Futterrohre der Produktionsrohrtour durch hydraulisch dichte oder gas-
dichte Verbinder (abhängig vom Blanket) oder Verschweißen 

- Vor Beginn des Solprozesses: Nachweis der hydraulischen bzw. der (technischen) Gasdichtheit der letz-
ten zementierten Rohrtour und der Rohrschuhzementation unter Ansatz der Anforderungen des im 
Solprozess eingesetzten Blankets (flüssig oder gasförmig). Festlegung des Testdruckes entsprechend 
des während der Solung maximal auftretenden Druckes. 

- Vor Erstbefüllung:  erneuter Nachweis der hydraulischen Dichtheit bzw. Gasdichtheit der Rohrtour und 
des Rohrschuhes der letzten zementierten Rohrtour. Festlegung des Testdruckes auf Basis einer ge-
birgsmechanischen Bewertung, in die der Teufendruckgradient und Parameter der realisierten  Ka-
verne eingehen. 

3.3.12. Zusätzliche Anforderungen an Herstellung von Gaskavernen--Bohrungen 

Den besonderen Bedingungen für Gaskavernen-Bohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird 

durch die folgenden Praktiken Rechnung getragen, die über die in 3.3.11 für Flüssigkeitskavernen-Bohrun-

gen dokumentierten Praktiken hinausgehen: 

PRAKTIKEN: HERSTELLUNG VON GASKAVERNEN-BOHRUNGEN  

- Herstellung der Verbindung der Futterrohre der Produktionsrohrtour durch gasdichte Verbinder oder 
Verschweißen 

- Vor Gas-Erstbefüllung: Nachweis der (technischen) Gasdichtheit der letzten zementierten Rohrtour 
und der Rohrschuhzementation mit Stickstoff und maximalem Betriebsdruck [27], [28] 

- Verbleibt die rechnerische Leckagerate über dem Dichtheitskriterium:  Planung und Durchführung ge-
eigneter Reparaturmaßnahmen. 

3.3.13. Zusätzliche Anforderungen an die Herstellung von Tiefen Geothermiebohrungen 

- Vermeiden von mechanischen Belastungen (z.B. Abrieb) auf die Verrohrung während der Herstellung 

durch geeignete Maßnahmen  

(Typischerweise sind alle Rohrtouren Produktionsrohrtouren) 

Ggf. Ausrüstung der Bohrung zur Steuerung der Injektionsmenge zur Einhaltung anwendbarer Auflagen für 

den statischen Porendruck. 

Zusätzliche Anforderungen an die Herstellung von Produktionsbohrungen 

- Mechanische Herstellung der Verbindung der Futterrohre der Produktionsrohrtour durch hydraulisch- 
bzw. gasdichte Verbinder oder Verschweißen 

Beanspruchungen in der Betriebsphase 

- Dichtheitsnachweise mit mindestens Betriebsdruck von dynamisch beanspruchten Dichtungen bei Ein-
satz von Förderhilfsmitteln  

3.4.  Betrieb 

Ziel: Sicherer Betrieb der Bohrung innerhalb der Leistungsgrenzen ihrer Barriere-Elemente sowie Aufrecht-

erhaltung und Nachweis der Wirksamkeit der Barriere-Elemente. 
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Bohrungen werden ausgelegt für erwartete produzierte oder injizierte Fluide und Betriebsbedingungen mit 

denen ihre Barriere-Elemente in Kontakt kommen bzw. denen sie ausgesetzt sein können. Für die aus Fluid 

Kontakt und Betriebsbedingungen resultierenden Anforderungen werden für diese Elemente Leistungsnor-

men definiert und die Elemente darauf ausgelegt, siehe Abschnitt 2.2. Betriebsgrenzen mit Höchst- und 

Mindestwerten für zulässige Bedingungen (inkl. maximal zulässiger Ringraumdrücke) stellen sicher, dass 

Auslegungsgrenzen nicht überschritten werden, siehe Abschnitt 3.2.4. 

Die Zielstellung eines sicheren Bohrungsbetriebes erfordert es, die zulässigen Bedingungen einzuhalten und 

die Wirksamkeit der Barriere-Elemente aufrechtzuerhalten bzw. die zulässigen Bedingungen anzupassen. 

Dies wird erreicht durch: 

- Monitoring der gültigen Betriebsbedingungen 

- Aufrechterhaltung der Barriere-Elemente, s. a. Tabelle 2 

- Verifizierung der anhaltenden Wirksamkeit der Barriere-Elemente durch wiederkehrende Prüfungen, 
wo technisch erforderlich 

- Management von Integritäts-Anomalien und -Ausfällen.  

3.4.1. Bohrungsmonitoring im Betrieb 

Durch Monitoring wird die Einhaltung der definierten Betriebsgrenzen überwacht.   

PRAKTIKEN: MONITORING ALLGEMEIN 

- Übernahme der Bohrung nach Herstellung durch den Betrieb mit einer Dokumentation in einem Über-
gabe-Dokument, siehe 3.3.6, von z. B. der geltenden Leistungsnormen 

- Überprüfung der festgelegten Betriebsgrenzen mit Höchst- und Mindestwerten für zulässige Betriebs-
bedingungen, inklusive maximal zulässiger Ringraumdrücke 

- Festlegung des Verfahrens für die Inbetriebnahme der Bohrung mit Förder-/ Injektionsraten sowie zu-
gehörigen Drücken und Temperaturen  

- Festlegung der Monitoring- und Überwachungsanforderungen, um sicherzustellen, dass die Bohrungen 
innerhalb ihrer Betriebsgrenzen betrieben wird 

- Festlegung der Verfahrensweisen für Bohrungs-Monitoring und Überwachung und ihre Häufigkeiten, 
von Verantwortlichkeiten sowie Status-Dokumentation der Bohrungsintegrität einschließlich ihrer Be-
triebsgrenzen-Parameter in einem entsprechenden Programm. Dabei Beachtung der Anforderungen 
der jeweils anzuwendenden BVOT. 

PRAKTIKEN: MONITORING BETRIEBSGRENZEN 

- Monitoring der Parameter, für die Betriebsgrenzen und Schwellenwerte festgelegt wurden  

- Durchführung festgelegter Maßnahmen, wenn sich ein Bohrungsparameter seinem festgelegten 
Schwellenwert annähert  

- Durchführung erforderlicher Maßnahmen, Benachrichtigungen und Untersuchungen bei Überschrei-
tung von Schwellenwerten  

- Untersuchung von jedem ungeplanten Betrieb außerhalb der Betriebsgrenzen und Bewertung seiner 
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Barriere-Elemente  

- Bewertung von geplanten Abweichungen von den zugelassenen Betriebsgrenzen 

- Beispiele für Betriebsgrenzen:: 

- Bohrlochkopf-/Steigrohrkopf-Förder- und Injektionsdruck 

- Förder-/Injektionsraten bzw. abgeleitete Fließgeschwindigkeiten 

- Ringraumdrücke (MAASP), siehe 3.4.5 ff. 

- Korrosive Bestandteile in Förder-/Injektionsfluiden (z. B. H2S, Chloride, CO2 usw.) 
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- Betriebstemperatur 

- Bewegung des Bohrlochkopfes, z. B. Bohrlochkopfwachstum aufgrund von Wärmeausdehnung und 
Bohrlochkopfsenkung. 

- Verwendung von Verbindern, die auch bei den erwarteten thermischen Wechselbeanspruchungen ihre 
dauerhafte Dichtheit aufweisen. 

- Futterrohr Wanddicken 

Sichtprüfungen werden durchgeführt, um den allgemeinen Zustand der Oberflächenausrüstung sowie den 

zugehörigen Schutz um die Bohrung herum zu bewerten. 

PRAKTIKEN: SICHTPRÜFUNGEN UND LOKATIONSBEFAHRUNGEN 

- Durchführung von Sichtprüfungen im Rahmen von Lokationsbefahrungen in Abständen mindestens 
gemäß gesetzlichen und behördlichen Vorgaben z. B.: 

- Beschädigung von Bohrungsausrüstung und Barrieren wie Standrohr, Betonbarrieren und Zäune 

- Zustand des Bohrlochkellers 

- Allgemeiner Zustand von Bohrlochkopf und Eruptionskreuz, mechanische Beschädigung, Korrosion etc. 

- Kontrolle auf Leckagen oder Blasenbildung ggf. mit einer groben Schätzung der Leckagerate und Be-
richterstattung gemäß Betreiber-Vorgaben und gesetzlichen Anforderungen. 

Korrosion von tragenden oder drucktragenden Komponenten der Bohrung kann zu einem Verlust der Boh-

rungsintegrität führen. Das gleiche gilt für Erosion von Komponenten im Strömungsweg innerhalb der Boh-

rung, des Bohrlochkopfes und des Eruptionskreuzes. Zu ihrer Beobachtung sind die folgenden Praktiken üb-

lich: 

PRAKTIKEN: KORROSION UND EROSION  

- Monitoring innerer und äußerer Korrosion an tragenden oder drucktragenden Komponenten der Boh-
rung auf der Grundlage der Analyse des Korrosionsrisikos:  

- Schätzung der Korrosionsraten für Barriere-Elemente, z. B. auf der Basis von Korrosionsabtragsraten  

- Regelmäßige Untersuchung von Schutzbeschichtungen (z. B. sofern zugänglich an Ankerrohrtouren, 
Bohrlochköpfen, Eruptionskreuzen usw.) und von tragenden Bauteilen, wie z. B. Ankerrohrtour 

- Direkte Messungen zur Feststellung von Korrosion, z. B. elektromagnetische und Ultraschall-Messun-
gen  

- Indirekte Messungen, wie z. B. Untersuchung von Ringraumfluid oder produzierten Flüssigkeiten auf 
korrosive Fluidanteile bei Indikation von Barriere-Fehler und Nebenprodukte korrosiver Reaktionen 

- Monitoring der Chemikalieninjektion in den Fluid-Strömungsweg 

- Monitoring der chemischen Inhibition von Ringraumfluiden 

- KKS Messungen. 

- Bei nah an den Geschwindigkeitsgrenzen betriebenen Bohrungen: Erosions-Monitoring mit besonde-
rem Augenmerk auf Abschnitte im Strömungsweg, in denen Geschwindigkeit und Turbulenz ansteigen 
können. 

3.4.2. Bohrungswartung im Betrieb 

Die Bohrungsbarriere-Elemente werden während der Bohrungsbetriebsphase regelmäßig gewartet, um ihre 

Wirksamkeit aufrecht zu erhalten. Wartungsmaßnahmen sind alle Aktivitäten mit denen die Verfügbarkeit, 

die Zuverlässigkeit und der Zustand von Bohrungsbarrieren, Barriere-Elementen und Steuersystem inspi-

ziert, geprüft, betätigt, instandgehalten und/oder repariert werden. Inspektion, Prüfung, Instandhaltungs-

maßnahmen und Wirksamkeitsnachweis erfolgen auf der Basis von Kriterien für die Akzeptanz der Boh-

rungsbarriere-Elemente als wirksame Barriere-Elemente, siehe auch Anhang B.  
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Die Wartungsmaßnahmen werden entsprechend den Betriebsbedingungen, dem Bohrungstyp und der Um-

gebung der Bohrung (z. B. Naturschutzgebiet oder Wasserschutzgebiet) oder in einer durch Gesetzgebung 

(z. B. die BVOT) festgelegten Häufigkeit vorbeugend oder ereignisorientiert durchgeführt. Ereignisse sind 

beobachtete Auffälligkeiten in den Betriebsbedingungen. Werden im Rahmen der routinemäßig oder durch 

ein Ereignis ausgelösten Inspektionen und Prüfungen integritätsrelevante Veränderungen von Barriere-Ele-

menten festgestellt, kann dies zu korrektiven Wartungsarbeiten in Form von Instandsetzungsmaßnahmen 

und Reparaturen führen.  

PRAKTIKEN: WARTUNG 

- Festlegung eines Wartungsprogramms für die Bohrungsbarriere-Elemente, die gewartet werden müs-
sen, inklusive der Festlegung des Ausführenden (externer Fachkundiger/Service Unternehmen, verant-
wortliche bzw. fachkundige Person) und der Häufigkeit mit der Wartungsmaßnahmen durchgeführt 
werden, mindestens gemäß anzuwendender BVOT 

- Regelmäßige Überprüfungen des Bohrlochkellers  

- Regelmäßige Überprüfungen und Prüfungen von Bohrlochkopf und Eruptionskreuz, einschließlich aller 
Absperreinrichtungen, Aufsätze, Flanschverbindungen und Klemmvorrichtungen, Schmiernippel, 
Prüfanschlüsse, Steuerleitungsausgänge durch den Verantwortlichen ggf. unter Einschaltung einer Ser-
vicefirma unter Berücksichtigung der Empfehlungen in API Spec 6A in Abständen mindestens gemäß 
anzuwendender BVOT  

- Regelmäßige Prüfung und Kalibrierung der Monitoringsysteme (einschließlich Messgeräten, Messwer-
taufnehmern, Sendern und Empfängern, usw.)  

- Prüfung von Ringraumdrücken und Fluidständen sowie Trendanalyse der Ringraumdrücke  

- Sofern vorhanden, Funktionsprüfung von Sicherheitseinrichtungen im Förderstrang (Übertage gesteu-
erte Absperreinrichtungen, „Velocity Valves“ ) unter Berücksichtigung der Empfehlungen in API 14B 
[16] in Abständen mindestens gemäß anzuwendender BVOT 

- Prüfung der ESD-Systeme (z. B. Sender, ESD-Paneele, Schmelzsicherungen)  

- Sofern vorhanden, Prüfung der Chemikalieninjektionssysteme  

- Verfolgung des Verhältnisses aus korrektiven und vorbeugenden Wartungsaktivitäten und ggf. Anpas-
sung von Monitoring- und Wartungsprogramm  

- Ggf. Bestimmung der Fließgeschwindigkeiten in den fluidbenetzten Rohrtouren, um sicherzustellen, 
dass Maximalgeschwindigkeiten nicht überschritten werden 

- Ggf. Bewertung der Wanddicke der fluidbenetzten Rohrtouren, um sicherzustellen, dass Korrosions-, 
Erosions- und Abnutzungstoleranzen nicht überschritten werden. 

3.4.3. Änderung bestehender Spezifikationen im Betrieb 

Aus unterschiedlichen Gründen können Umstände eintreten, in denen ein Barriere-Element nicht entspre-

chend der ursprünglichen Auslegungsspezifikation aufrechterhalten werden kann, bzw. die zu einer Umnut-

zung der Bohrung führen.  

PRAKTIKEN: ÄNDERUNG DER SPEZIFIKATIONEN 

- Durchführen von Risikoanalysen, um für Fälle, in denen ein Barriere-Element nicht entsprechend der 
ursprünglichen Leistungsnormen aufrechterhalten werden kann, Möglichkeiten zu identifizieren, um 
durch zusätzliche Maßnahmen das Risiko auf ein zulässiges Maß zu mindern, siehe 2.7 

- Bei Änderung der Bohrungsnutzung: Neubewertung der Barriere(n) und der Bohrungs-Betriebsgrenzen 
im Rahmen eines Änderungsmanagement-Prozesses, siehe 2.6. 
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3.4.4. Dichtheitskriterien und Dichtheitsnachweise im Betrieb 

Ein Großteil der Leistungskriterien für die Barriere-Elemente sind Akzeptanzkriterien für die Fähigkeit zum 

Einschluss von Bohrungsfluiden.  

Nach der DIN wird ein Barriere-Element als technisch dicht bezeichnet, wenn es frei ist von Lecks entspre-

chend einer vorgegebenen Anforderung, siehe z. B. auch [15] [29] [30] [31] [32]. Die Anforderungen in 

Form von zulässigen Leckageraten gewährleisten die Einhaltung der Schutzziele.  

Sie berücksichtigen:  

- Gesetzliche Regeln  

- Stoffeigenschaften  

- Betriebsbedingungen  

- Bohrungstyp, -designmerkmale und Status 

- Industrienormen wie API 14b [16], EN ISO 14310 [17], ISO/DIS 16530-1 [1] etc. und  

- Prüfmedium 

PRAKTIKEN: DICHTHEITSKRITERIEN UND -NACHWEISE 

- Dichtheitsnachweise durch Zufluss- oder Drucktest  

- Testdurchführung nach Möglichkeit in Fließrichtung (Zuflusstest). Sofern nicht praktikabel, Durchfüh-
rung eines Drucktests  

- Festlegung zulässiger Leckageraten oder Druckänderungen sowie der Prüfhäufigkeit für einzelne Boh-
rungsbarriere-Elemente innerhalb der Akzeptanzkriterien, unter Berücksichtigung von Risiko (ggf. auch 
für die gesamte Anlage), gesetzlichen Vorgaben und technischen Empfehlungen  

- Zulässige Leckageraten sollten die folgenden Akzeptanzkriterien erfüllen, sofern zutreffend: 

- Leckage einer Absperrarmatur: Leckage bleibt eingeschlossen innerhalb einer Bohrungsbarriere oder 
eines Strömungswegs, siehe ISO 10417 

- Leckage einer Bohrungsbarriere von Fließkanal zu Fließkanal: unzulässig, wenn der aufnehmende Fließ-
kanal die potenziell neu einwirkende Last und Fluidzusammensetzung nicht aufnehmen kann 

- Keine Leckagerate von Fließkanal zu Fließkanal über die in ISO 10417 festgelegte zulässige Leckagerate 
von 24 l/h (6,34 Gallonen US/h) für Flüssigkeit oder 25,4 m3/h (900 scf/h) für Gas hinaus 

- Keine ungeplante oder unkontrollierte Leckage mit Fluidaustritt in die Übertage- oder Untertageumge-
bung. 

ANMERKUNG: Für die Anwendung dieser Vorgabe ist API RP 14B äquivalent zu ISO 10417. 

- Durchführung von Prüfungen entsprechend vorgenommener Festlegungen 

- Bei Leckageraten außerhalb der festgelegten Akzeptanzkriterien, Vorgehen wie bei Ausfall eines Boh-
rungsbarriere-Elementes, siehe 3.4.8.  

3.4.5. Höchstzulässiger Ringraumkopfdruck (MAASP) und Betriebsgrenzen im Betrieb 

Der höchstzulässige Ringraumkopfdruck (maximum allowable annulus surface pressure, MAASP) ist der 

höchste Druck am Bohrlochkopf, der für einen Ringraum zulässig ist, ohne die Integrität eines Barriere-Ele-

mentes dieses Ringraums zu gefährden.  

PRAKTIKEN: HÖCHSTZULÄSSIGER RINGRAUMDRUCK (MAASP) 

- Bestimmung des MAASP für jeden Ringraum der Bohrung unter Berücksichtigung relevanter Faktoren, 
z. B.  

- Höchster Druck, mit dem der betroffene Ringraum geprüft wurde 
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- Mechanische Leistungsspezifikationen für jede Komponente des betroffenen Ringraums im Einbau- 
oder Herstellungszustand 

- Einzelheiten über alle Fluide (Dichte, Volumen, Stabilität) im Ringraum und in angrenzenden Ringräu-
men oder im Steigrohr 

- Einzelheiten zur Futterrohr-Zementation inkl. Druckfestigkeit des Zementes 

- Einzelheiten zur Festigkeit freiliegender Formationen, Durchlässigkeit und Formationsfluide 

- Einzelheiten zu durchteuften Grundwasserleitern, z. B. Porendruckprofil 

- Anpassungen für Abnutzung, Erosion und Korrosion, die bei der Bestimmung des MAASP berücksich-
tigt werden sollen 

- Bei Einbau von Druckentlastungseinrichtungen (z. B. Berstscheiben) in ein Futterrohr: sicherstellen, 
dass die Berechnungen des MAASP alle Lastfälle bei offenen und geschlossenen Entlastungseinrichtun-
gen einschließen 

- Neuberechnung des MAASP für jeden Ringraum der Bohrung, s. a. 2.5, bei  

- Änderungen der Leistungsnormen der Bohrungsbarriere-Elemente 

- Änderungen der Betriebsart der Bohrung 

- Änderungen der Dichte von Ringraumfluiden 

- Auftreten von Wanddickenverringerung an Steigrohr/Futterrohr 

- Änderungen der Lagerstättendrücke auf Werte außerhalb der ursprünglichen Lastfallberechnung 

- Dokumentation der MAASP-Werte in den entsprechenden Bohrungsaufzeichnungen. 

Beispiele für MAASP-Berechnungen sind dem Anhang des ISO Standards [1] zu entnehmen. 

Für einen sicheren Betrieb werden auf Basis der berechneten, maximal zulässigen Drücke der Ringräume 

sichere Betriebsbereiche für den Druck eines jeden Ringraumes bestimmt.  

PRAKTIKEN: RINGRAUM-BETRIEBSGRENZEN 

- Festlegung zulässiger Betriebsbereiche für jeden Ringraum zwischen oberem und unterem Schwellen-
wert  

- Festlegung des oberen Schwellenwertes unterhalb des MAASP-Wertes, um ausreichend Zeit für das 
Einleiten von Korrekturmaßnahmen zu lassen bevor der MAASP erreicht wird. Er sollte jedoch höher 
sein als der Druck, der im Rahmen normaler Betriebsvorgänge erreicht wird  

- Festlegung eines unteren Schwellenwerts unter Berücksichtigung von Erfordernissen wie  

- Möglichkeit der Beobachtung des Ringraumdruckes 

- Hydraulische Abstützung von Bohrungsbarriere-Elementen 

- Vermeidung von Futterrohrkollaps, z. B. für den nachfolgenden Ringraum oder für Hohlräume, wenn 
eine Entlastung nicht möglich ist 

- Berücksichtigung der Reaktionszeit 

- Fähigkeit zur Erkennung potenzieller kleiner Leckagen 

- Temperaturschwankungen 

- Vermeidung von Gasentlösung (Korrosionsbeschleunigung) 

- Verhinderung des Eindringens von Luft. 

Die durch oberen und unteren Schwellenwert definierten Betriebsbereiche gelten nur für zugängliche Ring-

räume, die ein Druckmanagement durch z. B. Ablassen oder Zuführen ermöglichen. 
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3.4.6. Ringraumdruck-Monitoring und Management im Betrieb 

Ein Druckaufbau mit anhaltendem Druck in einem Ringraum ist häufig Hinweis auf ein Integritätsproblem. 

Ein Ringraumdruck wird als anhaltender Ringraumdruck oder Sustained Casing Pressure (SCP) bezeichnet, 

wenn er nach Druckentlastung und erneutem Verschließen des Ringraumes wieder auf seinen alten Wert 

ansteigt. 

SCP ist zu unterscheiden von einem Ringraumdruck, der vom Bohrungsbetreiber aus den unterschiedlichs-

ten Gründen absichtlich aufgebracht werden kann, z. B. für ein Druck-Monitoring, und einem thermisch be-

dingten Ringraumdruck. Thermisch bedingte Ringraumdrücke sind zu beobachten insbesondere im Zusam-

menhang mit dem An- und Abfahren von Bohrungen und den damit verbundenen Temperaturänderungen 

des eingeschlossenen Ringraumvolumens. 

Als Ursache von anhaltendem Ringraumdruck kommt der Ausfall eines oder mehrerer Bohrungsbarriere-

Elemente in Frage, wenn dadurch eine Kommunikation zwischen einer Druckquelle und einem Ringraum 

geschaffen wird. Kommunikation mit einer Druckquelle kann durch verschiedene Ausfallarten verursacht 

werden, z. B.: 

- Zustandsverschlechterung von Futterrohr, Liner, Steigrohr aufgrund von Korrosion/ Erosion/Ermü-
dung/Spannungsüberlastung 

- Ausfall der Hänger-Dichtung 

- Verlust der Zementintegrität 

- Verlust der Formationsintegrität, z. B. aufgrund von Konvergenz  

- Integritätsverlust des Packers und/oder einer Dichtung 

- Leckage an Steuer- oder Chemikalieninjektionsleitungen 

- Fehlerhafte Armaturenstellungen 

ANMERKUNG: API RP 90 enthält Verfahren, welche die Bestimmung der Art des beobachteten Ringraumdrucks unterstützen kön-

nen. 

Das regelmäßige Monitoring der Drücke am Bohrlochkopf sowie ggf. der Spiegel im Ringraum dient der 

Früherkennung von Gefahren für Bohrungsbarrieren, ihren potenziellen Beeinträchtigungen und den Mög-

lichkeiten und Notwendigkeiten auf ggf. beobachtete Anomalitäten zu reagieren. Monitoring-Ergebnisse 

verbessern die Kenntnis des sich einstellenden Ringraumdruckverhaltens (z. B. anhaltender Ringraumdruck; 

Druckgleichgewicht innen/außen). Durch kontrollierte Druckentlastung lassen sich anhaltende Drücke eines 

betroffenen Ringraumes oft zumindest vorübergehend beherrschen. Gezieltes Wiederauffüllen der Ring-

raumflüssigkeit dient dem Schutz des Ringraumes und führt in der Regel zu einer Reduzierung des Gas-

Kopfdruckes im Ringraum. Beides dient dem Erhalt der Bohrungsintegrität.  

PRAKTIKEN: RINGRAUMDRUCK-MONITORING 

- Kalibrierung und Funktionsüberprüfung der Monitoring-Ausrüstung  

- Für zugängliche, geschlossene Ringräume:  Aufbringen und Halten eines geringen Überdruckes durch 
Aufpumpen mit Flüssigkeit, ggf. auch Aufbringen eines kleinen Gaspolsters (z. B. Tracer Gas), um Le-
ckagen an den zu überwachenden Bohrungsbarriere-Elementen (Produktionspacker, Steig- oder Fut-
terrohrstrang, Futterrohrzement usw.) erkennen zu können  

- Festlegung von Monitoring- und Überwachungshäufigkeit für Steigrohr- und Ringraumdrücke unter 
Berücksichtigung relevanter Faktoren, z. B. 

- Erwarteten Temperaturänderungen und -auswirkungen, insbesondere während des An- und Abfahr-
vorganges 

- Risiko des Überschreitens von MAASP oder Auslegungsgrenzlasten 
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- Risiko von anhaltendem Ringraumdruck 

- Zeit bis sich der erhöhte Ringraumdruck nach Entlastung wieder einstellt 

- Benötigtes Datenvolumen für Trendanalysen und Erkennung von Druckanomalien 

- Ringraum-Monitoring entsprechend vorgenommener Festlegungen mit Feststellungen von z.B. 

- Steigrohr- und Ringraumdrücke 

- Flüssigkeitsspiegel im Ringraum 

- Fluidarten im Ringraum und ihre Eigenschaften (einschließlich Fluiddichte) 

- Fluidarten und -volumen, die dem Ringraum zugeführt bzw. aus diesem abgelassen werden 

Ziel des Ringraumdruck-Managements ist es, den Ringraumdruck innerhalb seiner zulässigen Betriebsgren-

zen zu halten. Das Prinzip der Betriebsgrenzen ist in Abbildung 5 dargestellt.  

 

Abbildung 5: Darstellung von Schwellenwerten und MAASP 

PRAKTIKEN: RINGRAUMDRUCK-MANAGEMENT 

- Bei Erreichen des oberen Schwellenwertes eines Ringraumdruckes:  Druckentlastung auf einen Wert 
innerhalb des Betriebsbereiches. Bei Erreichen des unteren Schwellenwertes:  Auffüllen des Ringrau-
mes  

- bei der Durchführung von Druckentlastungen, Berücksichtigung des Risikos einer Verunreinigung des 
Ringraum-Inhaltes durch den stattgefundenen Fluidzufluss  

ANMERKUNG: Ein Beispiel für eine Methodik für die Durchführung derartiger Prüfungen ist API RP 90 zu entnehmen. 

- Dokumentation von Art und Gesamtvolumen des abgelassenen (sofern technisch möglich) oder zuge-
führten Fluide und Dokumentation aller Ringraum- und Steigrohrdrücke sowie der Zeit bis zum Ab-
schluss des Ablass- bzw. Zuführungs-Vorganges  

- Dokumentation der Häufigkeit der Entlastungen und des geschätzten Gesamtvolumen der dabei abge-
leiteten Fluide  

- Risikoanalyse und -minderung bei Über- oder Unterschreiten von oberem bzw. unterem Schwellen-
wert der Betriebsgrenzen. Maßnahmen sollten einem Änderungsprozess unterzogen werden, Ab-
schnitt 2.6, siehe auch 3.4.7. 

- Risikoanalyse hinsichtlich der Druckfestigkeit des an den Ringraum mit SCP nach außen angrenzenden 
Ringraums für den Fall, dass der Ringraum unter SCP den Druck nicht halten kann. Ggf. Anpassung des 
oberen Schwellenwertes, siehe auch 3.4.7. 

Ablassen/
Druckentlastung

Zuführen/
Druckbeaufschlagung     
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3.4.7. Ringraum Untersuchung und Änderung von MAASP/Schwellenwerten im Betrieb 

Wenn die Betriebsbedingungen darauf hinweisen, dass der Druck in einem Ringraum anhält sollten formale 

Untersuchungen aufgenommen werden, um Ursachen festzustellen und potentielle Auswirkungen zu iden-

tifizieren. Dabei geht es insbesondere darum, Kenntnisse zu erlangen über die Druckquelle und den Kom-

munikationsweg zwischen Druckquelle und Ringraum. Auch Inhalt und Betriebsgrenzen des betroffenen 

Ringraumes, einschließlich zulässiger Druckänderungsraten und vorhandener Druck-Sicherheits- und -Ent-

lastungssysteme, sind Gegenstand der Untersuchung. Eine Ringraum Prüfung mit Druckentlastung und 

Druckaufbau des betroffenen Ringraums ist dabei in der Regel der erste Schritt. 

PRAKTIKEN: RINGRAUM UNTERSUCHUNG 

- Festlegung eines Verfahrens für die Durchführung von Ringraum Untersuchungen mit Druckentlastung 
und Druckaufbau 

- Aufzeichnen von Kopfdrücken sowie Volumen und Dichten der Flüssigkeiten und Gase, die aus dem 
Ringraum abgelassen oder ihm zugeführt wurden, sofern dies technisch möglich ist 

- ggf. Manipulation eines benachbarten Ringraumdrucks zur Gewinnung zusätzlicher Informationen  

- Wenn möglich, Entnahme von Fluid aus dem betroffenen Ringraum und Analyse  

- Überprüfung von Aufzeichnungen und Vorgeschichte der Bohrung, um die potenzielle(n) Ursache(n) 
des Drucks zu bestimmen. 

Für die Überprüfung und Änderungen von MAASP und Betriebsgrenzen bei länger anhaltendem Ringraum-

druck sind die nachfolgenden Praktiken üblich: 

PRAKTIKEN: RINGRAUM ÜBERPRÜFUNG 

- Nutzung der vorgenannten Information zur Feststellung von  

- Quelle des anhaltenden Ringraumdrucks basierend auf der Analyse aktueller Fluid-Proben und ihrem 
Vergleich mit den Informationen im ursprünglichen Sampler Protokoll aus der Bohrphase  

- Fluidzusammensetzung und Porendruck des potenziellen Zuflusshorizontes  

- Potenzielle Migrationswege von der Quelle zum Ringraum (oder umgekehrt)  

- Leckagerate und/oder Anstiegsrate des Ringraumdrucks sowie potenzielle Volumen- und Dichteände-
rungen im Ringraum  

- Feststellen des Bohrungszustandes  

- Bewertung der Ergebnisse vor dem Hintergrund von 

- Häufigkeit von Ringraumdruckentlastungen 

- anormale Drucktrends (Hinweis auf Leckagen in einen/aus einem Ringraum) 

- Inhalt des Ringraumes und seines Flüssigkeitsstandes 

- Volumen das aus dem Ringraum abgelassen oder ihm zugeführt wurde 

- Art des verwendeten oder entnommenen Fluids (Öl/Gas/Spülung) 

- Drucküberschreitungen über den MAASP und/oder den oberen Schwellenwert hinaus. 

- Bei SCP, Neuberechnung des MAASP unter Berücksichtigung der Auswirkungen des anhand der Flu-
idsäule geschätzten mittleren Fluidgradienten. 

Beispiele zu Neuberechnungen des MAASP sind dem Anhang des ISO Standards [1] zu entnehmen. 

Die Neuberechnung des MAASP darf in Betracht gezogen werden, wenn Gas die ursprüngliche Ursache des 

Ringraumdrucks ist und der Bohrungsbetreiber die Quelle, Wege und Raten ermittelt sowie das Risiko eines 

(Untertage-)Einschlussverlustes anhand der Rohrschuhfestigkeit und des Porendrucks der ursprünglichen 

Quelle analysiert und bewertet hat. 
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3.4.8. Risikoanalyse und Management des Ausfalls von Bohrungsbarriere-Elementen im Betrieb 

Der Bohrungsbetreiber muss bei Abweichung integritätsrelevanter Design- oder Betriebsparameter vom 

Normalzustand die Gefährdung und ggfs. Risiken in Zusammenhang mit einer Einschränkung oder des Aus-

falls von Bohrungsbarrieren bewerten und beherrschen. Die Gefährdungs- und Risikobeurteilung kann an-

hand von Leistungsnormen vorgenommen werden, die durch den Bohrungsbetreiber, Gesetzgebung oder 

Industrienormen festgelegt sind. 

Um auf den Ausfall der Integrität eines Bohrungsbarriere-Elementes schnell und angemessen reagieren zu 

können sind folgende Praktiken üblich: 

PRAKTIKEN: INTEGRITÄTSAUSFALL EINES BOHRUNGSBARRIERE-ELEMENTES 

- Durchführung einer Risikoanalyse zum Ausfall der Integrität der in einer Bohrung vorhandenen Barri-
ere-Elemente unter Berücksichtigung der bestehenden Redundanzen 

- Festlegung von Reaktionszeiten und Reparaturprioritäten gemäß Analyseergebnis. 

3.4.9. Berichte und Dokumentation im Betrieb 

In der Betriebsphase besteht die zusätzliche Dokumentation und Berichterstattung insbesondere aus Auf-

zeichnungen zu Vorkommnissen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Integrität der Bohrung. 

PRAKTIKEN: MÖGLICHE INHALTE DER BERICHTE UND DOKUMENTATIONEN IN DER BETRIEBSPHASE 

- Dokumentation und Berichterstattung von integritätsrelevanten Vorkommnissen und Maßnahmen im 
Einklang mit den gesetzlichen und behördlichen Vorgaben  

- Vorhalten der Information gemäß den vom Bohrungsbetreiber festzulegenden Verfügbarkeitsdauern, 
im Minimum entsprechend den Vorgaben zum Förderbuch: 

- Bohrlochbild und Bohrungsbarriere-Schema 

- Leistungsnormen 

- Vollständiger Ausrüstungsplan und verwendete Teile mit zugehörigen Werkstoffangaben 

- Förder-/Injektionsinformationen 

- Maßgebliche Betriebsparameter für den Nachweis eines Betriebs innerhalb der Bohrungs-Betriebs-
grenzen  

- Ringraumdruck-Monitoring 

- Durchgeführte Prüfungen 

- Fluidanalysen 

- Vorbeugende Wartungsmaßnahmen 

- Korrektive Wartungsmaßnahmen (Reparatur und Austausch). 

Festlegung von Kennzahlen, z. B. für die Entwicklung abgelassener Ringraumvolumina, Korrosionsprodukte 

in geförderten Flüssigkeiten, Verhältnis aus korrektiven zu vorbeugenden Wartungsmaßnahmen, und regel-

mäßige Bestimmung. Vorhalten der Ergebnisse für verantwortliches und rechenschaftspflichtiges Personal. 

3.4.10. Zusätzliche Anforderungen an den Betrieb von Einpress- und Versenkbohrungen sowie 

von Injektionsbohrungen der Geothermie 

Den besonderen Bedingungen für Einpress- und Versenkbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben 

sind, wird wie folgt Rechnung getragen: 
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PRAKTIKEN: BETRIEB VON EINPRESS- UND VERSENKBOHRUNGEN 

- Ggf. Überwachung des Untertage Injektionsdruckes  

- Steuerung des Injektionsdruckes zur Einhaltung der Betriebsgrenzen  

- Ggf. Steuerung der Injektionsmenge zur Einhaltung anwendbaren Auflagen für den statischen Poren-
druck. 

3.4.11. Zusätzliche Anforderungen an den Betrieb von Porenspeicher-Bohrungen  

Den besonderen Bedingungen für Poren-Speicherbohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird 

wie folgt Rechnung getragen: 

PRAKTIKEN: BETRIEB VON PORENSPEICHER-BOHRUNGEN 

- Regelmäßige Dichtheits- und Funktionsprüfung der im oberen Landenippel eingebauten Absperrein-
richtung durch Entlastung der Leitung; Ausbau und Kontrolle der Absperreinrichtung bei Nichteinhal-
tung der max. Leckagerate. Testdurchführung nach API 14B, [16]  

- Rechnerische Prüfung der Belastbarkeit der Bohrungsbarriere-Elemente auf Basis festgestellter Ab-
tragsraten für flächenhafte Korrosion. Bei Erreichen von Sicherheitsbeiwerten nahe dem Grenzwert, 
Durchführung von geeigneten Inspektionsmessungen (z. B. Kaliber-, elektromagnetische oder akusti-
sche Messungen sowie ggf. Kamera-Befahrungen) zum Nachweis ausreichender Wandstärken und 
Druckprüfungen  

- Bei Rekomplettierungs-Erfordernis (Ausbau Förderrohrtour) ggf. Inspektionsmessung/ Überprüfung 
der letzten zementierten Rohrtour und deren Zementation. 

3.4.12. Zusätzliche Anforderungen an den Betrieb von Flüssigkeitskavernen-Bohrungen 

Den besonderen Bedingungen für Flüssigkeitskavernen-Bohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben 

sind, wird wie folgt Rechnung getragen: 

PRAKTIKEN: BETRIEB VON FLÜSSIGKEITSKAVERNEN-BOHRUNGEN 

- Zur Feststellung der Einwirkung von Kavernen, Anlegen/regelmäßiges Vermessen von Festnetzpunkten 
an der Tagesoberfläche 

- Bei erkennbaren Einwirkungen auf die Tagesoberfläche,  Ergebnis-Darstellung als Höhenfestpunktriss. 

3.4.13. Zusätzliche Anforderungen an den Betrieb von Gaskavernen-Bohrungen 

Den besonderen Bedingungen für Gaskavernen-Bohrungen, wie sie in Tabelle 1 wiedergegeben sind, wird 

durch die folgenden Praktiken Rechnung getragen, die über die in 3.4.12 für Flüssigkeitskavernen-Bohrun-

gen dokumentierten Praktiken hinausgehen. 

PRAKTIKEN: BETRIEB VON GASKAVERNEN-BOHRUNGEN 

- Regelmäßige Dichtheits- und Funktionsprüfung ziehbarer3 UTSVe, Testdurchführung nach API 14 B. 
Ausbau und Kontrolle der UTSVe bei Nichteinhaltung der max. Leckagerate  

- Rechnerische Prüfung der Belastbarkeit der Bohrungsbarriere-Elemente auf Basis festgestellter Ab-
tragsraten für flächenhafte Korrosion. Bei Erreichen von Sicherheitsbeiwerten nahe dem Grenzwert, 
Durchführung von geeigneten Inspektionsmessungen (z. B. Kaliber-, elektromagnetische oder akusti-
sche Messungen sowie ggf. Kamera-Befahrungen) zum Nachweis ausreichender Wandstärken und 
Druckprüfungen  

- Bewertung möglicher Auswirkungen von Änderungen der Kaverne (Konvergenz, Firsthochbruch etc.) 
auf die Verrohrung und die Komplettierung 
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- Bei Rekomplettierungs-Erfordernis (Ausbau Steigrohrtour) ggf. Inspektionsmessung/ Überprüfung der 
letzten zementierten Rohrtour auf Korrosion und deren Zementation. 

3.4.14. Zusätzliche Anforderungen an den Betrieb von Tiefen Geothermiebohrungen 

Besonderheiten in der Betriebsphase: Förderhilfsmittel 

- Planung von Einrichtungen, die das Antriebsmittel selbsttätig abschalten, wenn der zulässige Betriebs-
druck in der von der Bohrung abgehenden bzw. zuführenden Leitung über- bzw. unterschritten wird 
bei Förderung mit Tiefpumpen oder mit anderen angetriebenen Förderhilfsmitteln. 

- Angemessenes An- und Abfahren wegen hoher Temperaturgradienten und zur Vermeidung von indu-
zierter Seismizität  

Für Ringräume zwischen Verrohrungen außerhalb von Barrieren: Vermeiden eines geschlossenen Ring-
raums an der Oberfläche. Wenn geschlossen mit Ringraummanagement inklusive Druckmonitoring). 

Frostschutz gewährleisten. 

3.5. Verfüllung 

Ziel: Dauerhafter Verschluss der Bohrung, der einen flüssigkeits- und gasdichten Abschluss über die Länge 

des Bohrlochs erreicht und nachteilige Veränderungen des nutzbaren Grundwassers vermeidet. Ausführung 

der Verfüllung, die Einbrüche an der Erdoberfläche vermeidet und eine spätere Nutzung des Untergrundes 

zur Gewinnung von Bodenschätzen und Wasser oder zur Tiefspeicherung nicht beeinträchtigt. 

Die Bohrungsverfüllung ist die letzte an einer Bohrung durchzuführende Tätigkeit. Sie umfasst – nach Ab-

bau des Bohrlochkopfes und Ausbau der Komplettierung – den Einbau dauerhafter Barrieren in die Boh-

rung, mit denen nach aller Erfahrung ein flüssigkeits- und gasdichter Abschluss erreicht wird. In der Regel 

werden dabei freie Rohrtouren über ihrem Festpunkt geschnitten und gezogen. Der Bohrungsverfüllung 

gehen im Falle von Aquiferspeicher-Bohrungen und Kavernen-Bohrungen umfangreiche Vorarbeiten vo-

raus, um einen ausgangsnahen Zustand des Reservoirs vor Aufnahme des Speicherbetriebes wiederherzu-

stellen bzw. um die Kavernen zu verfüllen. Sie sind nicht Gegenstand dieses Leitfadens. 

Die Bohrungsverfüllung unterliegt sehr spezifischen behördlichen Vorgaben [26] [33]. Sie sehen vor, dass im 

Rahmen einer Verfüllung die offenen geologischen Formationen grundsätzlich durch eine Zementation ver-

schlossen werden. Oberhalb dieses Zementstopfens (besondere Verfüllstrecke) werden in der Rohrfahrt in 

bestimmten Abständen weitere Zementstopfen gesetzt, gegebenenfalls in Kombination mit mechanischen 

Stopfen. Auch der Zwischenraum zwischen den Zementstopfen in der Rohrtour ist gemäß Vorgaben auszu-

füllen. Meist wird hierzu eine beschwerte Bohrspülung eingebracht. Auch vollständige Füllungen der Rohr-

tour mit Zement sind üblich. Zur Minimierung von Risiken werden die Stopfen in potentiellen Problemzo-

nen platziert, zum Beispiel im Bereich von Liner Tops, geschnittenen Rohren etc.  

Im oberflächennahen Bereich ist die Bohrung bis zu einer Tiefe zu zementieren, bei der die für eine Nutzung 

vorgesehenen Süßwasserhorizonte überdeckt werden, mindestens jedoch 100 m [33]. Um das Bohrloch zu 

sichern und eine spätere Nutzung der Tagesoberfläche nicht zu behindern, sind die Rohrtouren bis mindes-

tens 2 m unter Ackersohle zu entfernen. Oberhalb der stehengebliebenen Verrohrung ist das Bohrloch 

durch eine Betonplatte zu sichern. 

3.5.1. Verfüllungsplanung 

PRAKTIKEN: VERFÜLLUNGSPLANUNG  

- Identifizierung nutzbarer Grundwasserleiter  
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- Berücksichtigung der bekannten Zufluss- und Querflusshorizonte  

- Identifizierung möglicher Leckagepfade  

- Beurteilung der Wirksamkeit vorhandener Rohrtour-Zementationen, sofern diese nach der Verfül-
lungsrichtlinie berücksichtigt werden müssen  

- Bewertung der Optionen für den Einbau dauerhafter Barrieren in die identifizierten Leckagepfade und 
Bewertung ihrer Realisierungsmöglichkeiten  

- Auswahl der Verfüllungsmaterialien entsprechend ihrer Fähigkeit, die Bohrung unter den im Bohrloch 
herrschenden, auch künftigen Bedingungen (Drücke, Formationskompaktion, seismische und tektoni-
sche Kräfte, Temperatur, chemische und biologische Bedingungen) dauerhaft dicht zu verschließen  

- ggf. Durchführung von Untersuchungen an repräsentativen Proben der Verfüllungsmaterialien unter 
repräsentativen Bedingungen zur Feststellung u.a. der Versteifungszeit und der Entwicklung der Druck-
festigkeit im Falle von Bohrlochzementen  

- Erstellen eines Verfüllungsprogramms, das die Anforderungen an die Bohrungsverfüllung sowie die für 
die Gefährdungen und Risiken erforderlichen Minderungs- und Kontrollmaßnahmen behandelt. Dabei 
sind alle spezifischen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen. Auslegung und Einbauplanung 
der Verfüllungsbarrieren, dass sie nach Einbau entsprechend den Akzeptanzkriterien verifiziert werden 
können  

- Dokumentation des Verfüllungsprogramms (siehe auch [33]) mit: 

- Zu verfüllende Horizonte 

- Verfüllungsstrecken und Verfüllungsstoffen 

- ggf. Ablenkteufen sowie Bereiche, in denen bohrtechnische Schwierigkeiten aufgetreten und diese für 
die Sicherstellung des Verfüllungszieles von Bedeutung sind  

- Bohrlochbild 

- Verfahren für die Barriere-Verifizierung vor und während der Bohrungsverfüllung. 

3.5.2. Verfüllungsdurchführung 

PRAKTIKEN: DURCHFÜHRUNG DER BOHRUNGSVERFÜLLUNG 

- Durchführung der Verfüllung gemäß zugelassenem Programm. Dabei Absperrung von  

- Kohlenwasserstoffführende Schichten 

- Überdruck-Wasser- oder Laugezonen 

- Schichten, in die Fluide injiziert wurden (z. B. Wasser, CO2, Bohrklein-Rückinjektion) 

- Oberflächennahe Grundwasserleiter 

- ggf. Durchführung von Messungen zur Beurteilung der Wirksamkeit vorhandener Rohrtour-Zementati-
onen entsprechend den Anforderungen des Verfüllungsprogramms   

- ggf. Squeeze-Zementierung auf Hinterrohr-Zementationsabschnitte mit festgestellter oder vermuteter 
fehlender bzw. schlechter Zementierung  

- Nach Einbau der Verfüllungsbarrieren, Verifizierung entsprechend den Akzeptanzkriterien zum Nach-
weis, dass sich die Barrieren in ihrer Einbaulage befinden  und eine Integrität aufweisen, die ihren Aus-
legungszielen entspricht, siehe auch Anhang B. 

Zu Beispielen siehe LBEG [33], Norsok D-010 [4] oder Oil & Gas UK [5]. 

3.5.3. Dokumentation 

- Aktualisierung des Verfüllungsprogramms zur Dokumentation der verfüllten Bohrung mit Barriere-Ele-
menten im Einbauzustand entsprechend den Anforderung in der Verfüllungsrichtlinie [33]. Die Doku-
mentation muss beinhalten  

- Verfüllungsbild  



  

Stand: 09/2020   Seite 63 von 106 

- Verfüllungsstrecken und Verfüllungsstoffe 

- ggf. Bereiche in denen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden  

- Nachweise zur Barriere-Verifizierung und Ergebnis 

- Wahrnehmung weiterer Dokumentationspflichten entsprechend den Anforderung in der Verfüllungs-
Richtlinie  

- für Erdöl- und Erdgasbohrungen: Dokumentation der Gesamtfördermengen (bei Erdölförderbohrungen 
Nassöl und Reinöl), die letzte Verwässerung sowie die Drücke bei Aufnahme und Ende der Produktion  

- für Einpress- und Versenkbohrungen: zusätzlich zu den Angaben unter Erdgas-/Erdölbohrungen Doku-
mentation der Mengen der eingeleiteten Stoffe 

- für Porenspeicher-Bohrungen: zusätzlich zu den Angaben unter Erdgas-/ Erdölbohrungen Dokumenta-
tion von Anfangs- und Enddruck des Speicherbetriebes sowie Angaben zur Wiederherstellung eines 
ausgangsnahen Zustandes des Reservoirs vor Aufnahme des Speicherbetriebes 

- für Kavernen-Bohrungen: Angaben zur Verfüllung der Kaverne mit Flutungsmenge, Ergebnisse der 
Hohlraumvermessung, Ergebnisse von Integritätsuntersuchungen vor dem Verschluss, Daten aus dem 
Überwachungsbetrieb nach Flutung (Druckaufbau etc.) 

-  Regelung der Aufbewahrung der Dokumentation zur Verfüllung. 
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: Gesetzliche und behördliche Vorgaben4 und technische Empfehlungen 

 Auslegungs-
grundlagen 

Auslegung Herstellung Betrieb Verfüllung 

Bundesgesetze      

- LagerstG (1934): Lagerstättengesetz [34]  X    

- BauGB (1960): Baugesetzbuch [35] X X    

- BImSchG (1974): Bundesimmissionsschutzge-
setz [36] 

 X X X  

- BBergG (1980): Bundesberggesetz [37] X X    

- BBodSchG (1998): Bundes-Bodenschutzge-
setz [38] 

X X X X  

- USchadG (2007): Umweltschadensgesetz [39] X X X X X 

- ROG (2008): Raumordnungsgesetz [40] X X    

- WHG (2009): Wasserhaushaltsgesetz [41]  X X X X  

- BNatSchG (2009: Bundesnaturschutzgesetz 
[42] 

X X X X  

- KrWG (2012): Kreislaufwirtschaftsgesetz [43] X X  X  

Bundesrechtsverordnungen      

- EinwirkungsBergV (1982): Bergverordnung 
über Einwirkungsbereiche (Ein-wirkungsbe-
reichs-Bergverordnung [44]   

X X X X X 

- UVP-V Bergbau (1990): Verordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher 
Vorhaben [45]  

X X    

- ROV (1990): Raumordnungsverordnung [46]  X    

- ABBergV (1995): Bergverordnung für alle 
bergbaulichen Bereiche [47] 

 X    

- BBodSchV (1999): Bundesbodenschutzver-
ordnung und Altlastenverordnung [48] 

X X X X  

- Grundwasserverordnung - GrwV (2010): Ver-
ordnung zum Schutz des Grundwassers [49] 

X X X X X 

 

 

 

 

 
4 Die Jahresangaben beziehen sich auf das Jahr der Ausfertigung.  

   Angaben zur letzten Änderung sind im Literaturverzeichnis wiedergegeben. 
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 Auslegungs-
grundlagen 

Auslegung Herstellung Betrieb Verfüllung 

Ländergesetze      

- NWG (2010): Nds. Wassergesetz [50] X X X X X 

- NAGBNatSchG (2010): Nds. Ausführungsge-
setz zum Bundesnaturschutzgesetz [51] 

X X X X  

Länderverordnung/Erlasse      

- BVOT (2006): Bergverordnung für Tiefboh-
rungen, Untergrundspeicher und für die Ge-
winnung von Bodenschätzen durch Bohrun-
gen; z. B. [26]  

X X X X X 

Behördliche Vorgaben      

- LBEG (1998): Richtlinien über das Verfüllen 
auflässiger Bohrungen [33]     X 

- LBEG (2012): Rundverfügung: Mindestanfor-
derungen an Betriebspläne, Prüfkriterien und 
Genehmigungsablauf für hydraulische Bohr-
lochbehandlungen [52] 

X X  X  

Wichtige technische Empfehlungen      

- API (2005): API Specification 6A/ISO 10423, 
Specification for Wellhead and Christmas 
Tree Equipment [53] 

 X X   

- API (2005): API standard 14B, Design, Installa-
tion, Repair and Operation of 8Subsurface 
Safety Valve System [16] 

 X X X  

- API (2006): API SPEC 5CT/ISO 11960, Specifi-
cation for Casing and Tubing [25] 

 X X   

- API (2010): API SPEC 5B, Specification for 
Threading, Gauging, and Thread Inspection of 
Casing, Tubing, and Line Pipe Threads [54] 

 X X   

- API (2010): API 13A Specification for Drilling 
Fluids Materials [55] 

 X X   

- API (2010): API 65-2 Isolating Potential Flow 
Zones During Well Construction [56] 

  X   

- API (2009): Guidance Document HF1: Hy-
draulic Fracturing Operations - Well Con-
struction and Integrity Guidelines 

X X X   

- CEN/TC 12 (2015): Erdöl- und Erdgasindustrie 
- Bohrungsintegrität – Teil 1: Leitlinien zur Le-
benszykluslenkung (ISO/DIS 16530-:2015) 

X X X X X 

- DIN EN ISO 10432:2005-07 (2000): Untertage 
Sicherheitsventil-Ausrüstungen 
 

 X X X  
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 Auslegungs-
grundlagen 

Auslegung Herstellung Betrieb Verfüllung 

- DVGW (1998): Technische Mitteilung Merk-
blatt W116 „Verwendung von Spülungszusät-
zen in Bohrspülungen bei Bohrarbeiten im 
Grundwasser“ 

 X X   

- ISO (Draft 3/2015): Petroleum and natural 
gas industries - Well integrity [1]  X X X X X 

- NORSOK (2013): NORSOK Standard D-010, 
Well integrity in drilling and well operations 
[4] 

X X X X X 

- Oil  & Gas UK (2014): Well Life Cycle Integrity 
Guidelines [5] 

X X X X X 

- BVEG (2014): Praxis der hydraulischen Bohr-
lochbehandlung für konventionelle Speicher-
gesteine [13] 

X X X X  

- BVEG (2015): Bohrlochkontrolle - Bohren, 
Workoer, Well Intervention [11] 

X X X X X 
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: Akzeptanztabellen 

1. Barriere-Element   Barriere-Formation  
 

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Durchbohrte undurchlässige geologische Formation, die an den äußeren 
Futterrohrtour-Ringraum mit dem darin enthaltenen abdichtenden Mate-
rial (Zement) angrenzt oder an Stopfen, die im Bohrloch platziert werden. 

 

2. Funktion Gewährleistung einer dauerhaften und undurchlässigen Abdichtung, die 
die Migration von Fluiden zur Oberfläche oder in angrenzende geologi-
sche Schichten verhindert. 

 

3. Planung und 
Herstellung  

Für die Formation in der erforderlichen Teufe gilt (M): 

1. Die Formation muss undurchlässig sein 

2. Der Bohrpfad in dieser Formation  muss abseits von Risssystemen 
und/oder Störungen verlaufen, die zu Abflüssen oder Querflüssen 
führen können 

3. Die ECD (Equivalent Circulation Density) muss kleiner als der Frack-
gradient sein 

4. Barriere-Formationen dürfen durch Änderungen des Lagerstätten-
drucks in ihren Eigenschaften nicht beeinträchtigt werden (Deplet-
tierung, Kompaktion, Fracking, Re-Aktivierung von Störungen) 

5. Die Formation schließt direkt an das Material im Futterrohrtour-/Li-
ner-Ringraum (z. B. Futterrohrzement) bzw. den Stopfen im Bohr-
loch an. 

 

4. Erst-Nachweis Die Formationsintegrität muss durch eine der folgenden Methoden nach-
gewiesen werden (M): 

1. FIT 

2. LOT, sollte gefolgt werden von einer Einschließphase 

3. XLOT, wenn die minimale Horizontalspannung noch nicht bekannt 
ist 

4. dokumentiertes geologisches Modell. 

 

5. Überwachung, 
Überprüfung 

Keine  
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2. Barriere-Element Futterrohrtour 

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Futterrohrtour/Liner   

2. Funktion 1. Bohrung nach außen hin abschließen 

2. Fluss von Produktions- und Injektionsfluiden auf das Innere der ver-
rohrten Bohrung beschränken 

3. Eindringen von Fluiden aus Gebirgsschichten bzw. Abfluss in Ge-
birgsschichten verhindern. 

 

3. Planung und 
Herstellung 

1. Auslegung der Rohrtouren inklusive ihrer Verbindungen, um allen 
Belastungen während des Lebens der Bohrung standzuhalten (Re-
gelbetrieb und mögliche Ereignisse) (M)  

2. Anwendung von Sicherheitsfaktoren die u.a. Korrosion und Ver-
schleiß berücksichtigen, Einbeziehung der Untertage-Temperatur 
für die Minderung der Streckgrenze (M) 

3. Berücksichtigung von Biegebelastungen während des Einbaus für 
abgelenkte und horizontale Bohrungen (M) 

4. Anwendung von akzeptierten und in technischen Regelwerken do-
kumentierten Berechnungsmethoden (M) 

5. Gasbohrungen: Auslegung drucktragender Futterrohre im Kontakt 
mit Gas gasdicht. Ausnahme: Ankerrohrtour, die Shallow Gas unter 
erwartetem normalen Drucken ausgesetzt sein kann (M) 

6. Lagerung und Handhabung von für den Einbau bestimmten Rohren, 
die Schäden am Rohrkörper und an den Gewinden vor Einbau ver-
meidet (S) 

7. Konditionierung des Bohrloches vor Einbau (S)  

8. Bei Schraub-Verbindung: Herstellung der Verbindungen nach Her-
stellervorgaben. Drehmomentaufzeichnung mit Verschraub-Dia-
gramm zur Auswertung bei gasdichten Verbindern (M) 

9. Bei Verschweißung: Zerstörungsfreie Schweißnahtprüfung (M) 

10. Rohrtour-Zentrierung im zu zementierenden Bohrlochbereich mit 
Hilfe von Zentralisatoren, deren Anzahl und Position rechnerisch be-
stimmt wird. (S) 

BVEG TR – 
Futterrohr-
berechnung 

ISO 11960 

ISO 13679 

ISO 10405  

4. Erst-Nachweis Nachweis, dass die Bohrung den höchsten anzunehmenden Druckbelas-
tungen in ihrem Lebenszyklus standhält. 

1. Der Wirksamkeitsnachweis setzt sich zusammen aus der Qualitäts-
kontrolle beim Hersteller, einer Montage gemäß definierter Monta-
geanleitung und einem hydraulischen Dichtigkeitstest im Bohrloch. 
Vorgaben für die anzulegenden Differenzdrücke in Bezug auf den 
Dichtigkeitstest sind in einem Arbeitsprogramm zu definieren (M) 

2. Bei Dichtheitstest im Rahmen des Zementationsvorganges: Aufgabe 
eines Druckes nach Stopfenanschlag deutlich höher als der letzte 
(auswertbare) Zirkulationsdruck vor Anschlag (min. 10 bar bis zu 100 
bar bzw. 70% des Rohrinnendruckfestigkeit, s.a. 3.3.3), der sich über 
10 Minuten hinweg nicht ändert (M) 

3. Bei Dichtheitstest nach Zementation mit Bohrspülung: Durchfüh-
rung nach ausreichender Abbindung und vor Aufbohren des Zemen-
tes mit einem für die jeweilige Verrohrung relevanten Druck. Die 
Testdauer sollte mindestens min. 30 Minuten betragen. In dieser 
Zeit muss in der Druckentwicklung eine klare Tendenz zu einem 
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stabilen Druckendwert erkennbar sein, der mehr als 90 % des Aus-
gangswertes beträgt, s.a. 3.3.3 (M) 

4. Kavernen, vor Beginn des Solprozesses: Nachweis der hydraulischen 
bzw. der (technischen) Gasdichtheit der letzten zementierten Rohr-
tour und der Rohrschuhzementation unter Ansatz der Anforderun-
gen des im Solprozess eingesetzten Blankets (flüssig oder gasförmig) 
(M) 

5. Flüssigkeits-Kavernen, vor Erstbefüllung: erneuter Nachweis der 
hydraulischen bzw. (technischen) Gasdichtheit der Rohrtour und des 
Rohrschuhes der letzten zementierten Rohrtour (M) 

6. Gas-Kavernen, vor Erstbefüllung: Nachweis der (technischen) Gas-
dichtheit der letzten zementierten Rohrtour und der Rohrschuhze-
mentation mit Stickstoff und maximalem Betriebsdruck. (M) 

5. Überwa-
chung, Über-
prüfung 

1. Bei geschlossenem Ringraum, Druck-Überwachung von RR I (M), 
Druck-Überwachung der Folge-Ringräume in regelmäßigen Abstän-
den, jeweils mit Vorgabe von Schwellwerten (M) 

2. Ereignisabhängig (M) und ggf. bei Aufwältigungserfordernis/ Um-
nutzung, Überprüfung der fluidbenetzten Produktionsrohrtour auf 
Korrosion und Abnutzung durch z. B. Inspektion und/oder Drucktest. 
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3. Barriere-Element Futterrohrtour-Zementation 

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Zementmantel im Ringraum zwischen konzentrischen Futterrohrtouren 
oder Futterrohrtour/Liner und der Formation. 

 

2. Funktion Schaffung einer dauerhaften und undurchlässigen Abdichtung entlang ei-
ner Bohrung, die 

1. Migration von Fluiden in den jeweiligen Ringräumen verhindert  

2. Druckbarriere ist für Einwirkungen von oben oder unten 

3. Das Bohrloch stabilisiert  

4. Futter-/Linerrohrtouren strukturell unterstützt und vor Einwirkun-
gen von Lagerstättenfluiden schützt. 

 

3. Planung und 
Herstellung 

1. Zementgüten/-dichten auf der Basis von Poren- und Frackdruck-
Prognosen sowie erwartetem Druck, Temperatur und mechani-
schen und chemischen Belastungen und Wechselbelastungen (M) 

2. Abstimmung von Dichten und rheologischen Eigenschaften von 
Spülung, Zementbrühe und Trennfluid zwischen Spülung und Ze-
mentbrühe, um eine maximale Spülungsverdrängung vor Platzie-
rung der Zementbrühe zu erreichen und Vermischungszonen zwi-
schen Spülung und Zement zu verhindern (M) 

3. Auslegung der Abbindezeit (Versteifungszeit) der Zementbrühe un-
ter Berücksichtigung der realen Bohrlochtemperatur (M) 

4. Nachweis der gewünschten Eigenschaften der Zementrezeptur in 
Labor-Untersuchungen (S) 

5. Rohrtourzentrierung im zu zementierenden Bohrlochbereich für 
optimale Spülungsverdrängung und Zement-Platzierung mit Hilfe 
von Zentralisatoren, deren Anzahl und Position rechnerisch be-
stimmt wird (S) 

6. Planung der Zementationsstrecken  

a. Ankerrohrtour: Auslegung für die Belastungen der Bohrloch-
kopf Ausrüstung und des Betriebes, Zementation bis zu Tage 
(M) 

b. Zwischenrohrtour und Produktionsrohrtour: Zementations-
höhe abhängig von den technischen und geologischen Gege-
benheiten bis zu einer planmäßig festgelegten Teufe (S) 

c. Grundsätzlich: Mindestens 100 m MD über Futterrohrschuh. 
Reicht die Rohrtour durch eine Zuflusszone, Zementation von 
mindestens 200m MD über diese Zone (M) 

HINWEIS: Kann diese Bedingung für einen Produktionsliner nicht erfüllt 
werden, kann die zementierte Länge mit der vorangegangenen Zementa-
tionslänge zusammengefasst werden, um 200m MD zu erreichen 

7. Bestimmung des für die Zementation erforderlichen Volumens (M) 

8. Anpassung der geplanten Zementrezeptur und Zementationshöhe 
in Kenntnis der festgestellten Bedingungen des Bohrlochs (M) 

9. Untersuchung der hergestellten Zementbrühe auf geplante Eigen-
schaften (M) 

10. Prüfung der Zirkulationsmöglichkeit des Bohrloches (M) 

11. Spülungskonditionierung, um eine maximale Verdrängung durch 
das Trennfluid und die Zementbrühe zu erreichen (M) 

API RP 10B 

ISO 10426-1 

BVEG Hydr. 
BL Behand-
lung RL (M) 
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12. Bewegung des Rohrstranges während der Zementation, bevorzugt
drehend. (K)

4. Erst-Nachweis 1. Drucktest nach Aufbohren des Zementes mit dem höchsten zu er-
wartenden Druck, mit dem dieser Rohrschuh und der unmittelbar
darunterliegende Gesteinsabschnitt im Laufe der Herstellung und
des Betriebes der Bohrung belastet wird (S)

2. Feststellung des zementierten Intervalls durch eine der nachfolgen-
den Methoden: (M)

a. Messung des Zementkopfes (z. B. Temperaturmessungen)

b. Verdrängungseffizienz basierend auf Aufzeichnungen des Ze-
mentationsvorganges (verpumpte Volumen, Rückfluss wäh-
rend der Zementation, etc.) in Übereinstimmung mit dem Ze-
mentationsprogramm

c. Bei Abweichungen vom Programm sowie für Produktionsrohr-
touren, Nachweis der Zementation durch alternative Verifizie-
rungsverfahren, z. B. akustische Bohrlochmessungen. Die
Messungen sollten azimutale/segmentierte Daten liefern

3. Für die Qualifizierung einer Zementation als Bohrungsbarriere-Ele-
ment, Nachweis von Mindestrecken für die Zementation oberhalb
eines Zuflusshorizontes: (M)

a. 50 m MD bei Zementationen, nachgewiesen durch Verdrän-
gungsberechnungen oder 30 m MD bei Nachweisen durch
Messungen

b. 2 x 30 m MD bei Nachweisen durch Messungen wenn die Ze-
mentation Teil der ersten und der zweiten Barriere ist

4. Porenspeicherbohrungen:  Für die Produktionsrohrtour ggf. Durch-
führung von Pulsed Neutron Null-Messungen zur Feststellung von
Gas Sättigungen in den Formationen oberhalb der Zielformation (K)

5. Kavernen, vor Beginn des Solprozesses: Nachweis der hydrauli-
schen bzw. der (technischen) Gasdichtheit der gesamten Bohrung
einschließlich der letzten zementierten Rohrtour unter Ansatz der
Anforderungen des im Solprozess eingesetzten Blankets (flüssig o-
der gasförmig) (M)

6. Flüssigkeits-Kavernen, vor Erstbefüllung: erneuter Nachweis der
hydraulischen bzw. (technischen) Gasdichtheit der Rohrtour und
des Rohrschuhes der letzten zementierten Rohrtour (M)

7. Gas-Kavernen, vor Erstbefüllung: Nachweis der (technischen) Gas-
dichtheit der letzten zementierten Rohrtour und des Rohrschuhes
mit Stickstoff und maximalem Betriebsdruck. (M)

5. Überwachung,
Überprüfung

1. Regelmäßige Druck-Überwachung der Ringräume oberhalb von Ze-
mentationen (M)

2. Ereignisabhängig und ggf. bei Aufwältigungserfordernis/ Umnutzung
Messung der Zementation, vorzugsweise bei Vorlage einer Nullmes-
sung (K)

3. Porenspeicherbohrungen: Für die Produktionsrohrtour ggf. Durch-
führung von Pulsed Neutron Messungen zur Feststellung von Gas
Sättigungen in den Formationen oberhalb der Zielformation. (K)
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4. Barriere-Element Produktionspacker 

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Element bestehend aus einem Gehäuse mit einem Verankerungsmechanis-
mus zur Produktionsrohrtour (Futterrohr bzw. zum Produktionsliner und ei-
nem ringförmigen Dichtelement. 

In der Regel Barriere-Element bei Anwendung des zwei Barrieren Prinzips. 

 

2. Funktion 1. Schaffung eines dichten Abschlusses für den Ringraum zwischen Steig-
rohrstrang und Produktionsrohrtour und/oder Produktionsliner, um 
Kommunikation zwischen Formation und Ringraum I zu unterbinden 

2. Schaffung eines dichten Ringraumes zwischen Steigrohrstrang und Pro-
duktionsrohrtour und/oder Produktionsliner zur Aufnahme von Korro-
sionsschutz-Flüssigkeit und zum Monitoring der Dichtheit der angren-
zenden Elemente. 

 

3. Planung und  Her-
stellung 

1. Auslegung für erwartete Betriebs- und Fluid-Bedingungen (M) 

2. Packer Herstellung und Test nach ISO 14310 (S) 

3. Bohrungsvorbereitung, z. B. durch entsprechende Reinigungen, um ei-
nen störungsfreien Setzvorgang sowie einen direkten Kontakt des Pa-
ckerelementes zur Rohrwandung sicherzustellen (M) 

4. Packer-Setzteufe, die sicherstellt dass Leckagen von Produktionsrohr-
tour und/oder Produktionsliner unterhalb des Packers von Barrieren 
sicher umschlossen sind. (M) 

ISO 14310 

4. Erst-Nachweis 1. Qualitätskontrolle beim Hersteller (M) 

2. Ringraumdruckprobe nach Setzen (M) 

3. Belastungsteste nach Setzen auf Kompression/Zug sofern technisch 
machbar. (K) 

 

5. Überwachung, 
Überprüfung 

Regelmäßige, ggf. kontinuierliche Druck-Überwachung von RR A am Bohr-
lochkopf. (M) 
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5. Barriere-Element Steigrohrstrang

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Steigrohrstrang 

2. Funktion 1. Schaffung eines Fließweges für Reservoir Fluide bis zu Tage bzw.
von Injektionsfluiden in das Reservoir

2. In der Regel Barriere-Element bei Anwendung des zwei Barrieren
Prinzips.

3. Planung und
Herstellung

1. Auslegung für erwartete Betriebs- und Fluid-Bedingungen (M)

2. Gasbohrungen:  Für Stränge, die während ihrer Lebensdauer mit
Gas in Kontakt kommen, gasdichte Auslegung aller Komponenten
des Steigrohrstranges (M)

3. Für Packer-Komplettierungen: Beschreibung der erwarteten Be-
triebszustände und Berechnung der Triaxial-, Kollaps-, Berst- und
Axialbeanspruchungen des Steigrohrstranges (M)

4. Definition von Sicherheitsbeiwerten unter Berücksichtigung von z.
B. Temperatureffekten, Korrosion, Abnutzung (M)

5. Steigrohrstrang-Auswahl unter Berücksichtigung von z. B. (S)

a. Belastungen durch Zug und Druck

b. Berst und Kollaps Kriterien

c. Fließraten im Steigrohr und ggf. im Ringraum

d. Korrosive und abrasive Bestandteile

e. Festigkeitsreduktion durch Temperatureffekte

6. Bei verschraubten Rohren für „Gasproduktion/-injektion“: Herstel-
lung gasdichter Premium-Verbindungen (CAL III oder CAL IV) unter
Beachtung der Herstellervorgaben mit protokollierter drehmo-
mentkontrollierter Verschraubung (z. B. Torque-Turn-Diagramm)
(M)

7. Bei verschweißten Rohren: Herstellung der Verbindungen in der Re-
gel durch konventionelle Schweißtechnik und zerstörungsfreie
Schweißnahtprüfung. Ggf. Durchführung korrektiver Maßnahmen
zur Behebung festgestellter Defekte. (M)

ISO 1960/API 

Spec 5CT 

ISO 13679 

4. Erst Nachweis Verschraubte Rohre: Verschraubprotokoll (Torque-Turn-Diagramm bzw. 
„Torque-Position-Record”) (M), In der Regel Drucktest in Kombination 
mit Packer (K) 

Verschweißte Rohre: Drucktest, ZfP. (M) 

5. Überwachung,
Überprüfung

Regelmäßige, ggf. kontinuierliche Druck-Überwachung von RR A mit Vor-
gabe von Schwellwerten. (M) 
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6. Barriere-Element Untertage Sicherheitsventil (übertägig angesteuert)

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Vorrichtung  im Steigrohr mit einen Öffnungs- und Schließmechanismus 
zum Abdichten des Steigrohr Kanals. 

2. Funktion 1. Barriere-Element für das aktive Einschließen einer Bohrung

2. Verhinderung des Flusses von Fluiden in Richtung übertage durch
selbständiges Schließen im Falle eines Bruchs der Bohrlochver-
flanschung.

3. Planung und
Herstellung

1. Auslegung für erwartete Betriebs- und Fluid-Bedingungen (M)

2. Ausführung betriebssicher, selbsttätig schließend. (M)

API Spec 

14A/ISO10432 

API RP 14B 

BVOT 

4. Erst-Nachweis Nachweis der Funktionsfähigkeit und Dichtheit des UTSV in Anlehnung 
an API Spec14A/ISO 10432 im Zuge der Inbetriebnahme. (M) 

API 
Spec14A/ISO 
10432 

5. Überwachung,
Überprüfung

1. Überprüfen von Funktionsfähigkeit und Dichtheit des UTSV in re-
gelmäßigen Abständen, mindestens gemäß anwendbarer BVOT
(M)

2. Überprüfen der Leckageraten entsprechend ANSI/API RP 14B. (M)

ANSI/API RP 
14B 

ISO 10417 

BVOT 
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7. Barriere-Element Untertage Sicherheitsventil (untertägig angesteuert) 
 

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Vorrichtung  im Steigrohr mit einen Öffnungs- und Schließmechanis-
mus zum Abdichten des Steigrohr Kanals. 

 

2. Funktion Verhinderung des Flusses von Fluiden in Richtung übertage durch 
selbständiges Schließen im Falle eines Bruchs der Bohrlochverflan-
schung  

 

3. Planung und  
Herstellung 

1. Auslegung für erwartete Betriebs- und Fluid-Bedingungen (M) 

2. Ausführung betriebssicher, selbsttätig schließend. (M) 

API Spec 

14A/ISO10432 

API RP 14B 

BVOT 

4. Erst-Nachweis Nachweis der Funktionsfähigkeit und Dichtheit des UTSV in Anlehnung 
an API Spec14A/ISO 10432 im Zuge der Inbetriebnahme. (M) 

API 
Spec14A/ISO 
10432 

5. Überwachung, 
Überprüfung 

1. Überprüfen von Funktionsfähigkeit und Dichtheit des UTSV in re-
gelmäßigen Abständen, mindestens gemäß anwendbarer BVOT 
(M) 

2. Überprüfen der Leckageraten entsprechend ANSI/API RP 14B. (M) 

ANSI/API RP 
14B 

ISO 10417 

BVOT 
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8. Barriere-Element Bohrlochkopf 

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Abdichtflansche mit Seitenauslässen zu den Ringräumen der Bohrung 
mit Aufnahme diverser Armaturen und Abhängungen von Steigrohr und 
Futterrohren mit Dichtelementen sowie Kabeldurchführungen und wei-
teren Leitungen. 

 

2. Funktion Abhängen und Abdichten der Futterrohrtouren und des Steigrohrstran-
ges, Anschluss des Eruptionskreuzes sowie Verhindern von Fluss aus 
Bohrloch und Ringräumen in Formationen und Umwelt. 

 

3. Planung und 
Herstellung 

1. Der Nenndruck jeder Sektion des Bohrlochkopfes muss größer 
sein als der maximale Bohrlochkopf-Schließdruck, der die jewei-
lige Sektion während ihres Lebenszyklus ausgesetzt sein kann plus 
einen definierten Sicherheitsbeiwert (M) 

2. Der Kopf muss für alle Ringräume über Vorrichtungen zum An-
schluss von Messeinrichtungen verfügen, um ein Monitoring der 
Ringraumdrücke sowie ein Zuführen/Ablassen von Fluiden in/aus 
dem Ringraum zu erlauben (M) 

3. Ist vorgesehen, durch den Bohrlochkopf aus/in einen Ringraum zu 
produzieren/injizieren, muss der Bohrlochkopf entsprechend aus-
gelegt und qualifiziert werden, um die Integrität der Bohrung zu 
gewährleisten (M) 

4. Futterrohr-Abhängevorrichtungen müssen eine Abdichtung im 
Normalbetrieb und in Bohrlochkontroll-Situationen gewährleisten 
(M) 

5. Installation entsprechender Absperreinrichtungen an den jeweili-
gen Seitenauslässen. (M) 

ISO 10423 

API Spec 6A 

4. Erst-Nachweis Der Bohrlochkopf sowie die Ringraumzugänge mit Absperreinrichtun-
gen und Futterrohr Dichtelemente müssen für den jeweiligen Betriebs-
druck auf Dichtheit geprüft werden. Das Gleiche gilt für sämtliche 
Durchführungen wie Leitungen oder Kabel. (M) 

 

5. Überwachung, 
Überprüfung 

1. Prüfung der Ringraum Armaturen an den Seitenauslässen in regel-
mäßigen Abständen auf Funktionsfähigkeit, mindestens gemäß 
anwendbarer BVOT (M) 

2. Regelmäßige, ggf. kontinuierliche Drucküberwachung von Ring-
raum A zur Identifikation von  Druck-Anomalien. Überprüfung der 
Drücke der anderen Ringräume in regelmäßigen Abständen (M) 

3. Beobachtung von Bohrlochkopfbewegungen und Vergleich mit 
Auslegungswerten (z. B. für Kavernen) (K) 

4. Überprüfung zugänglicher Dichtelemente ereignisabhängig auf 
Dichtheit, mindestens gemäß anwendbarer BVOT (M) 

5. Regelmäßige Inspektion des Bohrlochkopfes im Rahmen von Loka-
tionsbefahrungen auf seinen allgemeinen Zustand sowie auf An-
zeichen von Leckagen oder Blasenbildung, mindestens gemäß an-
wendbarer BVOT (M) 
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9. Barriere-Element Eruptionskreuz

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Gehäuse oder geflanschter Schieberstock mit Hauptabsperrarmatur, 
sowie ggf. Totpump- und Service- und Durchfluss-Armaturen. 

2. Funktion 1. Schaffung einer Verbindung für den Fluss von Fluiden aus dem
Steigrohr in die Leitungen an der Oberfläche oder umgekehrt mit
der Fähigkeit den Fluss durch Betätigung der Fließ-Armatur oder
der Hauptabsperr-Armaturen zu stoppen

2. Schaffung eines vertikalen Zugangs für die Einfahrt von Werkzeu-
gen in das Bohrloch durch die Swab- Armatur

3. Schaffung eines Fluid-Zuganges für das Totpumpen einer Bohrung
durch das Steigrohr.

3. Planung und
Herstellung

Auslegung erfolgt nach open flow Potential Erfordernis mit ein oder 
zwei Barrieren. (M) Weitere Details s. Barriere Diagramme, siehe An-
hang C 

Ausstattung des Eruptionskreuzes mit mindestens einer Hauptab-
sperr-Armatur und Absperrhähnen für Leitungen nach Untertage (M) 

Gasspeicherbohrungen: Auf Clusterplätzen von Gasspeicherbohrun-
gen Planung der Eruptionskreuze zusätzlich feuerresistent gemäß API 
6 FA. (K) 

ISO 10423 

API Spec 6A 

API Spec 6FA 

API Spec 6FB 

API Spec 6FC 

4. Erst-Nachweis Test aller Absperreinrichtungen und Verflanschungen des Eruptions-
kreuzes mit dem Bohrlochkopf bis mindestens dem 1,3-fachen des zu 
erwartenden maximalen Betriebsdruckes. (M) 

API Spec 6A 

5. Überwachung,
Überprüfung

1. Prüfung aller Absperrarmaturen in regelmäßigen Abständen auf
Funktionsfähigkeit und Dichtheit, mindestens gemäß BVOT (M)

2. Jährlicher Test von angesteuerten Sicherheitsarmaturen entspre-
chend Herstellerspezifikation und Betriebsfestlegungen. (M)

API Spec 6A 
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10. Barriere-Element Zementstrecke 

Merkmal Anforderung (Akzeptanzkriterium) Siehe auch 

1. Beschreibung Zementstein in Form eines zementierten Abschnittes im Bohrloch.  

2. Funktion Verhinderung des Flusses von Formationsfluiden in einem Bohrloch zwi-
schen Formationen und/oder zur Oberfläche. 

 

3. Planung und 
Herstellung 

1. Labor-Untersuchung mit Trockenmaterial und Additiven von der 
Bohrungslokation unter repräsentativen Bohrlochbedingungen zur 
Feststellung u.a. der Versteifungszeit und der Entwicklung der 
Druckfestigkeit (M) 

2. Zementgüten/-dichten auf der Basis von Poren- und Frackdruck-
Prognosen sowie erwartetem Druck, Temperatur, Fluidzusammen-
setzung, mechanischen und chemischen Belastungen und Wech-
selbelastungen (M) 

3. Anzahl und Längen der Zementstrecken im Minimum entspre-
chend den Anforderungen der LBEG Verfüllungs-Richtlinie. (M) 

LBEG Verfül-
lungs-Richtli-
nie 

 

API Spec 10A 
Class ‘G’ 

 

4. Erst-Nachweis 1. Drucktest der untersten Zementstrecke im Rohr oberhalb der offe-
nen Formation oder einem zu zementierenden Rohrabschnitt in 
Fließrichtung oder von oben (M) 

2. Test der weiteren Zementationsstrecken durch abtasten (M) 

3. Bewertung der Zementation auf Basis der Zementationsausfüh-
rung, unter Berücksichtigung von Bohrlochgröße, verpumpten Vo-
lumen und Rücklauf (M) 

4. Nachweisarten: 

- Offenes Bohrloch - Abtasten 

- Verrohrtes 
Bohrloch 

- Abtasten 

- Drucktest mit einen Druck: 

a. Deutlich oberhalb des geschätzten 
Leak-off Druckes unterhalb der 
Rohrtour (als potentiellen Leckage-
pfad)  

b. der den Futterrohr Berstdruck (korri-
giert für Verschleiß) nicht über-
schreitet 

Wenn die Zementationsstrecke auf eine 
druckgetestete Basis aufgebracht wurde, 
ist kein Drucktest erforderlich 

 

 

5. Überwachung 
Überprüfung 

n.a.  
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: Bohrungsbarriere-Diagramme 

C.1 Erdgasbohrung mit UTSV 
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C.2 Erdgasbohrung ohne UTSV 
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C.3 Erdölbohrung 
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C.4 Flüssigkeitsgefüllte Kaverne 
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C.5 Flüssigkeitsgefüllte Kaverne mit Überwachungsringraum 
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C.6 Erdgas Kaverne mit UTSV 

  



  

Stand: 09/2020   Seite 90 von 106 

C.7 Erdgas Kaverne ohne UTSV 
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C.8 Tiefe Geothermie Produktionsbohrung ohne open flow potential

Geändert:

Datum:
Original-
Blattgröße:

Dateiname:

Gez.:

Gepr.: 

Genehmigt:

Datum:

Gez.:DIN A4
 Tiefe Geothermie Produktionsbohrung 

ohne open flow potential

20.11.18

Bohrungsbarrieren-mit-3xTG.vsd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ringraum A

Barriereelement Code Erstnachweis Monitoring

Primäre Barriere

Barriereformation 1
geologisches 

Modell
N/A nach initialer Prüfung

Linerzementation 2

Dichtheitstest, 

Zuflußtest, 

Zementgüte-

messung

N/A nach initialer Prüfung

Liner 3

Verschraub-

diagramme, 

Drucktest

Überwachung des 
Ringraums A

Linerpacker 4 Drucktest
Überwachung des 
Ringraums A

Produktionsrohrtour 5

Verschraub-

diagramme, 

Drucktest

Überwachung des 
Ringraums A

Verflanschung 6 Dichtheitstest Ringraumkontrolle

Tubing Hanger 7 Drucktest
Dichtigkeitstest,
Überwachung des
Ringraumes A

Bohrlochkopf 8 Drucktest
Dichtigkeitstest,
visuelle Inspektion

Absperrventil 9 Drucktest
Dichtigkeitstest,
visuelle Inspektion,
Fernüberwachung

Details siehe Akzeptanztabellen

28.1.2019

Steigleitung

Lagerstätte
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C.9 Tiefe Geothermie Produktionsbohrung mit open flow potential 
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C.10 Tiefe Erdwärmesonde 

Geändert:

Datum:
Original-
Blattgröße:

Dateiname:

Gez.:

Gepr.: 

Genehmigt:

Datum:

Gez.:DIN A4
 

Tiefe Erdwärmesonde

20.11.18

Bohrungsbarrieren-mit-3xTG.vsd

1

2

3

4

7

5

6

Ringraum A

Barrieren Bohrungsstatus Eingeschlossen

Barriereelement Code Erstnachweis Monitoring

Primäre Barriere

Zementstrecke 1 Dichtheitstest
Überwachung des 
Ringraums A

Produktionsrohrtour 2

FIT,Verschraub-

diagramme, 

Drucktest

Überwachung des 
Ringraums B

Verflanschung 3 Dichtheitstest Dichtigkeitstest

Tubing Hanger 4 Drucktest
Dichtigkeitstest,
Überwachung des
Ringraumes A

Bohrlochkopf 5 Drucktest

Dichtigkeitstest,
Überwachung des
Ringraumes A,
visuelle Inspektion

Absperrarmatur 6 Drucktest
Visuelle Inspektion,
Fernüberwachung

Absperrarmatur 

Ringraum A
7 Drucktest

periodischer 
Dichtigkeitstest, visuelle 
Inspektion

Details siehe Akzeptanztabellen

28.1.2019

Ringraum B
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 Abkürzungen 

ALARP so niedrig, wie vernünftigerweise praktikabel (en: as low as reasonably practicable) 

API Amerikanisches Erdölinstitut (en: American Petroleum Institute) 

ASV Ringraum-Sicherheitsventil (en: annulus safety valve) 

BE Bohrungsbarriere-Element (en: well barrier element) 

BOP Blowout-Preventer (en: blow out preventer) 

ECD äquivalente Zirkulationsdichte (en: equivalent circulation density) 

ESD Notabschaltung (en: emergency shutdown) 

FIT Formationsintegritätstest (en: formation integrity test) 

GOK Geländeoberkante 

ID Innendurchmesser (en: internal diameter) 

KPI Leistungskennzahl (en: key performance indicator) 

LOT Formationsdrucktest (en: leak-off test) 

MAASP höchstzulässiger Ringraumkopfdruck (en: maximum allowable annular surface pressure) 

MASP höchstzulässiger Kopfdruck (en: maximum allowable surface pressure) 

NORM natürlich vorkommendes radioaktives Material (en: naturally occurring radioactive material) 

NORSOK Normungsorganisation der norwegischen Erdölindustrie (nor: Norsk Sokkels Konkurranseposisjon)5) 

OD Außendurchmesser (en: outer diameter) 

QA Qualitätssicherung (en: quality assurance) 

QC Qualitätslenkung (en: quality control) 

RAM Risikomatrix (en: risk assessment matrix) 

SCP anhaltender Ringraumdruck (en: sustained casing pressure) 

SPM Seitentaschen-Mandrel (en: side pocket mandrel) 

TEWS Tiefe Erdwärmesonde 

TOC Zementkopf (en: top of cement) 

TOFP Technisches Open-Flow Potential 

UTSV Untertage-Sicherheitsventil (en: subsurface safety valve, SSSV) 

XLOT erweiterter Formationsdrucktest (en: extended leak-off test) 

ZfP Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung  

 
5) NORSOK-Normen werden durch die norwegische Erdölindustrie erarbeitet, um angemessene Sicherheit, Wertsteigerung und    Kosteneffizienz für 

Entwicklungen und Unternehmungen der Erdölindustrie sicherzustellen. 
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: Begriffsbestimmungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe: 

Abweichung: Abgehen von einem Standard. 

Akzeptanzkriterium:  festgelegter Zulässigkeitsgrenzwert für die Eigenschaften von Prozessen, Dienstleis-
tungen oder Produkten. 

ALARP: Bewertung der Risikominderung, unter Berücksichtigung des zu vermeidenden Risikos, und des bei 
der Ergreifung von Maßnahmen zur Vermeidung dieses Risikos entstehenden Aufwands (Geld, Zeit und Ar-
beit) sowie Vergleich dieser beiden. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe UK HSE in [57] 

Anhaltender Ringraumdruck, SCP: Druck in einem Ringraum, der 

a) am Bohrlochkopf gemessen werden kann und sich nach Entlastung erneut mindestens bis zum gleichen 
Druckniveau aufbaut 

b) nicht ausschließlich durch Temperaturschwankungen verursacht wird 

c) nicht durch den Betreiber der Bohrung aufgebracht wurde. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Anker-Rohrtour: Rohrtour, die zum Schutz oberflächennaher Grundwasserzonen und Formationen geringer 
Festigkeit innerhalb des Standrohrs eingebaut wird. Sie trägt beim Weiterbohren den Blowout Preventer 
(s.a. Verrohrung). 

Anmerkung 1 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Ausfall: Verlust der vorgesehenen Funktion. 

Ausfallart: Beschreibung des Ausfallmechanismus. 

Ausfluss: Fluide, die von einem Ort zu einem anderen fließen, gewöhnlich aus einem Bohrloch oder einer 
Rohrleitung. 

Ausnahmeregelung: Betriebsinterne Regelung eines Betriebes in Abweichung von normalen Regeln oder 
Bedingungen. 

Barriere-Schichten: Gering durchlässige Erd- oder Gesteinsschichten. Sie hemmen die Strömung von Flui-
den wie Wasser, Öl und/oder Gas (z. B. nach unten bzw. nach oben). Ihre Fähigkeit Fluide zu transportieren 
wird als Durchlässigkeit in Quadratmeter oder Darcy (1 Darcy ≈ 10-12 m2 ) angegeben. Für Grundwasser sind 
Angaben als Durchlässigkeitsbeiwert in Metern pro Sekunde üblich. Wasser kann sich in gut durchlässigen 
Schichten um etwa einen Meter am Tag bewegen. In Barriere-Schichten aus Ton benötigt es hunderte von 
Jahren für wenige Meter. Salzschichten sind wasserundurchlässig.  

Beeinträchtigung: Zustand verringerter Funktionsfähigkeit, aber noch kein Ausfall. 

Betriebliche Barrieren: Kombination von Praktiken, Prozeduren, Überwachungs- und Steuerungssystemen, 
um Bohrungsbarrieren auszulegen und Barriere-Elemente auszuwählen, ihre Wirksamkeit nach Einbau 
nachzuweisen, einen Bohrungsbetrieb innerhalb der Leistungsgrenzen der Barriere-Elemente sicherzustel-
len, die Wirksamkeit der Barriere-Elemente über die Lebensdauer der Bohrung zu erhalten und wiederkeh-
rend nachzuweisen, sowie Anomalien und Ausfälle von integritätsrelevanten Komponenten zu managen.  

Betriebsgrenzen: Reihe festgelegter Kriterien oder Grenzen, außerhalb der eine Einrichtung nicht betrieben 
oder ein Prozess nicht ausgeführt werden sollte. 

Betriebsplan: Vom Bergbauunternehmer aufzustellender und von der Bergbehörde zu prüfender und zuzu-
lassender Plan, auf dessen Grundlage ein Bergbaubetrieb geführt wird. Das Bundesberggesetz (BBergG) 
sieht als Betriebspläne vor: Rahmenbetriebsplan, Hauptbetriebsplan und Sonderbetriebsplan. 
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Rahmenbetriebspläne dienen der Prüfung der grundsätzlichen Durchführbarkeit von bergbaulichen Vorha-
ben und regeln das sogenannte Außenverhältnis des bergbaulichen Vorhabens. Je nach Bedeutung und 
Umfang des Vorhabens wird der Rahmenbetriebsplan im einfachen Verwaltungsverfahren oder im Planfest-
stellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung zugelassen. Die Zulassung des Rahmenbetriebspla-
nes entfaltet keine gestattende Wirkung. In jedem Fall sind für die Umsetzung der „Rahmengenehmigung“ 
weitere Betriebspläne erforderlich, insbesondere ein Hauptbetriebsplan. 

Hauptbetriebspläne sind die zentralen Dokumente bzw. Genehmigungen für die Führung eines Bergbaube-
triebes. Hauptbetriebspläne sind in der Regel auf einen 2 Jahre nicht überschreitenden Zeitraum aufgestellt 
und zugelassen. Im Hauptbetriebsplan sind die Organisation des Betriebes, die wesentlichen Betriebsein-
richtungen und Anlagen und die angewandten Techniken bzw. Technologien beschrieben. 

Der letzte Hauptbetriebsplan eines Bergbaubetriebes, in dem die Maßnahmen zur Stilllegung und Wie-
dernutzbarmachung dargestellt und genehmigt werden, wird auch Abschlussbetriebsplan genannt. 

Für besondere Vorhaben kann die Bergbehörde die Vorlage von Sonderbetriebsplänen verlangen, die dann 
der Beschreibung und Genehmigung bestimmter Vorhaben oder auch nur Teilen davon dienen. Der Inhalt 
von Betriebsplänen richtet sich nach § 52 Bundesberggesetz und das Zulassungsverfahren nach § 54 Bun-
desberggesetz. 

Bohrlochkopf: Verschluss der Bohrung an der Oberfläche mit dem Kolonnenkopf zur mechanischen Veran-
kerung und gegenseitigen Abdichtung der in die Bohrung eingebauten Rohrtouren und möglicher Durchfüh-
rungen für Kabel und Leitungen. Während der Bohrungsherstellung dient er als Montageplattform für die 
Bohrloch-Preventer, während der Förderung als Montageplattform für den Steigrohrhänger und das Erupti-
onskreuz. 

Bohrlochmessung: Geophysikalische Messungen im Bohrloch zur Untersuchung mit den unterschiedlichs-
ten Zielen. Gemessen werden dabei die verschiedenen geometrischen und physikalischen Parameter, z. B. 

- Intensität der natürlichen Gamma-Strahlung des Gebirges (Gehalt an Tonmineralen) 

- die Laufzeit des Gebirges (Porosität) 

- der spezifische elektrische Widerstand des Gebirges, (Art des Poreninhaltes, Wassersättigung) 

- die Temperatur im Bohrloch in Abhängigkeit von der Teufe 

- die Bohrlochgeometrie (Kaliber, Neigung, Richtung). 

Bohrplatz: Ein für die Herstellung einer Bohrung hergerichteter Platz, von dem sie sicher und umweltver-
träglich abgeteuft werden kann. Auf dem Platz werden die Bohranlage sowie die für ihren Betrieb notwen-
digen Anlagen, Materialien und Personal untergebracht. Aus Gründen des Gewässerschutzes werden Bohr-
plätze so angelegt, dass keine wassergefährdenden Flüssigkeiten in den Boden oder in Gewässer gelangen 
können. Für die Herstellung des Platzes gilt in Deutschland der Leitfaden „Gestaltung des Bohrplatzes“ des 
Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG). 

Bohrspülung (Bohrschlamm): Eine Flüssigkeit, die während der Bohrlochherstellung durch den Bohrstrang 
hinunter zum Meißel gepumpt wird und über den Ringraum zwischen Bohrstrang und Gebirge wieder nach 
oben steigt. Wichtigste Aufgaben der umlaufenden Bohrspülung sind Reinigen der Bohrlochsohle und Aus-
trag des erbohrten Bodenmaterials (Bohrklein) sowie Gewährleistung von Bohrlochintegrität und Formati-
onsstabilität. 

Auch bei der Ermittlung von Zuflüssen (Öl, Gas und Wasser) aus dem erbohrten Gesteinsverband sowie der 
Beherrschung der Formationsdrücke erfüllt die Spülung eine wichtige Aufgabe. Die Dichte der Bohrspülung 
wird dabei auf die Bohrtiefe und die erwartenden Formationsdrücke ausgelegt. Wenn der durch die Dichte 
der Bohrspülung abhängige hydrostatische Druck der Bohrsäule (Spülungsdruck) kleiner ist als der Poren-
druck des in der Tiefe erbohrten Gesteins, kann es zu Gas- oder Flüssigkeitszutritten in das Bohrloch und zu 
Eruptionen von Bohrlochflüssigkeiten und Gasen, Ölen oder Wasser (Blowout) kommen, wenn das Bohrloch 
nicht geschlossen wird. Ist der Spülungsdruck dagegen zu hoch, kann das umliegende Gestein aufgerissen 
werden und Spülung ins Gestein abfließen. 
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Eine Bohrspülung ist in der Regel ein Bentonit-Wasser Gemisch, welches zu einer Suspension aufbereitet 
wird. Zur gezielten Steuerung der rheologoischen Eigenschaften werden der Suspension auch Hilfsmittel, 
meist Polymere, zugegeben. Daneben gibt es auch auf Öl basierende Bohrspülungen. 

Bohrungs-Betreiber: Unternehmen, welches die Verantwortung für das Bohrloch trägt. 

Bohrungs-Betreiber verursachter Ringraumdruck: vom Betreiber verursachter Ringraumdruck für Zwecke, 
wie z. B. Gaslift, Wasserinjektion, Wärmedämmung usw. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Bohrungs-Betriebsgrenzen: Kombination aus vom Betreiber festgelegten Kriterien zur Sicherstellung, dass 
eine Bohrung innerhalb ihrer Auslegungsgrenzen betrieben wird als Voraussetzung dafür, dass die Integrität 
der Bohrung während ihres gesamten Lebenszyklus beibehalten werden kann. 

Bohrungs-Übergabe: Tätigkeit oder Prozess zur förmlichen Übergabe einer Bohrung oder Übertragung der 
Verantwortung für den Betrieb von einer sachkundigen Partei an eine andere, einschließlich der erforderli-
chen Daten und Unterlagen zur Beschreibung von Bohrungsbarrieren und –status. 

Bohrungsbarriere: System aus einem oder mehreren Bohrungsbarriere-Element(en), die Fluide in einem 
Bohrloch einschließen, um deren unkontrollierten Fluss innerhalb oder aus einer Bohrung zu verhindern. 

Bohrungsbarriere-Element (BE) (auch Well Barrier Element, WBE): eine oder mehrere zusammenhän-
gende physisch/mechanische Komponente(n) die zusammen eine Bohrungsbarriere bilden. 

Bohrungsbestand: Portfolio von Bohrungen, für deren Integrität der Bohrungs-Betreiber verantwortlich ist. 

Bohrungsintegrität: Eine Bohrung gilt als technisch integer, wenn sie unbeschädigt ist und sicher betrieben 
werden kann, sodass ein  

- unbeabsichtigter Verlust der Umschließung (des sogenannten „Containment“) des Bohrungsinneren 
- Fluid-Austritt in die Umwelt 
- Fluid-Bewegung zwischen durchteuften Formationen  

nicht zu besorgen ist, d.h. wenn sie technisch dicht ist.  

Nach U.S. Environmental Protection Agency (EPA) wird Technische Integrität einer Bohrung als gegeben an-
genommen, wenn keine „signifikanten“ Leckagen vorliegen und kein „signifikanter“ Umstieg von Fluiden in 
höhere (Trinkwasser-) Horizonte stattfindet. In der Kavernenbauindustrie wird eine „signifikante“ Leckage 
mit einer Leckagerate definiert, die in der Größenordnung der messbaren Umstiegsraten liegt und mit 50 
kg/d angegeben wird. 

Norsok [4] definiert Bohrungsintegrität als die Anwendung technischer, operativer und organisatorischer 
Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos eines unkontrollierten Austritts von Formations-Fluiden über den 
Lebenszyklus einer Bohrung hinweg. Aspekte in diesem Zusammenhang beinhalten Zuständigkeit/Verant-
wortlichkeit, Prozesse des operativen Bohrungsbetriebes, Prozesse der Bohrungsinstanthaltung, Integrität 
von Steigrohr/ Ringräumen, Integrität von Bohrlochkopf (inkl. der Verflanschungen) und die Überprüfung 
der Sicherheitssysteme. 

Bohrungsproduktivität: Ein Maß für die Ergiebigkeit einer Bohrung. Sie wird üblicherweise über den Pro-
duktivitätsindex definiert. Dieser gibt das Verhältnis von Förderrate zu Depression an. Als Depression oder 
Draw Down bezeichnet man die Druckdifferenz zwischen dem statischen Formations- oder Schichtdruck 
und dem dynamischen, ratenabhängigen Bohrlochdruck in Formationsteufe (Fließdruck). Ein solcher Diffe-
renzdruck ist Voraussetzung dafür, dass ein (advektiver) Zustrom von Schichtmedium aus dem produktiven 
Horizont zum Bohrloch erfolgen kann. 

Bohrungsstatus: aktuelle Betriebsfunktion der Bohrung. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Funktionen schließen ein: in der Herstellungsphase, in der Betriebsphase 
    (d. h. Förderung, Injektion, Eingeschlossen), in der Interventions- & Aufwälti-
    gungsphase, stillgelegt oder verfüllt 
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Bohrungsverfüllung: dauerhafte Absperrung durchlässiger Formationen mit fließfähigem Inhalt bis zur 
Oberfläche/zum Meeresboden mittels validierter Barrieren. 

Cluster, Clusterbohrplatz: Bohrplatz von dem mehr als eine Bohrung niedergebracht werden. 

Containment: Druckhaltende, gasdichte Umschließung des Bohrlochs. 

Deckgebirge: Hier, die über einer Lagerstätte bis zur Erdoberfläche anstehenden geologischen Schichten. 

Dichtheitsprüfung, Dichheitstest, Dichtheitsnachweis: Eine Druckänderungsprüfung, definiert in der DIN 
1330-8 [15] als „eine Dichtheitsprüfung, bei der die Geschwindigkeit einer Total- oder Partialdruckände-
rung, Abfall oder Anstieg, in einem Prüfobjekt gemessen wird“. Prüfungen, bei denen ein Druckabfall ge-
messen wird, werden in diesem Leitfaden als Druckteste, bei Messung des Druckanstieges als Zufluss- oder 
Entlastungsteste bezeichnet. 

Drucktest: Aufbringen von Druck aus einer äußeren Druckquelle (kein Lagerstättendruck) zur Überprüfung 
der mechanischen und abdichtenden Integrität einer Komponente, siehe auch Dichtheitstest und Zufluss-
test. 

Durchflussnass: Oberfläche im direkten Kontakt mit der dynamischen Bewegung von Bohrungsfluiden. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Übernommen aus API Spec 11D1 [59] 

Durchlässigkeit (Permeabilität), Durchlässigkeitsbeiwert: Maß zur Quantifizierung der Fähigkeit von Ge-
steinsschichten und Böden, Fluide (Flüssigkeiten wie Erdöl und Wasser, oder Gase) zu transportieren. Mit 
ihr sehr eng verbunden ist der „Durchlässigkeitsbeiwert“. Die Durchlässigkeit, k, in Quadratmeter oder 
Darcy (1 Darcy ≈ 10-12 m2), ist der „Proportionalitätsfaktor“ im Darcy’schen Gesetz mit dem Strömungsge-
schwindigkeit zu Druckgefälle und dem Inversen der Viskosität in Beziehung gesetzt werden. Für Grundwas-
ser sind Angaben als Durchlässigkeitsbeiwert in Metern pro Sekunde üblich. 

ECD Effective Circulation Density: Wirksame Flüssigkeitsdichte unter Berücksichtigung von statischer und 
dynamischer Komponenten 

Eingeschlossene Bohrung: Bohrung mit einem oder mehreren in Fließrichtung geschlossenen Absperrvor-
richtungen 

Erste Barriere: siehe Primäre Bohrungsbarriere 

Eruptionskreuz (X-mas Tree): Das Eruptionskreuz, ausgeführt als „Solid Block“ oder Schieberstock, bildet 
zusammen mit dem Bohrlochkopf den Abschluss der Bohrung an der Oberfläche. Es wird auf den Bohrloch-
kopf montiert und besteht aus einem Gehäuse mit Bohrungen ausgestattet mit Swab-Armatur und Master-
valves, sowie Totpump- und Service- und Durchfluss-Armaturen sowie Sicherheits-, Kontroll- und Regelein-
richtungen zum Öffnen und Schließen des Bohrloches. 

Fehler: Außergewöhnlicher, unerwünschter Zustand eines Systemelements, herbeigeführt durch Vorliegen 
eines fehlerhaften oder Abwesenheit eines korrekten Befehls oder durch einen Ausfall. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Alle Ausfälle führen zu Fehlern, aber nicht alle Fehler werden von einem Aus
    fall verursacht 

Anmerkung 2 zum Begriff: Systemelemente können beispielsweise ein vollständiges Teilsystem, eine 
    Baugruppe, eine Komponente einschließen 

Filterkuchen: Ein von der Bohrspülung oder dem Bohrschlamm an der Bohrlochwandung gebildeter Belag, 
der sich beim Durchteufen poröser und permeabler Schichten unter dem Differenzdruck zwischen dem 
hydrostatischem Druck der Spülungssäule und dem Schichtdruck bildet. Aufgaben des Filterkuchens sind 
die Unterbindung von Zuflüssen aus dem Bohrloch ins Gebirge und Unterbindung von Zuflüssen aus dem 
Gebirge ins Bohrloch. Filterkucheneigenschaften wie Dicke, Konsistenz, Glätte und Durchlässigkeit sind 
wichtig, denn der an der Bohrlochwand gebildete Filterkuchen kann bei schlechter Ausbildung zu Stuck Pipe 
und anderen Bohr- und Zementationsproblemen führen. Schlechte Filterkuchenausbildung kann auch zu 
Formationsschädigungen führen und damit zu reduzierten Förderraten für Öl- und Gas. 
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Fluid: Gemeinsame Bezeichnung für Gase und Flüssigkeiten. 

Fluidbergbau: Die Nutzung der im tieferen geologischen Untergrund lagernden fluiden Ressourcen über 
Tiefbohrungen. 

Förderrate: Die Menge an Gas bzw. Flüssigkeit, die in einem definierten Zeitraum aus einer Bohrung geför-
dert wird. Angegeben wird diese vorzugsweise in Volumen pro Zeiteinheit, also m³/h, m³/d oder in Masse 
pro Zeiteinheit, also t/h oder t/d. 

Förderstrang, Komplettierungsstrang: hauptsächlich aus Steigrohren bestehender Strang, der aber auch 
zusätzliche Komponenten, wie z. B. das Übertage gesteuertes Untertage-Sicherheitsventil (UTSV), Gaslift-
Mandrels, Öffnungen für die Injektion von Chemikalien und das Anschließen von Messinstrumenten, 
Landenippel sowie Packer oder Packer-Abdichtungsbaugruppen, einschließt. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Förderstrang verläuft innerhalb der Produktionsrohrtour und wird ver-
    wendet, um Fördermedien an die Oberfläche zu leiten. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Frack-Schließdruck: Der Mindestdruck, der innerhalb eines Risses herrschen muss, um ihn offen zu halten. 
Er ist in der Regel kleiner als der Aufbrechdruck (Formation Breakdown Pressure), bei dem sich in der Bohr-
lochwand Risse im Gestein bilden und immer kleiner als der Frack-Ausbreitungsdruck, der innerhalb eines 
Risses herrschen muss, um ihn auszubreiten  

Funktionalität: Betriebsanforderungen an das System/Tragwerk/Gerät, um dessen Integrität zu erreichen 
und beizubehalten. 

Futterrohr: Stahlrohre – auch Casing genannt – , die zu Rohrtouren verbunden in das offene Bohrloch ein-
gefahren und einzementiert werden. Futterrohre sind in der Regel ca. 40 ft (12 m) lang. Sie werden meist 
mit Außengewinde an beiden Enden des Rohres hergestellt und durch kurze Gewindemuffen mit Innenge-
winde miteinander verschraubt. Futterrohre können auch mit Außengewinde auf der einen und Innenge-
winde auf der anderen Seite hergestellt werden. Auch durch Schweißen ist eine Verbindung der Futter-
rohre möglich. 

Durch das Verbundsystem Verrohrung und Rohrzementation wird das Bohrloch stabilisiert und eine Migra-
tion von Fluiden zwischen angrenzenden geologischen Schichten verhindert. Futterrohre werden auf die 
Belastungen ausgelegt, denen sie über ihren Lebenszyklus ausgesetzt sind, z. B. Belastungen durch Außen-
druck, Innendruck sowie Druck- und Zug in axialer Richtung und Biegebelastungen im Falle von abgelenkten 
und horizontalen Bohrungen (s.a. Verrohrung). 
Gefährdung: potentielle Schadensquelle oder eine Situation, die zu einem unerwünschten Ereignis führen 
kann 

Anmerkung 1 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Gemeinsames Barriere-Element: Barriere-Element das primäre und sekundäre Bohrungsbarriere gemein-
sam nutzen 

Grundwasser: Nach WHG, das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in unmittelbarer Berührung 
mit dem Boden oder dem Untergrund steht. Man unterscheidet „süßes“ Grundwasser in Oberflächennähe 
(bis zu etwa 200 Meter Tiefe), das für die Trinkwassergewinnung genutzt werden kann, und „salziges“ 
Grundwasser in größeren Tiefen. Ohne Barriere-Schichten dazwischen gehen diese Grundwasserschichten 
ineinander über. 

Höchstzulässiger Ringraumkopfdruck MAASP, pMAASP: am Bohrlochkopf gemessener höchster Druck, den 

ein Ringraum aufnehmen kann, ohne die Integrität eines Elements dieses Ringraums zu gefährden, ein-
schließlich aller ungeschützten offenen Bohrlochformationen. 

Image Log: Messdiagramm einer Bohrlochmessung, das im Zentimeterbereich Bilder der Bohrlochwand 
wiedergibt und – im Falle eines offenen Bohrlochs – des Gesteins aus dem sie besteht. Bohrlochmessungen 
nutzen optische, akustische und elektrische Verfahren. 
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Intervention & Aufwältigung: Zugang in das Bohrloch, der durch eine bestehende Bohrungsbarriere erfol-
gen muss. 

Komplettierung (Well Completion): Die Herrichtung einer Bohrung zur Aufnahme der Produktion/Injektion 
nach Erklärung ihrer Fündigkeit durch eine Kombination von Maßnahmen, Verfahrensschritten und Ausrüs-
tungen für den sicheren Betrieb von Produktions- und Injektionsbohrungen unter den jeweiligen spezifi-
schen Bedingungen. Die Komplettierung verfolgt die Ziele, eine effektive Kommunikation zu den gewünsch-
ten Förderhorizonten herzustellen, die Kommunikation zu unerwünschten Horizonten zu unterbinden und 
Produktionsprobleme zu lösen (zum Beispiel Sand-Zufluss, Schwefel, korrosive Medien etc.). 

Im Rahmen der Komplettierung werden in der Regel 1. die zu fördernden Horizonte durch die letzte Rohr-
tour verrohrt; 2. der Ringraum zwischen Stahlrohr und Bohrlochwand zementiert; 3. das Steigrohr samt Pa-
cker und anderen Spezialelementen (Untertage-Sicherheitsventil, Schiebemuffen, Nippel- Profile etc.) in 
das Bohrloch eingebracht; 4. der Bohrlochkopf mit den Vorrichtungen zum Öffnen und Schließen des Bohr-
loches installiert; 5. im Falle zementierter Endverrohrungen die Verrohrung im Lagerstättenbereich mit 
Sandstrahl-, Kugel- oder Hohlladungsperforatoren perforiert. 

Komponente: mechanisches Teil, einschließlich Zement, das für eine Bohrungsherstellung verwendet wird. 

Konsequenz: erwartete Auswirkung eines eintretenden Ereignisses. 

Kopfdruck: Der Druck, der sich am Kopf einer Bohrung, die eine Gesteinsschicht erschließt, einstellt. Der 
Druck wird am oberen Ende des zur Gesteinsschicht hin offenen Bohrlochs gemessen. Dabei ist das Bohr-
loch mit dem zu fördernden bzw. zu versenkenden Medium gefüllt. Für Sicherheitsbetrachtungen wird der 
statische Kopfdruck gemessen, bei der Messung ruht das Medium im Bohrloch. Der dynamische Kopfdruck 
(Kopf-Fließdruck) wird bei definierten Förderraten gemessen und charakterisiert zusammen mit der Förder- 
bzw. Injektionsrate die Ergiebigkeit einer Lagerstätte bzw. ihr Aufnahmevermögen. 

Lagerstättenwasser: siehe Tiefenwasser. 

Leckage: unbeabsichtigte und unerwünschte Bewegung von Fluiden. 

Leistungsnorm:  qualitativ oder quantitativ ausdrückbare Aussage über die Leistung, die für ein System o-
der Ausrüstungsteil erforderlich ist, damit dieses seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen kann. 

Liner: Eine Rohrtour, die nicht bis an die Oberfläche geführt, sondern im unteren Bereich der vorangegan-
genen Rohrtour verankert, abgesetzt und zementiert ist. Durch eine sogenannte Liner-Verlängerung kann 
der Liner zu einem späteren Zeitpunkt bis zur Oberfläche geführt und dort verankert werden, sollte dies 
erforderlich sein (s.a. Verrohrung). 

Lithologie: Die chemische und physikalische Beschaffenheit der Gesteine, ihre Oberflächenstruktur, ihre 
Eigenschaften (Festigkeit und Elastizität, Härte, bergfeuchte und trockene Gesteinsdichte, Schichtung usw.) 
und ihre Zusammensetzung aus einzelnen Mineralen, ihre Körnung, Farbe und teilweise ihrer Kristallstruk-
tur. 

Management der Bohrungsintegrität: Anwendung technischer, betrieblicher und organisatorischer Maß-
nahmen zur Verhinderung unkontrollierten Flusses von Fluiden an der Oberfläche oder in Untertageforma-
tionen während des gesamten Lebenszyklus einer Bohrung. 

Mastervalve: Übertage Absperreinrichtung für die Kontrolle des Flusses aus dem/in das Bohrloch. Im Falle 
von zwei Mastervalves wird die obere Absperreinrichtung im Routinebetrieb benutzt. Das untere Master-
valve dient als Rückfallabsicherung für den Fall, dass die routinemäßig genutzte Absperreinrichtung undicht 
wird und ersetzt werden muss.  

Monitoring: Beobachtung der Betriebsparameter einer Bohrung mittels Messgeräten mit festgelegter Häu-
figkeit, um sicherzustellen, dass diese innerhalb der jeweiligen Betriebsgrenzen bleiben. Systematische Be-
obachtungen werden häufig gekoppelt mit Alarm- oder Handlungsschwellen. Werden diese überschritten, 
löst dies Aktionspläne aus. 
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Anmerkung 1 zum Begriff: Betriebsparameter sind beispielsweise Drücke, Temperaturen, Durchfluss
    raten 

Nipple-Profil: Teil der Komplettierung, hergestellt aus einer kurzen Sektion dickwandigen Rohres mit bear-
beiteter inneren Oberfläche, mit der eine Dichtfläche und ein Arretierungsprofil geschaffen wird. Soge-
nannte Lande-Nippel sind in den meisten Komplettierungen enthalten, um in festgelegten Tiefen das Abset-
zen von Geräten zu ermöglichen, Stopfen oder Ventile zum Beispiel zur Durchflusskontrolle oder Messge-
räte für Druck und Temperatur. 

Packer: Ein hydraulisches Dichtungselement, das in eine Bohrung einfahren und auf Lokation aufgeweitet 
(gesetzt) wird, um das Bohrloch oder einen Ringraum dicht zu verschließen. 

Packer beinhalten flexible Elemente aus Elastomeren für die Aufweitung. Die zwei üblichsten Packer- For-
men sind der Produktions- oder Testpacker und der aufblasbare (inflatable) Packer. Bei Produktionspackern 
werden ringförmige Elemente aus Elastomeren durch zwei Metallplatten zusammengepresst und ihr Durch-
messer so vergrößert. Bei aufblasbaren Packern wird ein Fluid in einen Balg des Packers gepumpt und die-
ser aufgeweitet. 

Produktionspacker werden in verrohrten Bohrlöchern gesetzt, aufblasbare Packer können in offenen und 
verrohrten Bohrlöchern eingesetzt werden. Packer können am Draht, am Rohr oder mit Coiled Tubing ein-
gefahren werden. Sie sind für den vorübergehenden Einsatz als ziehbare Packer zu haben oder auch für den 
Einsatz auf Dauer als Permanent-Packer. Permanent-Packer werden aus Materialien hergestellt die leicht 
ausgebohrt bzw. ausgefräst werden können. 

Perforation: Der “Verbindungstunnel” vom Bohrloch durch das Futterohr und den Zementmantel in die La-
gerstätten Formation, durch den Öl und/oder Gas produziert oder Fluide injiziert werden. Bei der am häu-
figsten genutzten Herstellungsart kommen Perforationskanonen zum Einsatz, die im Abstand von etwa 10 
cm mit Hohlladungen bestückt sind, mit denen üblicherweise etwa 30 cm lange „Tunnel“ mit einem Durch-
messer im Zentimeterbereich erzeugt werden. Neben Hohlladungsperforatoren kommen auch Sandstrahl-, 
Kugelperforatoren zum Einsatz. 

Primäre Bohrungsbarriere: Erste Barriere einer Bohrung im direkten Kontakt mit den Fluiden im Bohrloch. 
Sie verhindert den Ausfluss aus einem Zuflusshorizont und/oder den Abfluss aus dem Bohrloch aus bzw. in 
andere als den/die geplanten Horizont/e. 

Produktionsrohrtour: innerster Futterrohrtour im Bohrloch (s.a. Verrohrung). 

Anmerkung 1 zum Begriff: Förderfluide treten unterhalb des Produktionspackers in das Bohrloch ein 
    und fließen durch den Produktionsstrang an die Oberfläche. Die Produktions-
    rohrtour ist im Minimum für den höchsten aus der Förderzone erwarteten 
    Druck ausgelegt. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Pulsed Neutron Messung: Messverfahren zur Feststellung der quantitativen Verteilung von Wasser und 
Kohlenwasserstoffen durch die zementierten Rohre basierend auf der Messung des Zerfalls von ausgesto-
ßenen Neutronen durch Kollision mit den Atomkernen der Elemente in der Formation. 

Ringraum: Raum zwischen den einzelnen konzentrisch eingebauten Rohrtouren bzw. zwischen Futterrohr 
und Bohrlochwand. Das Monitoring des Ringraumdruckes am Bohrlochkopf erlaubt die Überwachung der 
Integrität der einzelnen Rohrtouren. Es wird über den gesamten Betriebszyklus der Bohrung durchgeführt. 

Ringraum A: Ringraum zwischen Steigrohr und Produktionsrohrtour. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Bezeichnung mit Buchstaben erfolgt fortlaufend für jeden vorhandenen 
    äußeren Ringraum zwischen den Futterrohrsträngen von innen nach außen, 
    bis einschließlich der Ankerrohrtour- und des Standrohres. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 
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Ringraum B: Ringraum zwischen der Produktionsrohrtour und der sich nach außen anschließenden Futter-
rohrtour. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Risiko: Umschreibt mögliche schädliche Auswirkungen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten 
können. So definiert lässt sich ein Risiko beeinflussen durch Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit 
aber auch durch Reduktion des Schadenspotentials eines Ereignisses.  

Risikoanalyse: systematische Analyse der Risiken aufgrund von Aktivitäten und eine rationale Beurteilung 
ihrer Bedeutung im Vergleich mit vorbestimmten Standards, Soll-Risikograden oder anderen Risikokriterien. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Risikoanalyse dient zur Bestimmung der Prioritäten im Risikomanage-
    ment 

Ruhewasserspiegel: Der Wasserspiegel, der sich unter der Geländeoberkante in der Bohrung einstellt au-
ßerhalb des Betriebs bei ausgeglichenen Verhältnissen. 

Schichtenverzeichnis: Das Protokoll (geologische Aufnahme) der geologischen Schichten, die bei einer Boh-
rung im Untergrund angetroffen werden. Die erbohrten Schichten werden mit ihrer Teufe (Tiefenlage) er-
fasst, benannt und ausführlich beschrieben. Für jede Schicht bzw. Tiefenlage können Angaben enthalten 
sein über: Boden- bzw. Gesteinsbezeichnung, Zusammensetzung (Lithologie), Mächtigkeit, Farbe, mechani-
sche Eigenschaften, Alter, Wassergehalt, Konsistenz, Kalkgehalt usw. Das Schichtenverzeichnis ist eine 
Grundlage und ein wesentlicher Teil einer Bohrdokumentation.  

Schiebemuffe: Teil der Komplettierung, mit dem durch Öffnen oder Schließen ein Fließweg zwischen Steig-
raum und Ringraum geschaffen werden kann. 

Schieberstock: Gruppe geflanschter Schieber  

Seismik: Geophysikalisches Verfahren, das zur Bestimmung von Schichtgrenzen im geologischen Unter-
grund eingesetzt wird. Reflexionsseismische Messungen zielen darauf ab, aus reflektierten P-Wellen (Pri-
mär- oder Longitudinalwellen) oder S-Wellen (Scherwellen) Erkenntnisse über den Aufbau des Untergrun-
des zu gewinnen und geologische oder geophysikalische Grenzflächen zu rekonstruieren. 

Beim seismischen Verfahren mit P-Wellen macht man sich die Eigenschaft der Gesteine zunutze, dass sich 
Erschütterungen im Gestein als Druckwellen fortpflanzen, deren Geschwindigkeit abhängig von der Ge-
steinsart ist. Treffen diese Wellen auf einen Schichtübergang, an dem sich die Geschwindigkeit und Dichte 
ändern, werden sie reflektiert und gebrochen. Die von den Schichtübergängen im Untergrund an die Erd-
oberfläche reflektierten Wellen werden von Geophonen aufgezeichnet. Aus der Laufzeit der Wellen lässt 
sich bei bekannter Geschwindigkeit der seismischen Wellen innerhalb der verschiedenen Schichten die 
Tiefe und Lagerung der reflektierenden Gesteinsschichten ermitteln. Die Erschütterungen werden durch 
kleine Sprengungen in flachen Bohrlöchern (Schuss-Seismik), durch Vibratoren entlang von Wegen (Vibro-
seismik) oder durch Luftpulser im Wasser ausgelöst. 

Die erforderliche Umrechnung der Feldmessungen von Laufzeit in Teufe (Tiefenlage) erfolgt nach Abschluss 
der Messungen in aufwändigen Rechenverfahren im Rahmen des seismischen „Processing“. Das Endergeb-
nis ist ein Abbild des Untergrundes als Schnittbild unter einer seismischen Linie (2D Seismik) oder als drei-
dimensionales Abbild (3D Seismik) unter einer untersuchten Fläche. 

Sekundäre Bohrungsbarriere: Zweite Barriere einer Bohrung. Sie dient als Rückfallabsicherung und garan-
tiert die Sicherheit für den Fall des Versagens der ersten Barriere. In der Regel umhüllt sie die erste Barri-
ere. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58]. 

Spacer: Ein Trennfluid, eingesetzt zwischen Spülung und Zementbrühe, um eine maximale Spülungsver-
drängung vor Platzierung der Zementbrühe zu erreichen und so Vermischungszonen zwischen Spülung und 
Zement zu vermeiden. Hierzu wird der Spacer mit spezifischen Eigenschaften insbesondere für Dichte und 
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Rheologie (Viskosität) hergestellt, die auf die jeweiligen Eigenschaften von Spülung und Zementbrühe abge-
stimmt sind. 

Speichergesteine: Poröse oder klüftige Sedimentgesteine, die in der Lage sind, Flüssigkeiten oder Gase zu 
speichern. Die häufigsten Speichergesteine sind Sandstein, tonige Sandsteine und verschiedene Arten von 
Kalksteinen. 

Spülungsfenster: Das Spülungsfenster in einer bestimmten Teufe ist der notwendige/zulässige Dichtebe-
reich zwischen minimaler und maximaler Bohrspülungsdichte, der ein sicheres Bohren gewährleistet und 
Probleme wie Zuflüsse in das Bohrloch, Verluste aus dem Bohrloch sowie Verlust an Bohrlochstabilität ver-
hindert bzw. minimiert. 

Standrohr: Komponente für die strukturelle Abstützung von Bohrloch, Bohrlochkopf und Komplettierungs-
ausrüstung sowie häufig für die Bohrlochstabilität bei den anfänglichen Bohrarbeiten (s.a. Verrohrung). 

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Rohrtour ist nicht als drucktragend ausgelegt, kann jedoch nach Kom-
    plettierung des Bohrlochs mit einem Futterrohrkopf ausgestattet und somit 
    in der Lage sein, niedrige Ringraumdrücke aufzunehmen. Bei Unterwasser- 
    und Hybrid-Bohrlöchern wird gewöhnlich der Niedrigdruck-Unterwasser-
    Bohrlochkopf an diesem Futterrohrstrang angebracht. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Stand-off Ratio: Maß für die Zentralisierung einer Rohrtour im Bohrloch. Eine perfekt zentralisierte Rohr-
tour hat ein Stand-off Ratio von 100 %, eine Rohrtour, die die Bohrlochwand berührt, ein Stand-off Ratio 
von 0 %.  

Steigrohr (Tubing): Förderstrang der innerhalb der Produktionsrohrtour verläuft und verwendet wird, um 
Fluide aus der Ziel-Formation an die Oberfläche zu leiten oder umgekehrt. Es wird im Rahmen der Komplet-
tierung in das fertig verrohrte und zementierte Bohrloch eingebracht und in der Regel mit Hilfe eines Pa-
ckers an seinem unteren Ende abgedichtet und/oder verankert. Der dadurch entstehende Ringraum zwi-
schen Steigrohr und Produktionsrohrtour wird üblicherweise mit einer korrosionsschützenden Flüssigkeit 
(completion fluid) aufgefüllt und dazu benutzt, durch Monitoring des Ringraumdruckes die Integrität des 
Steigrohres zu überwachen. Das auswechselbare Steigrohr schützt die Produktionsrohrtour vor Erosion, 
Korrosion und Ablagerungen wie z. B. Salze. Je nach Anforderung beinhaltet der Steigrohrstrang verschie-
dene Spezialelemente wie Untertage-Sicherheitsventil, Schiebemuffe, Nippel-Profile etc.  

Abhängig vom Gefährdungsgrad sind auch packerlose Komplettierungen üblich, z. B. bei Erdölbohrungen.  

Anmerkung 1 zum Begriff: Steigrohre sind auch für Injektionen einsetzbar.  

Anmerkung 2 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Stillgelegte Bohrung: Bohrung, die von der produzierenden Lagerstätte mittels einer tief im Bohrloch einge-
bauten Absperreinrichtung, wie z. B. mit einem mechanischen Verschluss oder Zementstopfen, getrennt 
worden ist. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Komponenten oberhalb der Absperreinrichtung gelten nicht weiter als  
    durchflussnass. 

Störfall: Zwischenfall, wie z. B. Explosion, Brand, Verlust der Bohrlochkontrolle oder Freisetzung von Öl, Gas 
oder gefährlichen Stoffen, der Schäden an Einrichtungen oder ernste Personenschäden verursacht oder er-
hebliches Potenzial dazu aufweist. 

Störungen: Natürliche Brüche („Trennflächen“) im geologischen Untergrund, die durch die Verschiebung 
oder Verformung von Gesteinsschichten entstanden sind. Die Durchlässigkeit für Gase oder Flüssigkeiten 
kann entlang von Störungen höher oder geringer sein, als die der umgebenden Gesteine. 

Stratigraphie: Die Beschreibung von Schichtabfolgen in Sedimentgesteinen im Zusammenhang mit ihrer 
zeitlichen Entstehung. 
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Technische Dichtheit: Eine Komponente wird als technisch dicht bezeichnet, wenn es frei ist von Lecks ent-
sprechend einer vorgegebenen Anforderung (DIN). Anforderungen in Form von zulässigen Leckageraten 
gewährleisten die Einhaltung der Schutzziele. Die Dichtheitsanforderungen berücksichtigen:  

- Gesetzliche Regeln  
- Stoffeigenschaften  
- Betriebsbedingungen  
- Bohrungstyp, -designmerkmale und Status 
- Industrienormen wie API 14b [16], EN ISO 14310 [17], ISO/DIS 16530-1 [1] etc.  
- Prüfmedium 

Technisches Open-Flow Potential (TOFP): Maximale, beständige Fließrate aus der Lagerstätte bei atmo-
sphärischen Druck am Bohrlochkopf. Bei Tiefen Geothermiebohrungen wird unter einer existierenden be-
ständigen Fließrate verstanden, dass der kalte Ruhewasserspiegel oberhalb der Geländeoberkante liegt. 

Testarbeiten: Im Rahmen der Bohrungsherstellung: Untersuchungsarbeiten an als potentiell produktiv er-
kannten geologischen Schichten zur Prüfung ihres Schichtinhaltes, Nachweis einer mobilen Phase und Er-
mittlung der erforderlichen Kennwerte, insbesondere (statischer) Lagerstättendruck und Lagerstättentem-
peratur und Bohrungsproduktivität, d.h. der erzielbaren Förderraten in Abhängigkeit vom (dynamischen) 
Bohrlochfließdruck. 

Im Rahmen der Förderung einer Bohrung: Untersuchungsarbeiten zur Feststellung der Kennwerte maßgeb-
lich für die Ausförderung der Lagerstätte insbesondere (statischer) Lagerstättendruck und -temperatur, 
Durchlässigkeitsmächtigkeit (k h), Bohrlochschädigung (Skin, s) und Bohrungsproduktivität. 

Thermisch bedingter Ringraumdruck: Druck in einem geschlossenen Ringraum, verursacht durch die ther-
mische Ausdehnung oder Kontraktion eingeschlossener Fluide 

Anmerkung 1 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Tiefbohrzement: Eine speziell auf die Verhältnisse im Bohrloch abgestimmte Zementmischung. Nach dem 
Anrühren des Zementes mit Wasser erstarrt und erhärtet er infolge chemischer Reaktionen mit dem An-
machwasser selbständig. Nach dem Erhärten bleibt er auch unter Wasser fest und raumbeständig. 

Als Tiefbohrzemente kommen in der Regel Portlandzemente zum Einsatz. Die Rohstoffe dieses Zementes 
(in der Regel Kalkstein und entweder Ton oder Schiefer) werden in Steinbrüchen abgebaut, zerkleinert und 
zusammen vermahlen. Das dabei entstehende Rohmehl wird dann bei Temperaturen von ca. 1.400 bis 
1.650 C zu sogenanntem Klinker gebrannt. Die entstehenden graubraunen Granalien werden anschließend 
auf eine Korngröße vermahlen, die durch die Zementart bestimmt wird. Die endgültige Größe der Zement-
partikel hat einen direkten Einfluss darauf, wie viel Wasser nötig ist, um eine Brühe ohne Überschusswasser 
herzustellen. Durch die Zumahlung von unterschiedlichen Zusatzstoffen wie Hüttensand, Puzzolan, Flug-
asche und Kalkstein können Zemente mit verschiedenen chemischen und physikalischen Eigenschaften her-
gestellt werden.  

Tiefe Geothermie: Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme mit einer Teufe größer 400 m und Tempera-
tur über 20°C (siehe auch VDI 4640). 

Tiefenwasser: Mineralisiertes Grundwasser in größeren Tiefen. Kommt es in den erdgas- oder erdölführen-
den Schichten vor, heißt es Lagerstättenwasser. 

Typprüfung: Prüfung eines repräsentativen Probekörpers (oder Prototyps) eines Produkts, welche die Aus-
legung qualifiziert und somit die Integrität anderer Produkte derselben Auslegung, Werkstoffe und Herstel-
lung validiert 

Überwachung: Aufzeichnung der physikalischen Eigenschaften der Bohrung 

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele für die physikalischen Eigenschaften der Bohrung umfassen Mes-
    sungen der Steigrohrwanddicke, Sichtprüfungen, Probenahme. 

Umgebungsdruck: Druck außerhalb der Bohrung 
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Anmerkung 1 zum Begriff: Übernommen aus API RP 90 [58] 

Verbinder: Zur Herstellung einer Rohrtour werden Futterrohre miteinander verschraubt. Die Verbindung 
erfolgt bei Futterrohren mit Außengewinde an beiden Enden des Rohres mit Hilfe von Gewindemuffen mit 
beidseitigem Innengewinde. Futterrohre können auch direkt miteinander verschraubt werden, wenn sie 
mit Außengewinde auf der einen und Innengewinde auf der anderen Seite hergestellt worden sind. Um die 
gewünschte Dichtheit gegenüber Fluiden im erwarteten Beanspruchungsbereich zu gewährleisten, sind die 
einzelnen Rohre je nach Art der Rohrverbindung nach Hersteller-/Auftraggeberangaben zu verschrauben. 
Die Kontrolle der Verschraubung erfolgt über eine computerunterstützte Drehmomentaufzeichnung mit 
Verschraub-Diagramm zur elektronischen und visuellen Auswertung 

Verfügbarkeit: Ausmaß, in dem das System/Tragwerk/Gerät in der Lage ist, seine Funktionsfähigkeit beizu-
behalten 

Verifizierung: Untersuchung, Prüfung, Audit oder Review zur Bestätigung der Übereinstimmung einer Tätig-
keit, eines Produktes oder einer Dienstleistung mit festgelegten Anforderungen 

Verrohrung (Rohrtouren): Das System der unterschiedlichen Stahlrohrtouren, die in ein Bohrloch einge-
bracht werden, um zusammen mit der Zementierung insbesondere die Nutzwasserhorizonte zu schützen, 
das Bohrloch zu stabilisieren und Formationen geringer Festigkeit, Verlustzonen und Zonen anormaler For-
mationsdrücke zu isolieren. Zur Verrohrung zählen die Rohrtouren: 
- Standrohr: Die Rohrtour für den ersten Bohrlochabschnitt. Es wird entweder gerammt oder der Bohr-

lochabschnitt wird für das Einbringen des Standrohres gebohrt. Diese Rohrtour hat die Aufgabe ein Un-
terspülen der Fundamente der Bohranlage und des Bohrplatzes zu verhindern

- Ankerrohrtour: Die dem Standrohr nachfolgende Rohrtour. Sie überdeckt die für eine Nutzung vorge-
sehenen Grundwasserleiter als Barriere und nimmt die Bohrlochabsperrung auf. Sie wird bis zu Tage
zementiert

- Die tieferen Rohrtouren können entweder bis an die Oberfläche geführt oder sie können im unteren
Bereich der vorangegangenen Rohrtour als sogenannter Liner verankert, abgesetzt und zementiert
werden

- Zwischenrohrtour: Rohrtour zwischen Anker- und Produktionsrohrtour, die rein bohrtechnische Aufga-
benstellungen erfüllt

- Produktionsrohrtour: Die letzte Rohrtour, die in ein Bohrloch eingebracht wird. Sie nimmt die Komplet-
tierung auf und wird ggf. während der hydraulischen Behandlung und der nachfolgenden Produktion
belastet

- Produktionsliner: siehe Liner

Verfüllung: Verschluss einer Bohrung, wenn diese nicht länger benötigt wird. Die Mindestanforderungen an 
Verfüllungen sind dokumentiert in einer “Richtlinie über das Verfüllen auflässiger Bohrungen”, die durch 
die Aufsichtsbehörde erlassen wurde. Die Richtlinie sieht vor, dass im Rahmen einer Verfüllung der Kontakt 
zum geologisch Anstehenden durch eine Bodenzementierung verschlossen wird. Oberhalb dieses Zement-
stopfens werden in der Rohrfahrt in bestimmten Abständen weitere Zementbrücken gesetzt, gegebenen-
falls in Kombination mit mechanischen Stopfen. Zur Minimierung von Risiken werden die Brücken üblicher-
weise in potentiellen Problemzonen platziert, zum Beispiel im Bereich des Liner Tops, geschnittener Rohre 
etc. Wird ein Bereich mit fehlender Zementierung hinter den Rohren ausgemacht oder wird ein solcher ver-
mutet, erfolgt normalerweise im Rahmen einer Squeeze-Zementierung die Verpressung von Zementbrühe 
hinter die Rohrtouren. Der Zwischenraum zwischen den Zementbrücken in der Rohrtour wird mit einer be-
schwerten Bohrspülung ausgefüllt. Auch vollständige Füllungen der Rohrtour mit Zement sind üblich. Im 
oberflächennahen Bereich werden die Rohrtouren in mindestens zwei Metern unter Ackersohle geschnit-
ten und mit einer Zementplatte abgedeckt beziehungsweise mit einer Stahlplatte zugeschweißt. 

Wasserschutzgebiet: Wasserschutzgebiete sind Areale, für die zum Schutz von Gewässern vor schädlichen 
Einflüssen besondere Gebote und Verbote gelten. Wasserschutzgebiete dienen der Reinhaltung des Was-
sers als Lebensgrundlage für Mensch und Umwelt. Das Wasserschutzgebiet ist ein gesetzliches Instrument, 
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Grundwasserareale zu schützen. Es ist in mehrere Zonen gegliedert, für die abgestufte Handlungsbeschrän-
kungen und Verbote gelten. Wasserschutzgebiete sollen den Einzugsbereich von Trinkwassergewinnungs-
anlagen frei von wassergefährdenden Stoffen halten und werden durch die zuständigen unteren Wasserbe-
hörden festgesetzt.  

Wingvalve: Eine Absperreinrichtung am Seitenausgang des Eruptionskreuzes. In der Regel werden zwei 
Wingvalves am Eruptionskreuz angebracht. Eine Absperreinrichtung zur Regelung und Absperrung des Flus-
ses aus dem/in das Bohrloch und ein zweites Kill Wingvalve auf der gegenüberliegenden Seite zum Totpum-
pen und zur Druckentlastung. 

Zementation (s.a. Tiefbohrzement): Die feste Verankerung der Verrohrung im Bohrloch. Die Zementation 
wird so hergestellt, dass ein dichter Abschluss des Bohrlochs erreicht wird. Die Zementation wird ferner so 
bemessen, dass nutzbare Wasserstockwerke, nicht genutzte Erdöl- oder Erdgasträger und laugenführende 
Gebirgsschichten abgedichtet werden und ein Eindringen von Wasser in nutzbare Lagerstätten vermieden 
wird. 

Zuflusstest: Nutzung des Druckes aus einer entfernten Quelle, z. B. des Lagerstätten- oder Formationsdru-
ckes, um ein Bohrungsbarriere-Element auf Dichtheit zu prüfen, z. B. die gängigen Untertage installierten 
Sicherheitsventile. Im Rahmen der Prüfung wird der abstromseitige Druck (d.h. auf der Seite des Barriere-
Elementes, die der Druckquelle gegenüberliegt) am Bohrungsbarriere-Element verringert, um eine Druck-
differenz über das Element zu erzeugen, und das abstromseitige Volumen auf einen Zufluss oder Druckan-
stieg hin überwacht, der als Indikator für eine Leckage angesehen wird, wenn er nicht temperaurbedingt 
ist. 

Zuverlässigkeit: Wahrscheinlichkeit, dass Ausrüstung eine festgelegte Funktion unter vorgegebenen Bedin-
gungen für einen festgelegten Zeitraum erfüllen kann. 

Zweite Barriere: siehe Sekundäre Bohrungsbarriere 
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Forderung von Sicherheitsleistungen bei der Betriebsplanzulassung 
 
 
Diese Rundverfügung gilt für alle betriebsplanpflichtigen Betriebe. Eine Sicherheits-
leistung kommt nach § 56 Abs. 2 BBergG nur dann und insoweit in Betracht, als sie 
erforderlich ist, um die Erfüllung der für die Zulassung eines Betriebsplanes zu 
beachtenden Voraussetzungen zu sichern. Die Sicherheitsleistung darf nur zur 
Sicherung der in § 55 Abs. 1 Nrn. 3 bis 13 und Abs. 2 BBergG genannten Vorausset-
zungen zur Zulassung des Betriebsplanes dienen. 
 
Sicherheitsleistungen sollen die Kosten decken, die dem Landeshaushalt wegen 
Nichterfüllung der dem Unternehmer obliegenden bergbaulichen Pflichten entstehen 
können. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Kosten der Ersatzvornahme für 
Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder Wiedernutzbarmachung. 
 
1. Ermessenskriterien für die Erhebung von Sicherheitsleistungen 

Darüber, ob die Zulassung eines Betriebsplanes im Einzelfall von der Leistung 
einer Sicherheit abhängig gemacht wird, entscheidet die Zulassungsbehörde im 
Zulassungsbescheid nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 
a) Sicherungsgrund 

Von der Möglichkeit der Forderung einer Sicherheitsleistung kann nicht nur 
Gebrauch gemacht werden, wenn die Erfüllung der zu schützenden Vorausset-
zungen im Hinblick auf die Wirtschaftskraft des Unternehmens zweifelhaft 
erscheint. Die Notwendigkeit der Erhebung einer Sicherheit kann sich auch aus 
allgemeinen Erfahrungen, aus der wirtschaftlichen Gesamtsituation oder aus 
anderen Gesichtspunkten ergeben. 

Hinsichtlich der Frage, ob überhaupt eine Sicherheit verlangt werden soll, ist vor 
allem darauf abzustellen, dass bei einer Zahlungsunfähigkeit des Bergbauunter-
nehmers kein Kapital für eine Wiedernutzbarmachung der Oberfläche in dem 
nach den Umständen gebotenen Ausmaß im Sinne von § 55 Abs. 1 Nr. 7 
BBergG zur Verfügung stehen könnte und damit ansonsten öffentliche Mittel 
dafür zu verwenden wären. Darüber hinaus ist auch zwischen Unternehmen, bei 
denen die öffentliche Hand maßgeblicher Anteilseigner ist, einerseits und 
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anderen Bergbauunternehmen – auch den großen kapitalstarken Unternehmen – 
andererseits zu entscheiden. Darin liegen sachliche Differenzierungskriterien, 
weil von Unternehmen, an denen die öffentliche Hand maßgeblich beteiligt ist, 
erwartet werden kann, dass die öffentliche Hand sie mit hinreichenden Mitteln 
auch für Wiedernutzbarmachungsaufgaben ausstattet. Da es bei großen kapital-
starken Unternehmen zu Ausgliederungen und damit verbundenen Aufgaben-
verlagerungen auf Tochtergesellschaften kommt, die meist als GmbH und GmbH 
& Co. KG firmieren und deren Haftung beschränkt ist, sind auch von diesen in der 
Regel Sicherheitsleistungen zu verlangen. 

Eine nähere Liquiditätsprüfung des Bergbauunternehmers muss nicht vorge-
nommen werden, sofern bereits Zweifel an der nachhaltigen Leistungsfähigkeit 
des Bergbauunternehmers gegeben sind. 

Die Forderung nach Stellung einer Sicherheitsleistung muss in jedem Zulas-
sungsbescheid gesondert begründet werden. Hierbei ist unter dem Gesichtspunkt 
der Leistungsfähigkeit des Bergbauunternehmers auf den Umfang des geplanten 
oder existenten Abbaus abzustellen sowie darauf, ob eine florierende wirtschaftli-
che Basis ersichtlich ist. Weitere Gesichtspunkte sind umfangreiche und 
nennenswerte Neuinvestitionen, so dass das Vorhandensein eines erheblichen 
Betriebskapitals ersichtlich wird. Angesichts der wirtschaftlichen Gesamtsituation 
dürfte derzeit die Erhebung einer Sicherheitsleistung aus diesem Grund bereits 
gerechtfertigt sein. 

Um die Ermessensüberlegungen aktenkundig und für den Adressaten trans-
parent zu machen, sind auch die Ermessensgründe, die zu einem Nichtverlangen 
einer Sicherheitsleistung im Einzelfall geführt haben, im Zulassungsbescheid 
darzulegen. 
 
b) Höhe der Sicherheitsleistung 

Das Ermessen wird in § 56 Abs. 2 Satz 1 BBergG dahingehend ergänzt, dass 
eine Sicherheitsleistung nur insoweit verlangt werden kann, als dies zur Absiche-
rung der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen nach § 55 BBergG erforder-
lich ist. Abzustellen ist bei der Höhe der Sicherheitsleistung somit darauf, dass 
die Kosten abgedeckt sind, die dem Land im Fall einer außerplanmäßigen 
Betriebseinstellung entstehen könnten. Dies können sein: 

• Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung 
• Sicherungsmaßnahmen 
• Rückbaumaßnahmen 
• Entsorgungskosten 
• Kosten einer Wasserhaltung 
• Kosten für etwaige Nachsorgemaßnahmen. 

Zum Zeitpunkt der Betriebsplanzulassung stellt die Höhe der zu fordernden 
Sicherheitsleistung somit eine Prognose dar, die von den maximal möglichen 
Kosten einer etwaigen Ersatzvornahme in jeder Phase der erteilten Betriebsplan-
zulassung ausgehen muss. Bereits während des Betriebes realisierte Wieder-
nutzbarmachungsarbeiten sind zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind bei der 
Bemessung der Höhe der Sicherheitsleistung die Kosten zu berücksichtigen, die 
zur Erfüllung der Unternehmerpflichten erforderlich sein können und sich aus 
§ 55 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 bis 6, 8 und 9 sowie Abs. 2 BBergG ergeben. Einen 
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weiteren Anhaltspunkt zur Bemessung der Höhe einer Sicherheitsleistung bietet 
– die hier nicht direkt anwendbare – Ziffer 3 des Anh.7 zu § 22 a Abs. 3 Satz 4 
ABBergV.  

Da die Wiedernutzbarmachung häufig erst nach mehreren Dekaden erfolgen 
wird, sind Wertveränderungen durch regelmäßige Überprüfungen der Höhe der 
Sicherheitsleistung abzufangen. Alternativ kann eine an den Preisindex gebun-
dene Anpassung bestimmt werden. Bei der Festlegung der Höhe der Sicher-
heitsleistung ist die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen.  

Über die Höhe der Sicherheitsleistung entscheidet die Bergbehörde. Der Unter-
nehmer wird aufgefordert, insoweit einen Vorschlag einzureichen. Dazu hat der 
Unternehmer die Höhe der Sicherheitsleistung unter Beachtung der o. g. Kriterien 
anhand der Wiedernutzbarmachungsleistung – ggf. in Etappen – nachvollziehbar 
darzustellen. 

Entsprechend dem zeitlichen Verlauf des Vorhabens und der zwischenzeitigen 
Wiedernutzbarmachung von Teilflächen kann die Sicherheitsleistung gestaffelt 
werden. Für Vorhaben, die in definierten Etappen durchgeführt werden, bietet 
sich eine Staffelung in mehreren Teilbeträgen an, wobei entsprechend der ein-
zelnen Teilbereiche die Höhe der Sicherheitsleistung für den jeweiligen Zeitraum 
in unterschiedlichen Beträgen festgelegt werden kann. 

Im Regelfall ist mit der Rahmenbetriebsplanzulassung die Sicherheitsleistung für 
das gesamte Vorhaben festzulegen; der Nachweis der Sicherheitsleistung ist 
spätestens im Rahmen der Zulassung des Hauptbetriebsplanes zu führen. Für 
Vorhaben ohne Rahmenbetriebsplan ist die Sicherheitsleistung für den vom 
zugelassenen Betriebsplan umfassten Geltungsbereich zu erheben. 
Eine Veränderung der Sicherheitsleistung wird dann erforderlich, wenn sich die 
Kriterien zur Festsetzung der Höhe ändern. 
 

2. Formen zulässiger Sicherheitsleistungen 

In Bezug auf Art und Form der Sicherheitsleistung sind die sich aus den 
§§ 232 ff. BGB für das Privatrecht ergebenden Beschränkungen nicht anwend-
bar. Vielmehr kann grundsätzlich jede geeignete Sicherheit, also insbesondere 
auch eine Bankbürgschaft zugelassen werden. Allerdings ist bei der Wahl der Art 
der Sicherheitsleistung zu beachten, dass diese im Falle einer Insolvenz des 
Unternehmers gewährleisten soll, dass die erforderlichen Maßnahmen finanziert 
sind. Daher sind im Regelfall „insolvenzfeste“ Sicherheitsleistungen zu wählen. 

Aufgrund des von der Zulassungsbehörde bei der Erhebung und Annahme von 
Sicherheitsleistungen auszuübenden pflichtgemäßen Ermessens sind die wirt-
schaftlichen Interessen des Bergbauunternehmers mit abzuwägen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Stellung einer Sicherheit für den Unternehmer im Ein-
zelfall – insbesondere die Stellung einer Bankbürgschaft – erhebliche Kosten 
verursacht und seinen Kreditrahmen anspannen kann. Hierbei sind auch die 
Bedürfnisse der Zulassungsbehörde mit einzubeziehen, mit angemessenem 
Verwaltungsaufwand die Sicherheitsleistung in Anspruch nehmen zu können. Im 
Regelfall wird dies durch Bankbürgschaften oder Versicherungsverträge erfüllt. 
Andere Formen der Sicherheitsleistungen sind unter Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes und der Verwertungssicherheit nur im Ausnahmefall 
geeignet.  
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a) Bankbürgschaften 

Die Beibringung eines tauglichen Bürgen als Sicherheitsleistung im Sinne von 
§ 56 Abs. 2 BBergG ist grundsätzlich möglich. Das als Anlage beigefügte Muster 
wird dabei zur Verwendung empfohlen. Die Bürgschaftserklärung muss den 
Verzicht auf die Einrede der Vorausklage enthalten. Ein Vorbehalt der Hinter-
legung kann wegen der Notwendigkeit eines schnellen Zugriffs auf die Bürg-
schaftssumme nicht akzeptiert werden. Weitere gesetzliche Bestimmungen zur 
Bürgschaft finden sich in §§ 765 bis 778 BGB. 
 
b) Konzernbürgschaften/Patronatserklärungen 

Grundsätzlich sind die Modalitäten einer Konzernbürgschaft bzw. Patronatserklä-
rung dieselben wie die einer Bankbürgschaft. Der Inhalt kann bei einer 
Patronatserklärung jedoch von einer unverbindlichen good-will-Erklärung bis zu 
einer garantieähnlichen Verpflichtung des Inhalts, dem Dritten die Erfüllung 
seiner Verpflichtung zu ermöglichen oder für Schadenersatzpflicht wegen Nicht-
erfüllung der gesicherten Forderung einzustehen, reichen. 

Im Falle der garantieähnlichen Verpflichtung, der – sog. „harten“ – Patronatserklärung, 
haftet der Patron je nach Inhalt bei Insolvenz des Dritten neben und nicht nur 
nach ihm als Gesamtschuldner. Aus einer „weichen“, d. h. erkennbar ohne 
Rechtsbindungswillen abgegebenen Patronatserklärung lassen sich dagegen in 
der Regel keine Erfüllungsansprüche herleiten. Nur die „harte“ Patronatserklä-
rung ist von ihrem Zweck nach als Sicherheitsleistung im Sinne des § 56 Abs. 2 
BBergG geeignet. 

„Harte“ Patronatserklärungen sind daran zu erkennen, dass sie eine Formulie-
rung enthalten, deren verpflichtender Charakter zur Übernahme der Verpflichtung 
der Tochtergesellschaft unmissverständlich zum Ausdruck kommt. Wenn hinge-
gen in der Formulierung kein deutlich zum Ausdruck kommender verpflichtender 
Charakter enthalten ist, ist von einer „weichen“ Patronatserklärung auszugehen 
bzw. muss die Erklärung ausgelegt werden. Im Zweifelsfall ist daher bei einer 
ungenauen Erklärung des Mutterkonzerns zunächst von einer „weichen“ 
Patronatserklärung auszugehen, die ihrem Zweck nach als Sicherheitsleistung im 
Sinne des § 56 Abs. 2 BBergG nicht geeignet ist. 

Das sicherungspflichtige Unternehmen hat nachzuweisen, dass der Sicherungs-
zweck erfüllt und die finanzielle Leistungsfähigkeit gegeben ist. Dies kann durch 
eine Bestätigung erfolgen, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit ("probability of 
default") bei höchstens 0,7 % liegt. Die Bestätigung kann durch Bonitätserklärung 
eines Kreditinstituts oder der Deutschen Bundesbank ("internes Rating") oder 
durch eine internationale Ratingagentur ("externes Rating") erfolgen. Beide 
Formen des Ratings wären jährlich zu aktualisieren und durch das Unternehmen 
unaufgefordert einzureichen.  

Vor Zulassung sind die bestätigten Jahres- oder Konzernabschlüsse des letzten 
Geschäftsjahres des Konzernbürgen/Patrons mit den dazugehörigen Geschäfts- 
und Prüfberichten einzureichen. Dies ist für die Dauer der Gültigkeit der über-
nommenen Bürgschaft jährlich zu wiederholen. Dabei muss aus den Unterlagen 
ersichtlich sein, dass die erforderliche Summe der Sicherheitsleistung zum einen 
in Zahlen vorhanden ist und zum anderen, ob ggf. noch weitere Konzernbürg-
schaften oder Patronatserklärungen für andere Tochterunternehmen bestehen 
und diese in der Gesamtsumme noch abgedeckt sind.  
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Der Nachweis der Sicherheitsleistung ist unbefristet gültig. Eine ordentliche 
Kündigung ist nicht zulässig. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand und Erfül-
lungsort ist ein Ort in Deutschland. 

Da die Patronatserklärung in ihrer Formulierung freier ist als die Bankbürgschaft, 
ist das Muster der Bankbürgschaft auf die Patronatserklärung in keinem Fall 
übertragbar. Zudem ist zu bedenken, dass der sicherheitsgebende Mutterkonzern 
ebenfalls von einer späteren Insolvenz betroffen sein könnte. Patronatserklärun-
gen sind daher in jedem Fall einer – juristisch begleiteten – Einzelfallprüfung zu 
unterziehen. 
 
c) Treuhandkonten 

Zur Absicherung von Maßnahmen, die nicht bereits zu Beginn einer bergbauli-
chen Tätigkeit, sondern erst bei deren Ende durchzuführen sind und deren 
Umfang mit der Dauer der betrieblichen Tätigkeit wächst, also am Ende einer ggf. 
Jahrzehnte dauernden bergbaulichen Tätigkeit deutlich größer ist als im Falle 
einer unplanmäßigen Betriebseinstellung kurz nach Betriebsaufnahme, ist ein 
sukzessives Ansammeln der Sicherheit durch den Unternehmer während der 
Betriebsphase auf einem Treuhandkonto möglich.  

Ein unabhängiger Treuhänder soll das Treuhandvermögen bis zum Eintritt des 
Sicherungsfalls halten und verwalten (Verwaltungstreuhand) sowie sichern 
(Sicherungstreuhand). Der Aufbau des Treuhandvermögens hat nach einem 
festen Plan zu erfolgen, der vorher durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft geprüft worden ist. Der Rückbauverpflichtete ist zu verpflichten, dem 
Treuhänder Vermögen in Form von Barmitteln unwiderruflich zum Zweck der 
Finanzierung der Rückbauverpflichtungen zu übertragen. Jegliche Erträge und 
Aufwendungen des Treuhandvermögens (z. B. Ausschüttungen, Zinsen und 
Aufwandsersatz) des vom Treuhänder angelegten Treuhandvermögens werden 
unmittelbar Bestandteil des Treuhandvermögens. Das Treuhandvermögen ist 
vom Treuhänder in mündelsicheren Wertpapieren (i. S. d. §§ 1806, 1807 BGB) 
anzulegen. Die regelmäßigen Einzahlungen sind der Bergbehörde geeignet 
nachzuweisen.  

Der Treuhänder hält das ihm übertragene Vermögen zugleich als Sicherungs-
treuhänder für den zukünftigen Rückbauverpflichteten. Die Auszahlung aus dem 
Treuhandvermögen erfolgt zweckgebunden für Wiedernutzbarmachungsmaß-
nahmen und ist durch die Bergbehörde durch einen Verwaltungsakt (Betriebs-
planzulassung für die Wiedernutzbarmachungsmaßnahme) freizugeben.  

Durch die doppelseitige Treuhand soll die Erfüllung der Rückbauverpflichtungen 
auch für den Fall einer Insolvenz, eines Betreiberwechsels oder der Änderung 
der bergbaurechtlichen Vorschriften gesichert werden. Eine Änderung des 
Treuhandvertrages unterliegt einer Zustimmungspflichtigkeit durch die Bergbe-
hörde.  
 
d) Versicherungen gemäß § 56 Abs. 2 BBergG 

Um die Anforderung einer Sicherheitsleistung entsprechend den gesetzlichen 
Erfordernissen zu erfüllen, muss eine Individualversicherung für ein Bergbauun-
ternehmen aus dem Bereich der Sach- und Vermögensversicherung vorgelegt 
werden. Diese muss eine verschuldensunabhängige Haftpflichtversicherung als 
Privathaftpflicht des Unternehmens beinhalten, in der die Punkte insbesondere 
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der Wiedernutzbarmachung der Oberfläche gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 7 BBergG 
bzw. der Gefahrenabwehr und Wiedernutzbarmachung nach Betriebseinstellung 
im Sinne von § 55 Abs. 2 BBergG abgesichert sind. 
 
e) Sonstige Sicherheitsleistungen 

An sonstige Sicherheitsleistungen sollte nur im Ausnahmefall und unter Beteili-
gung des Justiziariats gedacht werden. Andere als die unter a) bis d) genannten 
Sicherheitsleistungen sind mitunter nicht hinreichend insolvenzfest und verwer-
tungssicher, so dass das Land im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Sicherungs-
gebers für die Erfüllung der Leistungspflichten einstehen müsste. 
 

3. Verbindlichmachung von Sicherheitsleistungen 

Die Sicherheitsleistung wird in einer Nebenbestimmung zur Betriebsplanzulas-
sung gefordert, verbindlich gemacht und begründet. 

Dabei werden Sicherheitsleistungen bei Planfeststellungsverfahren mit dem 
Bescheid zur Zulassung des vorzeitigen Beginns oder Planfeststellungsbeschlus-
ses, bei Zulassung eines fakultativen Rahmenbetriebsplanes oder bei Bergbau-
vorhaben, für die kein Rahmenbetriebsplan erforderlich ist, bei der Zulassung von 
Haupt-, Sonder- oder Abschlussbetriebsplan festgesetzt. 
 

4. Rückgabe wegen Freigabe der Sicherung 

Eine bei der Betriebsplanzulassung gemäß § 56 Abs. 2 Satz 1 BBergG festge-
setzte Sicherheit ist freizugeben, wenn der Sicherungszweck entfällt, d. h. wenn 
das betriebsplanpflichtige Vorhaben beendet ist und die damit nach § 55 BBergG 
verbundenen Verpflichtungen erfüllt wurden. Über die Freigabe einer gestellten 
Sicherheit hat die Bergbehörde als zuständige Behörde im Sinne von § 56 Abs. 2 
Satz 3 BBergG zu entscheiden. Die Sicherheitsleistung ist spätestens bei 
Beendigung der Bergaufsicht (§ 69 Abs. 2 BBergG) freizugeben. 

Die Freigabe der hinterlegten Sicherheitsleistung im Fall eines Wechsels des 
Bür-gen/Patrons darf erst erfolgen, wenn der Bergbehörde eine neue, gleich-
wertige Sicherheitsleistung vorliegt.  
 
5. Allgemeines zum Verfahren der Forderung einer Sicherheitsleistung 

Bei Bedenken und schwierigen Einzelfällen (z. B. Firmengeflechte oder Einzel-
fragen zu den einzelnen Sicherheitsleistungen und Formulierungen im Einzelfall) 
ist – trotz Verwendung etwaiger Mustererklärungen – nach Vorlage eine Abstim-
mung mit dem Justiziariat erforderlich. 
 

 
 
gez. Sikorski  



 [Muster einer Bankbürgschaftserklärung]

 ______________________________________    ______________________________________  
(Bank) (Ort, Datum) 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
An der Marktkirche 9 
38678 Clausthal-Zellerfeld 

Bürgschaft

als Sicherheitsleistung gem. § 56 Abs. 2 Bundesberggesetz (BBergG) zur Absicherung der 

Erfüllung der in § 55 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 bis 13, Abs. 2 BBergG genannten Voraussetzungen

Wir verbürgen uns Ihnen gegenüber selbstschuldnerisch - und zwar unter Verzicht auf die Einreden 
der Anfechtbarkeit, Aufrechenbarkeit und Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB - bis zum 

Höchstbetrag von  _________________  € 

(in Worten:  ________________ Euro) 

für Ihre  Ansprüche aus der Verpflichtung der 

 __________________________________________________________________________________ 
(genaue Firmenbezeichnung)  

 __________________________________________________________________________________ 
(Anschrift der Firma) 

vertreten durch  _____________________________________________________________________ 

zur Erfüllung von auf Grund der mit der Betriebsplanzulassung vom 

 ______________________________________________ 
(Datum, Az.) 

gestellten bergrechtlichen Anforderungen i.S.v. § 55 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 bis 13, Abs. 2 BBergG an 
das Vorhaben 

 __________________________________________________________________________________ 
(genaue Bezeichnung des Vorhabens)  

im Bereich der 

 __________________________________________________________________________________ 
(Gemeinde/Stadt, Landkreis) 

einschließlich notwendiger Nebenkosten des Sicherungsnehmers bei Verwertung der Bürgschaft. 
Dies sind insbesondere Maßnahmen zum Schutz Dritter vor den durch den Betrieb verursachte 
Gefahren für Leben und Gesundheit auch noch nach Einstellung des Betriebes bzw. Maßnahmen zur 
Wiedernutzbarmachung der zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung in Anspruch genommenen Ober-
fläche (vgl. § 55 Abs. 1 S 1 Nr. 7, Abs. 2 BBergG). Die Verpflichtungen aus der Bürgschaft enden, 
wenn die Forderung erlischt (spätestens mit Beendigung der Bergaufsicht, § 69 Abs. 2 BBergG) oder 
wenn uns diese Bürgschaftsurkunde zurückgegeben wird. 

 ______________________________________  
(Name/Unterschrift) (Stempel) 



11.5 Note technique sur les modifications de traduction et de 
rédaction 



Fédéric Guinot 
Avenue de Miremont 8B 

1206 Genève 
Confédération Helvétique 

Phone : +33 608 609 009 
Email : frederic.guinot@hotmail.com 

From Bottom to Top 

Well Engineering 

Abandon (P&A) des forages profonds 
Note technique sur les modifications 

de traduction et de rédaction 

Préparée par: Frédéric Guinot 

1. Contexte
From Bottom to Top SàRL (fBtT) a été mandate par l’Office Fédérale de l’Energie (OFEN) afin de 

revoir la traduction d’un rapport originalement commandé à BohrKonzept Drilling & Service GmbH. 

Ce rapport daté du 30 avril 2021 a été rédigé en allemand et traduit en français par un service de 

l’OFEN.  

Le rapport traduit intitulé « Abandon (P&A) des forages profonds » constitue une revue des 

pratiques d’abandons des puits profond en Allemagne et au Pays-Bas et contient des 

recommandations pour le développement et/ou l’adaptation de pratiques et législations existantes 

dans ces pays pour les adapter au contexte suisse. 

Le présent document ne concerne que la révision d’une traduction existante et a pour but 

d’expliquer certains choix concernant le vocabulaire utilisé et les modifications suggérées par cette 

révision. fBtT n’a pas consulté le rapport original en allemand. Nous nous sommes donc bornés à 

faire en sorte que la traduction française soit compréhensible tant par des techniciens 

francophones spécialistes des activités de forage que par du public éloigné de ce type d’activités. 

2. Choix des termes techniques
• Puits

En français technique, il existe trois termes synonymes pour faire référence à un puits creusé par 

l’homme : 

Puits, forage et sondage 
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Dans la présente traduction, nous avons utilisé invariablement « puits » ou « forage » pour donner 

plus de fluidité au texte et pour éviter les répétitions. Nous avons souvent utilisé l’un ou l’autre 

terme plutôt que « puits de forage » qui nous semblait redondant mais que nous avons pu parfois 

laisser lorsque le texte le supportait. 

• Plug and abandonment

Nous privilégions l'écriture anglaise « P&A » qui nous semble plus correcte que la forme P+A, et qui 

est entendu en français comme l'ensemble des opérations d'abandon d'un puits. 

• Comblement et remplissage

Nous avons privilégié le terme de « comblement » qui nous semble approprié pour décrire en 

français le P&A, c'est-à-dire l'ensemble des opérations d'abandon. Nous avons réservé le terme de 

« remplissage » lorsqu'il s'agit véritablement de remplir de produit scellant (ciment) une section 

particulière du puits. 

• Tubage

Les termes « tubages » et « cuvelages » sont invariablement utilisés pour désigner les tubes d’acier 

qui sont en principe cimentés et assurent la tenue structurelle du puits. Parmi ces tubages, on 

distingue les « casings » qui sont suspendus en surface, des « liners » qui sont suspendus à l’aide 

d’un système d’accrochage dit « liner hanger » à l’intérieur du puits. Le liner hanger est ancré dans 

le cuvelage précédant. 

En français, le « liner » est normalement traduit par « colonne perdue » ; dans la pratique, tous les 

professionnels utilisent le mot « liner » que nous avons souvent conservé dans le texte. 

• Lorsque le diamètre du puits doit être élargi, on a préféré « alésage » à « élargissement »

ou « agrandissement »

• Systèmes mécaniques d’accrochage et d’obturation

Nous avons aussi conservé les termes suivants en anglais car ils sont pratiquement partout désignés 

de cette manière : 

▪ Packer : outil traversé par un mandrin ouvert, ancré à l’intérieur d’un tubage et qui

assure une étanchéité annulaire. Les packers permettent d’installer les « tubings »

(tubes dans lesquels circulent les fluides de production ou d’injection)

▪ Bridge plug :  bouchon obturateur ancré à l’intérieur du cuvelage ; certains sont

récupérables.

▪ Cement retainer : outil traversé percé en son centre et muni d’un clapet anti-retour. Il

est ancré à l’intérieur d’un tubage et permet d’injecter du ciment (y compris sous

pression) au travers.

▪ Liner hanger : système d'ancrage d’une colonne perdue. Nous conserverons par

commodité le terme anglais de liner hanger couramment utilisé par les professionnels

francophones.



   

3 | P a g e  
 

From Bottom to Top 

Well Engineering 

 

• Cimentation 

Lors de la construction du puits, les tubages sont partiellement ou totalement cimentés. On parle 

de cimentation primaire. Dans les opérations d’abandon on est souvent amené à combler des 

espaces de fuite possible en injectant du laitier de ciment sous pression, dans les espaces 

annulaires ou au droit de zones perméables. Les québécois utilisent le terme de « cimentation à 

l’esquiche » qui n’est pratiquement jamais utilisé en Europe. Nous avons donc choisi de conserver 

le terme de « squeeze de ciment » qui est utilisé et compréhensible par tous les professionnels. 

3. Choix des termes non techniques 
Dans le texte en français, nous avons choisi de privilégier la fluidité pour en faire un texte précis, 

mais aussi facile à lire. Alors que l'allemand aime à préciser des termes en utilisant nombre de 

qualificatifs qui peuvent paraître redondants, le français s'accommode mal d'une traduction collant 

trop au texte original et qui peut vite devenir lourde. Nous avons donc choisi de simplifier certaines 

tournures lorsqu'elles n'enlevaient rien à la qualité des informations contenues dans le texte 

original. 

• Nous utilisons « coût » lorsqu'il s'agit de montants relatifs à une tâche ou à un objet unique, 
mais plutôt « budget » pour une somme globale correspondante à une addition de coûts 
nécessaires à la réalisation d'une opération. Dans cet esprit, un coût constitue plutôt une 
ligne budgétaire. L'ensemble des coûts d'abandon constitue un budget d'abandon qui est 
pour ce qui nous concerne un budget prévisionnel, tant que le forage n'est pas abandonné. 
 

• Nous avons utilisé les termes « juridiques » et « juridiquement » lorsqu'ils étaient mieux 
appropriés que ceux référant à la loi. Par exemple, un responsable reconnu par la loi, est 
pour nous « juridiquement responsable ».  
 

• Nous avons réservé le terme de « surveillance » à des actions précises, mais introduit le 
terme de « suivi » lorsqu'il s'agit d'un contrôle plutôt administratif ou de routine. 
 

• Le lecteur se sentira probablement plus serein face à « l'autorité de contrôle 
gouvernementale » plutôt qu'à « l'organe de surveillance étatique » auquel on a plutôt 
envie d'échapper. 
 

• Le terme « lignes directrices » (« guidelines » en anglais) nous semble mieux traduit en 
français par « prescriptions » qui peuvent ou non revêtir un caractère obligatoire, mais 
auxquels nous préférerons le terme « préconisations » lorsqu'elles sont facultatives. 
 

• Nous avons remplacé « la chronique » par « l'historique » qui nous semblait mieux décrire 
les documents relatifs à l'histoire du forage et du projet auquel il appartenait. 
 

• Enfin, nous avons généralement privilégié les formes actives au formes passives lorsque 
cela était possible. Ce parti pris peut sembler discutable dans un texte technique, mais il 
donne une dynamique et une fluidité au texte qui nous semblent pertinents. 
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4. Conclusion 
 

La présente révision de la traduction du texte en allemand comporte sans doute des divergences 

avec le texte original. Nous espérons ne pas avoir trahi la pensée de l'auteur, ni en avoir omis des 

informations cruciales. Le présent travail avait les objectifs suivants : 

1. Vérifier que les termes techniques utilisés dans la traduction française étaient les 

plus pertinents et qu’ils étaient compréhensibles par le plus grand nombre 

2. Vérifier que les procédures décrites correspondaient bien à celles en vigueur et les 

rendre lisibles aux professionnels et aux responsables de services techniques 

compétents. 

3. Améliorer la fluidité du texte 

Nous espérons avoir atteint ces objectifs et invitons toutes les parties prenantes à poursuivre 

l'amélioration de ce travail en bonne intelligence. 
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